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Die Welt der Gerichtssäle ist nur die Außenseite des Rechts. Weit entfernt von ihr

arbeitet der größere Teil der Anwälte und Juristen in anderen Bereichen. Hier liegt

auch das Material für 29 Reportagen aus der Innenwelt des Rechts, die in diesem

Buch veröffentlicht sind.

In zahlreichen kleinen Skizzen schildert Benno Heussen, wie die Welt des Rechts

sich in den letzten 47 Jahren entwickelt hat. Den dramatischen Einschnitt der deut-

schen Einigung hat er in Berlin selbst mitgestaltet. Er schreibt über Anwälte, Richter,

Politiker, Professoren und viele andere Menschen, denen er persönlich begegnet

ist. Wo die Vertraulichkeit es erfordert, sind die Storys anonymisiert, verlieren aber

nichts von ihrer Anschaulichkeit.

Der Referent: Professor Dr. Benno Heussen hat als Assistent eines Einzel-

anwalts begonnen und sich als Spezialist für Computerrecht und Managing-Partner

in allen Bereichen bewegt, die das Recht im In- und Ausland bestimmen: Er war

Prozessanwalt, Schiedsrichter, Gutachter, Mitglied im Vorstand des Deutschen An-

waltvereins, und er kennt die Welt der Wissenschaft und der Industriekonzerne aus

jahrzehntelanger Praxis.

Das Team vom Schweitzer Sortiment sowie der Richard Boorberg

Verlag freuen sich, Sie zum Fachvortrag zu begrüßen.

Wann? Donnerstag, 21. November 2013, um 18:00Uhr

Wo? Schweitzer Sortiment, Holtzendorffstraße 18, 14057 Berlin

Ihre Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung.

bei Annette Naprahl, Telefon 254083-301 I a.naprahl@schweitzer-online.de

www.schweitzer-online.de

Innenansichten aus der Welt des Rechts
Einladung zum Fachvortrag I 21. November 2013 um 18:00 Uhr

Boorberg Verlag, 44,90

Schweitzer Fachinformationen I Schweitzer Sortiment oHG I berlin@schweitzer-online.de
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg: Holtzendorffstraße 18 I 14057 Berlin I Tel: +49 30 254083-301 bis 303
Für Sie geöffnet: Mo - Fr 10:00 - 18:00 Uhr, Sa 10:00 - 14:00 Uhr
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Wer soll in der Öffentlichkeit
die Stimme für Bürger-
rechte erheben, wenn nicht

die Anwaltschaft? Der Berliner An-
waltsverein hat Sie zur Teilnahme an
der Demonstration in Robe anläss-
lich der Sondersitzung des Bundes-
tages zur NSA-Affäre aufgerufen.
Die Demonstration geht zurück auf
die Hamburger Initiative „Rechtsan-
wälte gegen Totalüberwachung“,
deren Online-Petition bereits meh-
rere tausend Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte unterzeichnet
haben (www.rechtsanwaelte-ge-
gen-totalueberwachung.de). 

Der Berliner Anwaltsverein stellt
hierbei das Motto „Anwaltsge-

heimnis schützen!“ heraus. Denn
das Anwaltsgeheimnis ist eine
rechtsstaatliche Errungenschaft, die
auch unter geänderten technischen
Bedingungen unverzichtbar ist. Die

totale Überwachung zerstört das
Vertrauensverhältnis der Bürger
zum Anwalt. Viele Mandanten wer-
den sich fragen, was das Berufsge-
heimnis ihres Rechtsanwaltes noch
wert ist, wenn Geheimdienste und
Ermittler mithören. Das müssen wir
verhindern.

Einen großen Zuspruch erlebte
die Premiere des Arbeitskrei-

ses Erbrecht im Berliner Anwalts-
verein am 11. November. Dies ist
nunmehr der zehnte Arbeitskreis mit
monatlichen kostenlosen Fortbil-
dungsveranstaltungen (mit FAO-Be-
scheinigung) und intensivem fachli-
chen Austausch für unsere Mitglie-
der. Der nächste Termin des Ar-
beitskreises für Erbrecht ist am
Mittwoch, 22. Januar 2014, 18.00 –
20.00 Uhr. Wenn Sie regelmäßig
zum Arbeitskreis Erbrecht eingela-

den werden möchten, schreiben Sie
uns an ak-erbrecht@berliner-an-
waltsverein.de. 

Mehr zu diesen Themen finden
Sie im nächsten Heft des Ber-

liner Anwaltsblattes. Den Schwer-
punkt in diesem Heft bildet das Ber-
liner Anwaltsessen, mit der ein-
drucksvollen Rede des Kollegen
Prof. Dr. Benno Heussen zum
Thema „Richterlicher Stil aus an-
waltlicher Sicht“. Allen, die diesen
festlichen Abend und die Rede ver-
passt haben, wünsche ich viel Spaß
bei der Lektüre!

Ihr 

Ulrich Schellenberg 

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen im Berliner Anwaltsblatt
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Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe liegen Prospekte der 

Juristische Fachseminare, Bonn,
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Wir bitten um freundliche Beachtung
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Die Mitgliedschaft im Berliner Anwaltsverein bringt Ihnen viel, kostet Sie aber fast nichts,
wenn Sie die Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen:

für den Mitgliedsbeitrag von 99,00 Euro im Jahr für Junganwältinnen und Junganwälte in den ersten zwei Jahren 
nach Zulassung, danach für 198 Euro im Jahr bieten wir Ihnen

Alle Leistungen des Berliner Anwaltsvereins

• kostenlos das Berliner Anwaltsblatt (10mal jährlich),
• kostenlos DAV-Ratgeber in den ersten zwei Jahren nach Zulassung, danach gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro,
• Kostenlose Teilnahme an den monatlichen Fortbildungsveranstaltungen der Arbeitskreise im Berliner Anwaltsverein 

(mit FAO-Teilnahmebescheinigung): Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Sozialrecht, Miet- und WEG-Recht, 
Verkehrsrecht, Mediation, Medizinrecht, Strafrecht Verwaltungsrecht,

• Sonderkonditionen beim Zugang zu den Fortbildungsveranstaltungen des Berliner Anwaltsvereins,
• Sonderkonditionen beim Abschluss einer Krankenversicherung bei der DKV,
• Sonderkonditionen beim Abschluss von Berufshaftpflicht und Kanzleiversicherungen im Gerling-Konzern,
• Sonderkonditionen beim Abschluss von Kapital, Renten- u. Berufsunfähigkeitsversicherung bei der 

Deutschen Anwalts- u. Notarversicherung,
• Sonderkonditionen beim Eintrag in den „gewusst-wo“-Rechtsberatungsspiegel in Zusammenarbeit mit dem

Verlag Schmidt-Römhild

Alle Leistungen des Deutschen AnwaltVereins (in dem Sie über den BAV automatisch Mitglied werden)

• kostenlos das Anwaltsblatt (11mal jährlich), 
• kostenlos die DAV-Depesche (wöchentlich per E-Mail),
• kostenlos Europa im Überblick (per E-Mail), 
• DAV-Service-Hotline zum Gebührenrecht,
• kostenlose Aufnahme in den Datenbestand der Deutschen AnwaltAuskunft, der Anwaltvermittlung des DAV 

(nur für DAV-Mitglieder), 
• kostenlose AnwaltCard - die Kreditkarte des DAV, in Kooperation mit der Santander Consumer Bank AG,
• Zugang zu den DAV-Arbeitsgemeinschaften (nur für Mitglieder), die u. a. einen Erfahrungsaustausch ermöglichen, 
• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen der Deutschen Anwaltakademie, 
• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen des DAV, 
• Sonderkonditionen für das Anwaltverzeichnis (ca. 40 Euro Ersparnis), 
• Sonderkonditionen für Neufahrzeuge der Marken Opel und Saab, 
• Sonderkonditionen bei Mietwagen über eine Kooperation mit Hertz-Autovermietung, 
• Sonderkonditionen beim Telefonieren in Mobilfunk-Netzen bei der Grundgebühr über T-Mobile und E-Plus, 
• Sonderkonditionen im Festnetz/Mobilfunk/Internetzugang über Telego!, 
• Sonderkonditionen bei Kauf oder Miete digitaler Kopiersysteme, Drucker usw. der Marken RICOH und TOSHIBA über den

DAV-Kooperationspartner HOFMANN & WÖLFEL BÜROORGANISATION GmbH, 
• Sonderkonditionen beim Zugang zu Jurion (bis zu 50% Ersparnis für DAV-Mitglieder), 
• Sonderkonditionen bei der Nutzung von juris, mehr dazu unter www.juris.de/dav,
• Sonderkonditionen beim Bezug der NJW (22,00 Euro Ersparnis jährlich), 
• Sonderkonditionen beim Erwerb und Onlinenutzung des AnwaltKommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch der 

Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (Sie sparen bis zu 30%),
• Sonderkonditionen in Hotels der NH-Hotelkette in Deutschland http://anwaltverein.de/leistungen/rabatte/hotels,
• Vergünstigungen bei verschiedenen Hotelketten über die Mitgliedschaft des DAV im Bundesverband der freien Berufe

Beitritt

Nehmen Sie unsere zahlreichen Vorteile in Anspruch, stärken Sie unseren gemeinsamen Einfluss
in Politik und Wirtschaft, arbeiten Sie mit uns an einer gemeinsamen und starken Berliner Anwaltschaft.

Daher: Zögern Sie nicht länger
und treten Sie dem zweitgrößten örtlichen Anwaltsverein Deutschlands mit über 4.000 Mitgliedern bei. BAV
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Im Laufe der ersten christlichen Jahr-
hunderte wurde es aufgrund der bestän-
dig steigenden Zahl an Heiligen zuneh-
mend schwerer - ja geradezu unmöglich
- jedes einzelnen Heiligen an einem ei-
genen Tag zu gedenken. Es lag daher
nahe, an einem Tag aller Heiligen auf
einmal zu gedenken. Ein durchaus prag-
matischer Ansatz.

Auch wenn er im säkularisierten Berlin
kein gesetzlicher Feiertag ist, darf ich
Sie heute alle auf einmal ganz herzlich
zu unserem diesjährigen Anwaltsessen
an Allerheiligen begrüßen. Es ist ja we-
der in der katholischen Kirche noch im
wirklichen Leben immer einfach, die
wahren Heiligen von den wahren
Scheinheiligen zu unterscheiden. 
Im Unterschied zum alltäglichen Leben -
in dem man bei dieser Frage vor Überra-
schungen nie sicher sein kann - setzt
das Recht der römisch-katholischen Kir-
che auf ein streng formalisiertes Verfah-
ren, an dessen Anfang zunächst - wie
sollte es auch anders sein - ein Antrag
und sodann eine Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung des Apostolischen Stuhles
stehen. Sodann bedarf es der Feststel-
lung eines Martyriums oder ersatzweise
eines Wunders, vorzugsweise eines Hei-
lungswunders nebst medizinischem
Nachweis.

Sollte es im Rahmen der sich ansch-
ließenden mündlichen Verhandlung vor
der Kongregation für Heiligsprechungen
dem Advocatus Dei sodann gelingen,
sich mit seinen Argumenten gegen die
des Advocatus Diaboli durchzusetzen,
steht einer Aufnahme in die Liste der
Heiligen nichts mehr im Wege. Die Ver-
ehrung der katholischen Kirche wäre Ih-
nen in diesem Falle sicher.

Sie sehen, ohne Anwaltschaft führt auch
kein Weg in  den Himmel. Als Heiliger
müssen Sie sich über Ihren Leumund
keine Gedanken mehr machen, Sie sind
niemandem mehr Rechenschaft schul-
dig. Anders ist das allerdings, wenn Sie

noch auf Erden wandeln, ob als einfa-
cher Bürger oder als geistlicher Wür-
denträger. Immer stehen Sie im Span-
nungsfeld zwischen Schein und Sein,
zwischen öffentlichem Raum und priva-
ter Sphäre, zwischen Anspruch und
Wirklichkeit.
„Alles was man Wohlanständigkeit
nennt, ist nichts als schöner Schein.“
Das wusste schon Immanuel Kant 1798.

Sie sind zwar kein Heiliger, haben

aber dennoch nichts zu verbergen?

So wie etwa der Bischof von Limburg,
der auf die Frage eines Spiegel-Redak-
teurs, ob er etwa First Class zu einem
Besuch der Slums von Indien geflogen
sei, das Upgrade in die Luxus-Klasse –
ein wenig verschämt – verschweigen
wollte. Zu offensichtlich war auch für
den Bischof das Auseinanderfallen von
Anspruch und Wirklichkeit. Stattdessen
hat er sich, ein wenig formal, auf die
Vorgaben der kirchlichen Reisekosten-
regelungen zurückgezogen. Was für ein
gefundenes Fressen.
Über Wochen und Monate hinweg ent-
rüstete sich das ganze Land über die
Kosten des neuen Bischofsitzes, die Ko-
sten einer Badewanne und die Kosten
des nachträglichen Einbaus eines Seil-
zuges für den alljährlichen Advents-

Thema
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„Transparenz ist die einzige Möglichkeit, 
verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen“

Begrüßungsrede des Vorsitzenden des Berliner Anwaltsvereins, Ulrich Schellenberg, zum Berliner Anwaltsessen 2013

Fotos: A. Burkhardt
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kranz. Sage und schreibe mehr als 31
Millionen Euro soll der in der Zwi-
schenzeit fertiggestellte Bau kosten.
Eine beachtliche Summe für Limburg,
für die Hauptstadt aber kaum der Rede
wert. Unser Flughafen kostet jeden Mo-
nat mehr als 31 Millionen und der ist
noch lange nicht fertig. 

In einem Land, in dem Radwege im
Nichts enden, Autobahnbrücken un-
genützt umherstehen und der Bund der
Steuerzahler davon ausgeht, dass jedes
Jahr Milliarden Steuergelder verschwen-
det werden, kann es nicht der Betrag als
solcher sein, der die mediale Entrüstung
befeuert hat. Im Mittelpunkt steht viel-
mehr der veritable Verlust an Glaubwür-
digkeit und Vertrauen.

Der „furor anticatholicus“ wie Heribert

Prantl seinen Leitartikel in der Süddeut-
schen Zeitung überschrieb, macht sich
fest an der Tatsache, dass hinter ver-
schlossenen Kirchentüren uneinge-
schränkt und unkontrolliert geschaltet
und gewaltet wird. Dieser Absolutismus
bischöflicher Macht fordert den öffentli-
chen Widerspruch geradezu heraus. Be-
klagt wird die fehlende Transparenz.

Man mag nun trefflich darüber streiten,
ob die Vermögensverhältnisse der ka-
tholischen Kirche deren private Angele-
genheit sind, oder ob dem Vorwurf der
Scheinheiligkeit eben nur entgeht, wer
von sich aus offen legt, wie er den An-
spruch Gutes zu tun, einlöst und den
Vorwurf der Prasserei entkräften kann.
Wenn der Glaube allein nicht mehr hilft,
ist Transparenz die einzige Möglichkeit,
um verlorenes Vertrauen wiederzuge-

winnen. Das gilt für die Kirche wie für
staatliche Institutionen.

Das Vertrauen seiner Bürger in den

Rechtsstaat ist das größte Kapital

unseres Gemeinwesens.

Ohne dieses Vertrauen in unsere Demo-
kratie, die Gesetzestreue der Verwal-
tung und die Unabhängigkeit der Justiz
ist unser Rechtsstaat nicht denkbar. Ge-
nau diese Voraussetzungen kann der
Rechtsstaat aber nicht selber schaffen.
Vertrauen kann man nicht kommandie-
ren, Vertrauen muss man sich verdie-
nen. Dies gilt sowohl im privaten als
auch im öffentlichen Bereich.

Es gehört zu den grundlegenden Errun-
genschaften der Neuzeit, dass staatli-
ches Handeln öffentliches, transparen-
tes und mithin kontrollierbares Handeln
ist. Der mündige Bürger als Souverän
kontrolliert den Staat aber der Staat
kontrolliert nicht seine Bürger, jedenfalls
nicht ohne konkreten Anlass.
Dem Bürger verbleibt um der freien und
selbstverantwortlichen Entfaltung seiner
Persönlichkeit Willen ein „Innenraum“, in
dem er „sich selbst besitzt“ und „in den
er sich zurückziehen kann, zu dem die
Umwelt keinen Zutritt hat, in dem man in
Ruhe gelassen wird und sein Recht auf
Einsamkeit genießt“. Dies gilt nicht erst
seit der „Mikrozensus“-Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes, die
vor 44 Jahren verkündet wurde. 

Die Unverletzlichkeit der Wohnung und
die Gewährleistung des Briefgeheimnis-
ses waren als  Kernbereiche bürgerli-
cher Freiheitsrechte selbstverständlich

Thema
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auch Bestandteil der Frankfurter
Reichsverfassung von 1849. Das ist jetzt
164 Jahre her.

Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren
hat das Bundesverfassungsgericht die-
ses grundlegende Prinzip bürgerlicher
Freiheiten in das Zeitalter der elektroni-
schen Datenverarbeitung überführt. Das
Recht des Einzelnen, grundsätzlich
selbst über die Preisgabe und Verwen-
dung seiner persönlichen Daten zu be-
stimmen, ist in unserer Rechtsordnung
Teil der Würde des Menschen.

25 Jahre später hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass das
heimliche Eindringen in einen Computer
und das Auslesen der Festplatte nur
dann verfassungsrechtlich zulässig ist,
wenn tatsächliche Anhaltspunkte einer
konkreten Gefahr für ein überragend
wichtiges Rechtsgut bestehen.

Seit Sommer dieses Jahres stehen wir

vor der schmerzhaften Erkenntnis, dass
uns diese Rechte vor der überborden-
den Sammelwut der amerikanischen
NSA brüchig und hohl erscheinen müs-
sen. Die Welt hat sich geändert. Es
scheint, ein neues Zeitalter ist angebro-
chen. Unsere Daten sind weltweit ver-
fügbar und können auf der ganzen Welt
angezapft werden.

Wir alle vertrauen unsere Telekommuni-
kationsdaten wie selbstverständlich
amerikanischen Firmen wie Google, Fa-
cebook, Amazon oder Yahoo an.
Ist es dann nicht auch an der Zeit, mit-
zugehen auf dem amerikanischen Weg
der Leichtigkeit? 

You have zero privacy anyway! 

Get over it!“

wie Scott McNealy von Sun Microsy-
stems schon vor 10 Jahren gesagt hat.

Vielleicht hat Mark Zuckerberg ja recht,

wenn er meint, dass es eine Gesell-
schaft besser macht, wenn wir alle offen
zeigen, wer wir sind, was wir tun und
was wir denken. In einer solchen offe-
nen und transparenten Welt müssten
die Menschen sich den Konsequenzen
ihres Handelns bewusst sein. Die Folge
– so Zuckerberg – sei verantwortungs-
bewusstes Handeln des Einzelnen und
toleranterer Umgang miteinander, da
man sich schnell daran gewöhnen
würde, dass jeder irgendwann mal et-
was Falsches oder Lächerliches macht.

„Und wer etwas tun wolle, von dem an-
dere nichts erfahren sollten, möge es
besser gleich lassen“ empfiehlt Google-
Chef Eric Schmidt.

Wie lebt es sich in einer solchen Welt
ohne Geheimnisse? Wäre das nicht der
Himmel auf Erden oder nicht doch eher
das irdische Fegefeuer? Ist es wirklich
so schlicht wie Franz Josef Strauß vor
Jahrzehnten schon postuliert hat:
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„Wer nichts zu verbergen hat, hat auch
nichts zu befürchten“.

Ist es denn wirklich so? Ziehen Sie
abends die Vorhänge zu, weil Sie etwas
verbergen wollen oder weil es behagli-
cher ist?

Haben Sie einmal überlegt, welche Aus-
wirkungen es auf die Beziehung zu
Ihrem Partner hätte, wenn Sie jedes Mal
seine Frage: „Schatz, was denkst du ge-
rade?“ wahrheitsgemäß beantworten
würden? Sind die kleinen und großen
Geheimnisse, die wir für uns behalten
wollen und vielleicht nur im Familien-
oder Freundeskreis teilen wollen, immer
gleichzusetzen mit etwas Verbotenem
und Schlechtem? Nicht der Bürger
muss belegen, dass er nichts zu verber-
gen hat. Umgekehrt macht es Sinn:
Wenn der Staat in den Bereich privater
Lebensgestaltung eingreift, muss der
Staat belegen, dass der Bürger etwas
zu verbergen hat.

XKeyscore, Prism und Tempora haben
dafür gesorgt, dass dieser verfassungs-
rechtliche Grundsatz in Trümmern liegt. 
In Deutschland, Frankreich und Spanien
sind zig Millionen Telekommunikations-
Datensätze in den letzten Jahren durch
die NSA gesammelt und ausgewertet
worden. Die rechtlichen Voraussetzun-
gen für die Arbeit der NSA sind dabei so
dünn, dass sie rechtsstaatlichen Anfor-
derungen nicht gerecht werden.
Über die vermeintliche Rechtmäßigkeit
der Abhörpraxis entscheidet ein US-Ge-
heimgericht, dessen Verhandlungen hin-
ter verschlossenen Türen stattfinden
und dessen Urteile geheim sind. Die An-
ordnungen erfolgen nicht einzelfallbezo-
gen sondern pauschal, erfasst werden
nicht einzelne Verbindungen sondern
die gesamte Kommunikation im Inter-
net. 

Begründet wird dies alles mit gestiege-
nen Sicherheitsanforderungen und dem
Kampf gegen Terrorismus.
Unser Innenminister sekundiert und prä-
sentiert ein  „Super-Grundrecht auf Si-
cherheit“. Das muss man sich wohl so
ähnlich vorstellen wie den Kreuz-Buben
beim Skat, also als eine Trumpfkarte,
die alle anderen Grundrechte sticht. Ein
solches Grundrecht auf Sicherheit gibt
es nicht. Es ist und bleibt ein verfas-
sungsrechtliches Phantom.

Die Schutzfunktion, die der Staat für uns
alle hat, ergibt sich aus Artikel 1 des
Grundgesetzes. Danach ist die staatli-
che Gewalt verpflichtet die Würde des
Menschen zu achten und zu schützen.

Sicherheit kann nie Selbstzweck sein.

Selbst wenn nur Metadaten und keine
konkreten Inhalte erfasst werden, lassen
sich aus diesen Daten bis in die Intims-
phäre hineinreichende Rückschlüsse
auf gesellschaftliche und politische  Zu-
gehörigkeiten sowie persönliche Vorlie-
ben, Neigungen und Schwächen ziehen. 

Die Erstellung aussagekräftiger Persön-
lichkeits- und Bewegungsprofile für
praktisch jeden Bürger ist längst techni-
sche Realität. Neben der konkreten Ge-
fahr – unter welchen Umständen auch
immer – selbst zum Gegenstand kon-
kreter Ermittlungen der Sicherheits-
behörden zu werden, schafft die anlass-
lose Erfassung digitaler Kommunikation
das diffuse Gefühl des Beobachtet-
seins. 
Diese Unsicherheit steht einer unbefan-
genen Wahrnehmung der unverbrüchli-
chen Freiheitsrechte entgegen. 

Gerade deshalb hat das Bundesverfas-
sungsgericht so hohe Hürden für die an-
lasslose Erfassung unserer Daten ge-
setzt. Mit der Missachtung der garan-

tierten Grundrechte verliert die Verfas-
sung ihre Stabilität und Überzeugungs-
kraft. Der Bürger verliert das Vertrauen
in den Rechtsstaat.

Das kann man nur mit Transparenz
zurückgewinnen. Zuerst muss das
ganze Ausmaß der Abhörpraktiken offen
gelegt werden.

Dann ist die Stunde der Rechtspolitik.
Wie können und wie wollen wir unsere
Privatsphäre schützen? Wo verläuft die
Grenze, hinter der auch ein „edler
Zweck“ nicht mehr alles rechtfertigen
kann? Kann es gelingen einen interna-
tional geachteten Wertekanon zu ent-
wickeln? Und vor allem: Wie kann ein
solches Wertesystem international
durchgesetzt werden?

Das alles wird nicht einfach werden. Zu
offensichtlich sind nicht nur die unter-
schiedlichen Interessen, sondern ge-
rade auch die Vorstellung, was unter
Freiheit zu verstehen ist, wie sie zu ge-
stalten ist und vor welchen Bedrohun-
gen sie zu schützen ist. 

Wer diesem Konflikt aber unter Hinweis
auf „Anti-Amerikanismus“ und „Nai-
vität“, die ihm „gewaltig auf den Senkel“
gehe, aus dem Weg gehen möchte,
muss erst noch belegen, dass er Teil der
Lösung und nicht Teil des Problems ist. 

Die Anwaltschaft weiß um die große Be-
deutung des Schutzes der Privatsphäre.
Nur wenn das Individuum bedingungs-
los darauf vertrauen kann, dass seine
persönlichen Belange effektiv geschützt
sind, es Privatheit auch in der digitalen
Welt gibt, kann es seine Rechte auch
tatsächlich wahrnehmen. 
Und das – meine sehr verehrten Damen
und Herren – gilt nicht nur für das Privat-
handy von Frau Dr. Merkel, das gilt für
alle Bürger. 

Freiheitsrechte wollen erkämpft werden.
Die Anwaltschaft weiß, auf welcher
Seite sie steht.
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Jeder Richter hat seinen eigenen Stil. Er
wird von seinem Charakter, seinen per-
sönlichen und beruflichen Erfahrungen
geprägt und er entfaltet sich innerhalb
der Grenzen, die die Prozessordnungen
ihm setzen – manchmal auch über sie
hinaus. Als junger Anwalt haben diese
Unterschiede mich beeindruckt, aber
später, als ich immer wieder einmal als
Schiedsrichter berufen wurde und auf
der anderen Seite der Bar saß – wie man
die Trennlinie zwischen Richtern und
Anwälten in den USA nennt – ist mir klar
geworden, dass auch ich als Richter
eine Stil entwickelte, der mit meiner an-
waltlichen Perspektive nichts zu tun
hatte. Die Freiheit, seinen Stil zu wählen,
sich entwickeln zu lassen und zu gestal-
ten gehört zum Kern der richterlichen
Unabhängigkeit. 

�

Der richterliche Stil zeigt sich im Um-

gang mit den Werkzeugen, die der Rich-
ter für seine Arbeit verwendet:

– Erstens: Die Fähigkeit, den Prozess so
zu organisieren, dass er ihn verfahrens-
technisch in den Griff bekommt. Da gibt
es Richter, die aktiv zum Telefon greifen
und andere, die man nie erreicht, einige
wissen, wie man die Pressebänke rich-
tig besetzt, andere nicht.

– Zweitens: Die Steuerung der mündli-
chen Verhandlung. Einige Richter sehen
in ihr das Zentrum des Verfahrens, an-
dere eher eine Unterform des letzten
Wortes. Und schließlich

– Drittens: Das Verfahren der Rechtsge-
winnung: Dazu gehört die Qualität der
rechtlichen Kenntnisse und ihr Einsatz in
dem Spannungsfeld zwischen juristi-
scher Logik und Rechtsgefühl, ohne den
kein tragfähiges Urteil entstehen kann.

Auf alle drei Bereiche werde ich einen
kurzen Blick werfen.

�

Ich habe zusammen mit ein paar Kolle-
gen in München als Allgemeinanwalt an-
gefangen, hatte also hauptsächlich Ver-
kehrsunfälle und Scheidungen auf dem
Tisch – Blech und Liebe, wie man so
sagt. Beide Themen sind eng miteinan-
der verbunden: Wer Eheprobleme hat,
fährt auch sonst bei Rot über die Ampel
und der aktuelle Schmerz über diesen
Vorfall lindert den langsam verblassen-
den Liebeskummer. 

Mit diesen Fällen beschäftigte sich der
heimliche Star unter den Münchner
Amtsrichtern: Herbert Rosendorfer. Er
war dafür bekannt, die Fälle eilig durch-
zuwinken, verlor aber auch nicht viel
Zeit damit, hoffnungslose Vergleiche zu
versuchen: Wenn die Anwälte nicht
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wollten, gab es kurzfristig die Entschei-
dungsverkündung, wobei seine Urteile –
vorsichtig gesprochen – recht eigenwil-
lig waren. So seine berühmten Entschei-
dungen zur fiktiven Mehrwertsteuer bei
der fiktiven Schadensabrechnung. Ich
versuche jetzt nicht, ihnen das Problem
zu erklären, denn dann wären wir
schnell beim Dessert, aber Rosendor-
fers Diktum sagt schon alles: »Zwei Fik-
tion sind eine Fiktion zu viel!1« Und diese
Meinung hielt er gegen den BGH und
höhere Gerichte durch, denn nicht nur
über dem BGH und ganz am Ende dem
BVerfG und noch weiter am Ende dem
Europäischen Gerichtshof und ganz
zum Schluss jenem für die Menschen-
rechte, nein: auch über dem Amtsrichter
schwebt der blaue Himmel, wenn die
Sache nicht in die Berufung gehen kann
und keiner einen anderen gefoltert hat.

Rosendorfer bekam seine Sachen
schnell vom Tisch, denn er wollte wieder
nach Hause und da hätte ihn schon der
Anblick einer Gerichtsakte krank ge-
macht: in seiner Dachstube schrieb er
unzählige Romane, kulturhistorische
Abhandlungen, Theaterstücke, Dreh-
bücher und vieles mehr, von denen wir
Juristen vor allem »Ballmanns Leiden«
kennen, die meisten Leser aber ein an-
deres Buch, nämlich die Erlebnisse ei-
nes Chinesen der Ming Zeit, den eine
Zeitmaschine in das Bayern der Rosen-
dorfer-Zeit versetzt hat2. Allein dieser –
auch in unzähligen Übersetzungen er-
schienene – Roman hat ihn reich und
berühmt gemacht. Wovon man aber im
Sitzungssaal nichts merkte. Da saß er
eher wortkarg herum (allzu viel reden
hätte Zeit gekostet!) um dann möglichst
schnell seine Urteile zu schreiben, die
ihn – wie seine Bücher – berühmt, aber
nicht reich machen sollten. Das wichtig-
ste unter ihnen ist die Entscheidung zur
Glaubwürdigkeit des Fahrers bei Ver-
kehrsunfällen. Wenn er nicht identisch
mit dem Kläger ist, hängt von seiner
Aussage häufig der Ausgang des
ganzen Verfahrens ab. Rosendorfer kam
ins Rasen: 

»Das Gericht war bei seiner bisherigen
Praxis schon mit ca. 2000 Straßenver-
kehrsunfällen beschäftigt und hat es

noch niemals erlebt, dass jemals einer
der beteiligten Fahrer schuld gewesen
wäre … Wenn dies einmal tatsächlich
passieren sollte, dann müsste man
schlicht und einfach von einem Wunder
sprechen. Wunder kommen aber in der
Regel nur in Lourdes vor, wenn bei-
spielsweise ein Blinder wieder sehen
kann … Oder aber in Fatima, wenn sich
während der Papstmesse eine weiße
Taube auf den Kopf des Papstes setzt.
… In deutschen Gerichtssälen passieren
sie so gut wie nie, am allerwenigsten in
den Sitzungssälen des Amtsgerichts
München. Aus (alldem) ist schon un-
schwer zu erkennen, was die Zeugen-
aussage eines Fahrers eines unfallbetei-
ligten Fahrzeuges vor Gericht wert ist:
Nämlich gar nichts!« 

�

Ich gebe zu, dass Rosendorfer es hier
ein bisschen weit getrieben hat. Ihm war
einfach der Kragen geplatzt, aber die
jüngere neurobiologische Forschung,
die sich mit der Frage beschäftigt, was
wir erkennen können und wie wirklich
die Wirklichkeit ist, zeigt uns, dass er in
der Sache Recht hat3: Wer in einem
Auto sitzt, kann tatsächlich aus den un-
terschiedlichsten Gründen nicht sagen,
wie es »objektiv« gewesen ist, falls er
die »richtige Antwort« schon kennt –
nämlich die, dass er selbst keinen Feh-
ler gemacht hat. Als Juristen sind wir mit
diesen Konflikten vertraut, wir wissen,
dass die Beweislast am Ende die Sache
schon regeln wird, aber unbefriedigend
ist es doch. Womit sich z.B. die Frage
stellt, inwieweit naturwissenschaftliche
Erkenntnisse auf unsere Prozessregeln
einwirken sollten: Brauchen wir künftig
für jeden Verkehrsunfall ein Glaubwür-

digkeitsgutachten? Die Antwort ist klar:
Wenn ein Richter persönlich alle Fach-
kenntnisse besitzen müsste, die erfor-
derlich sind, um einen Fall zu entschei-
den, könnten wir niemanden zum Rich-
ter bestellen. Bei der Ermittlung der Tat-
sachen ist er genauso ein Laie wie wir
und die Psychologie des Alltags muss
auch für den Prozess reichen. Bis auf
jene Grenzfälle, die so schwergewichtig
und komplex sind, dass wir uns beraten
lassen müssen. So hätte Rosendorfer
seinen Fall begründen können, aber hier
war der Schriftsteller mit ihm durchge-
brannt, er hatte emotional, ironisch und
angewidert entschieden, anstatt, wie es
die Soester Gerichtsordnung (um 1500)
vorschreibt, »mit übergeschlagenen Bei-
nen wie ein „griesz-grimmiger Löwe“
dazusitzen und dafür zu sorgen, dass
die Gefühle nicht überkochen. Und
schon gar nicht bei ihm selbst. 

�

Dem Richter Hans Putzo ging Rosen-
dorfers Urteil gehörig gegen den Strich.
Er kritisierte es hart – und nicht unbe-
dingt fair –, denn er verglich es mit ge-
reimten Urteilen aus Köln, die im Karne-
valston abgefasst waren4. 

Auch er hatte wie Rosendorfer eine pri-
vate Seite. Putzo war ein Meister des
Fliegenfischens. Um das zu werden,
braucht man zwei Dinge: Geschickte
Hände und eine große gelbe Gum-
mihose, an der die Stiefel bereits ange-
schweißt sind. Man muss nämlich mit
seinen eigenen Händen glitzernde »Flie-
gen« aus Kunststoff und leuchtenden
Fasern knüpfen, die die Fische von un-
ten für Libellen oder andere Delikates-
sen halten und danach schnappen. Die
Hose, die bis zur Brust reichen muss,
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1 Das umkämpfte Thema ist bis heute nicht
endgültig abgeschlossen, wie die jüngste
Entscheidung BGH, NZV 2010,21 zeigt.

2 Herbert Rosendorfer, Briefe in die chinesi-
sche Vergangenheit, 3. Auflage 1986.

3 Foerste, Parteilichkeit von Zeugen, NJW
2001,321.

4 NJW 1987, 1425 unter Hinweis auf Amts-
gericht Köln, NJW 1906. 80,1266 und
Landgericht Köln, NJW 1987,1421.
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braucht man, weil man sonst nicht stun-
denlang mitten im kalten Gebirgsbach
stehen kann, der den Fischen sehr viel
Freude, dem Fischer aber kalte Füße
macht. Vermutlich ist Ihnen jetzt klar,
dass dieses Geduldstraining einen Rich-
ter, der sonst nicht lange mit sich
fackeln ließ, besonders befähigen mus-
ste, schon mit Anfang 40 Vorsitzender
Richter am Landgericht zu werden, bald
danach auch Honorarprofessor an der
Universität München und mit Anfang 50
einen Senat am Oberlandesgericht zu
übernehmen. 

Wenn man bei ihm in die Berufung ging,
musste man sich fest anschnallen.
Schon wenige Tage nach dem Aus-
tausch der ersten Schriftsätze erhielt
man einen mehrseitigen Schrieb, in dem
der Vorsitzende den Anwälten ziemlich
unverblümt sagte, was von dieser Beru-
fung und den gewechselten Schriftsätze
zu halten sei. Das war nicht ganz unge-
fährlich für ihn, aber Putzo wusste, dass
es in Zivilprozessen nahezu undenkbar

gewesen wäre, einen Richter abzuleh-
nen, nur weil der eine dezidierte Rechts-
meinung geäußert hatte. Der kleine Fall-
schirm (»ohne Vorbesprechung im Se-
nat«), der seine Analysen einleitete,
hätte ihn trotzdem in manchen Fällen
kaum retten können. Manche Anwälte
reagierten sensibel auf diese Hinweise
und legten anschließend mit hunderten
von Seiten nach. Das war oft genug eine
Fehlinvestition, denn Putzo änderte
seine Meinung spätestens in der Sit-
zung: zum einen hatten seine Senats-
mitglieder häufig eigene Ideen und
außerdem brillierte er darin, sich selbst
zu widerlegen, wenn man ihm hier und
da einen Köder hin legte. Mit dem Bun-
desgerichtshof durfte man ihm nicht
kommen, denn er wusste, wie man revi-
sionssichere Urteile schreibt: das Argu-
ment muss aus den Tatsachen und ihrer
Bewertung kommen, die das Revisions-
gericht nicht mehr antasten darf. 

In der Sitzung war er schwierig. Ein
Schnelldenker wie er wollte es lebhaft

haben und forderte zum Florettfechten
auf. Aber dann stieß er hin und wieder
auf einen schlagfertigen »Pointen-Tiger«
(wie man Anwälte wie Gregor Gysi gele-
gentlich nennt), spürte sofort die Kon-
kurrenz und wurde missmutig. Nach-
denkliche Anwälte fühlten sich dadurch
oft irritiert. In Beweisaufnahmen konnte
er allein durch seine Körpersprache
Zeugen so einschüchtern, dass sie gar
nichts mehr sagten. Auf solche Szena-
rien musste man seine Zeugen vorberei-
ten. Berufsrechtlich ist das nicht unpro-
blematisch, weil die Grenze zur Zeugen-
beeinflussung nicht immer leicht zu er-
kennen ist. Ich habe mir manchmal
gedacht, die erste Standardfrage an ei-
nen Zeugen müsse lauten: »Kennen Sie
einen der Anwälte hier im Raum?« Und
wenn ja, müsste er sagen, ob der An-
walt seine Aussage mit ihm besprochen
hat und ob er versucht hat, ihn zu beein-
flussen. Viele Zeugenaussagen würden
dabei in sich zusammenfallen. Ich habe
die Idee nie verwirklicht, denn ich war
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mir sicher, in der nächsten Runde würde
der Gegenanwalt es genauso machen
und dann stünden wir letztlich wieder
pari. Vielleicht sieht man aus diesen
Gründen in den meisten Prozessrechten
der USA die gezielte Vorbereitung eines
Zeugen nicht als kritisch an – der Ge-
genanwalt kann und wird ihn immer ins
Kreuzverhör nehmen. 

�

Bei Heinz Thomas, auch er Senatsvor-
sitzender und Begründer des ersten
handlichen ZPO-Kommentars5 lief das
alles ganz anders. Bei ihm gab es schon
in der Ausbildung viel zu lachen. Ich war
deshalb sehr zufrieden, als ich mit einer
meiner ersten Berufungen in seinem Se-
nat landete. Die Sache war nämlich
wirklich schwierig, nicht zuletzt, weil
mein Mandant gegenüber Richtern ei-
nen partiellen Verfolgungswahn ent-
wickelt hatte: er war nämlich selbst
Richter – allerdings am Patentgericht –
also ein Ingenieur, dem man juristisches
Basiswissen beigebracht hatte. Daraus
wird in der Zusammenarbeit mit den so
genannten Volljuristen eine explosive
Mischung: die juristischen Begriffe wer-
den nur halb verstanden, die daraus ge-
zogenen (meist fehlerhaften) Schlüsse
aber bis aufs Blut verteidigt. Patentan-

wälte, Gewerbeoberlehrer, Oberstudien-
räte für Geschichte und Parlamentarier
aller Art gehören zu den gefürchteten
Mandanten, weil sie sich nie als Dienst-
leister sozialisiert haben und über Gott
und die Welt genau Bescheid wissen.
So entwickeln sie leicht die Staublunge
der Rechthaberei– die klassische Juri-
stenkrankheit. Die hatte den Mandanten
voll getroffen. Es war ihm gelungen, in
seiner Freizeit eine neue Schuhkon-
struktion zu entwickeln, bei der man
nicht wie üblich von hinten nach vorne
abrollt, sondern genau umgekehrt. »So
gehen die Affen noch heute – wenn sie
gehen« erklärte der Mandant und ich
hörte auch erstmals im Leben, dass Pa-
tente auf Schuhe genauso oft beantragt
werden, wie auf Software. Hier ging es
nun um einen Streit mit der produzieren-
den Firma und zwar um fällige Lizenzge-
bühren. In erster Instanz hatte er verlo-
ren und es sah nicht gut aus. Trotzdem
hatte er einen außergerichtlich angebo-
tenen Vergleich über 20.000 DM abge-
lehnt.

Anders als bei Putzo gab es im Senat
von Heinz Thomas keine umfangreichen
rechtlichen Einschätzungen der Rechts-
mittelchancen. Gelegentlich schrieb er
den Parteien ein paar Zeilen, worauf es
»nach Vorbesprechung im Senat« ver-
mutlich nicht ankommen würde. Damit
ersparte er sich und uns einen Papier-
krieg, den die Anwälte in erster Linie
entfesseln müssen, um ihre Haftungsri-
siken zu vermindern.

Zum Termin lud er grundsätzlich beide

Parteien persönlich (auch den Bauern
vom Lande), denn er interessierte sich
für Menschen und ihre Konflikte. Die
wollte er an den Hörnern packen,
während Putzo sich eher für interes-
sante Rechtsprobleme erwärmen
konnte. Er war ein Meister des Ver-
gleichs, aber hatte auch ein sicheres
Gespür, wenn die Anwälte eine Grund-
satzentscheidung brauchten.

»Nun sagen Sie uns doch ganz einfach,
warum sie das Urteil des Landgerichts
nicht akzeptieren können« sagte er zu
dem Kläger, nachdem er eine kurze Ein-
führung in den Sachstand gegeben
hatte. Mir wurde schlecht, denn ich
wusste, was jetzt folgen würde: eine
ausführliche Schilderung der An-
sprüche, ein sinnloses Agieren gegen
das Urteil des Landgerichts, Zitate über
die Positive Vertragsverletzung von Her-
mann Staub6 seligen Angedenkens, eine
Erläuterung der Grundsätze der Frei-
rechtsschule7 und ihr Einfluss auf die Li-
zenzanalogie, um in einem Appell an die
Menschenrechte zu münden – der
ganze Schlamm, durch den ich mich
schon einmal gekämpft hatte. 

Thomas hörte sich das Durcheinander
ungerührt an. Er wollte wissen, wen er
vor sich hatte. Konflikte fallen nicht ein-
fach vom Himmel. Ob sie entstehen und
wie sie sich weiter entwickeln, hängt
ausschließlich von den Menschen ab,
die an ihnen beteiligt sind. Ihm war klar,
dass der Erfinder sein Problem weder
verstanden hatte, noch je würde verste-
hen können. Mich streifte ein mitleidiger
Seitenblick. »Tragen Sie die Schuhe, die
sie entwickelt haben, selbst?« Diese
Frage brachte den Kläger zum Schwei-
gen. »Nicht heute, nicht im Gericht«
sagte er verwirrt. »Ich stelle mir vor,
wenn man darin geht, sieht das aus wie
bei Michael Jackson« sagte Thomas,
»beim Sport ist das ein Zusatztraining
für die Muskeln« und dachte dann laut
darüber nach, ob man so einen Schuh
wohl mit Gewinn beim Bergwandern
einsetzen könne – jedenfalls bergab.
Das war sein Lieblingssport. « Wo kann
man ihre Schuhe in München denn kau-
fen?« fragte er. Nun stellte sich heraus,
dass Eduard Meyer sie abgelehnt,
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Sport-Scheck sich aber interessiert
hatte und mitten in diesem Gespräch,
an dem sich nun auch die übrigen Se-
natsmitglieder beteiligten, trat Thomas
plötzlich voll auf die Bremse: »Wieviel
Geld kriegt der Herr denn Ihrer Meinung
nach von Ihnen?« wandte er sich an den
Geschäftsführer der Schuhfabrik.
»20.000 DM könnt’ er schon haben«.
»Aber abzüglich aller Kosten!« rief der
Gegenanwalt, wenigstens um sich be-
merkbar zu machen. »Ja und warum
nehmen sie das Geld nicht? Ich tät’s
nehmen, mehr wird’s wohl nicht!« sagte
Thomas mit einem langen und nach-
denklichen Blick auf den Kläger. Auf
dem Weg nach draußen konnte ich mir
die Frage an meinen Mandanten nicht
verkneifen, warum er den Vergleich, der
ihm außergerichtlich genau so angebo-
ten worden war, nicht früher akzeptiert
hatte. »Sie haben mir ja nie richtig zu-
gehört. Hätten sie mir meinen Fall so gut
erklärt, wie Herr Thomas, wäre das doch
selbstverständlich gewesen!«8

�

Ich ziehe eine kurze Zwischenbilanz: Wir
haben einen Richter kennen gelernt,
dem gelegentlich der Gaul durchgeht,
einen anderen, der diese Schwäche mit
viel Geduldstraining überwinden konnte,
sich aber gelegentlich in seinen eigenen
intellektuellen Eskapaden verwickelte
und schließlich einen unglaublich bo-
denständigen Praktiker, der wusste,

dass wir über keinen Konflikt entschei-
den können, wenn wir die Interessen-
lage der Personen und sie selbst nicht
verstehen. Sein juristisches Handwerks-
zeug, das er brillant beherrschte, hat er
nur im Notfall eingesetzt. 

�

Wer fehlt uns noch? Es ist der Richter,
der ein Verfahren der Rechtsgewinnung
betreibt, wie es – aufgeteilt in vier Pha-
sen – im Idealfall von Arthur Kaufmann
beschrieben wird9: 

– Zunächst werden die Tatsachen ermit-
telt und eine Hypothese aufgestellt, wel-
che denkbaren Alternativen ein Urteil
annehmen kann (z.B. Verurteilung oder
Freispruch – die Abduktion).

– Nun werden Gesetze, Präjudizien,
Auslegungsgrundsätze et cetera zusam-
mengetragen, die zu den jeweiligen Al-
ternativen passen (die relevante Norm
wird ermittelt – die Phase der Induktion).

– Dann wird der
Fall mit den denk-
baren Entschei-
dungsalternativen
verglichen (die
Phase der Analo-
gie)

– Und schließlich
werden diese Er-
kenntnisse wieder
in der logischen
Frage zusammen-
geführt, aus wel-
cher Tatsache sich
welche Alternative
und welche Norm
– und damit eine
bestimmte Ent-
scheidung ergibt
(die Subsumtion).

�

Die ersten beiden
Schritte folgen den
Gesetzen der (juri-
stischen) Logik mit
mehr oder weniger
hohen Fehlerquo-
ten, die man aber
mit genügend Auf-

merksamkeit weitgehend in den Griff
bekommt.

Ganz anders ist es in der dritten Phase,
der Analogie. Die Analogie besteht aus
dem Vergleich zweier (oder mehrerer)
Sachverhalte und/oder Ideen, deren
Übereinstimmung man mit einem ver-
einbarten Maßstab (z.B. einem gültigen
Präjudiz) prüfen und dann als mehr oder
weniger ähnlich bezeichnen kann. Karl
Engisch10 sprach anschaulich vom »hin
und her wandernden Blick«, also dem
schrittweisen Versuch, Regel und Fall in
immer weiteren Details miteinander in
Beziehung zu setzen. Hier müssen Be-
griffsschärfe und Flexibilität getestet
und die Grenzen des Ermessens oder
anderer weicher Kriterien ermittelt wer-
den. Wir spüren, dass wir mehr über
diese dritte Phase wissen sollten, be-
greifen aber auch, dass unsere rechtli-
chen Werkzeuge uns dabei nicht helfen
können. 
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aus Berlin, prägte diesen Begriff in der
Festschrift zum Deutschen Juristentag
1902. In der Schuldrechtsreform 2002
wurde er erstmals förmlich in das BGB
aufgenommen.
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8 Über  diese und weitere Richter: Benno
Heussen, Interessante  Zeiten – Reporta-
gen aus der Innenwelt des Rechts – Boor-
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CH Beck 1999 Seite 70 ff.
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Denn in dieser dritten Phase arbeiten wir
in erster Linie mit unserer Erfahrung, wir
müssen viele Fälle gesehen haben, sie
auch psychologisch einschätzen kön-
nen, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkei-
ten. Logisch gesehen ist die Analogie
ein Zirkelschluss, aber – wie man vor al-
lem in der englisch/amerikanischen
Rechtstradition weiß, gleichwohl das
Kernstück der juristischen Arbeit: Der
Richter muss hier nicht nur die »An-
strengung des Begriffs« (Hegel) aushal-
ten, sondern auch »die Erziehung des
Gefühls« (Flaubert) bewältigen. Urteile
entstehen in einem Meer von Zweifeln,
die in dieser dritten Phase nicht logisch,
sondern nur emotional überwunden und
in die Überzeugung des Richters ver-
wandelt werden können. Anwälte haben
es in dieser Hinsicht leichter, weil sie
das Privileg haben, den Fall nur aus der
Perspektive ihres Mandanten zu be-
trachten.

Die Analogie enthält auch starke ästheti-
sche Elemente11: Die ausgewogenen
Schalen der Gerechtigkeit bilden eine
symmetrische Figur ab, an der wir uns
unbewusst stets orientieren. Die Gefahr
dabei: Dem Richter muss die Unausge-
wogenheit auch dann auffallen, wenn
auf den ersten Blick die formale Gleich-
heit gegeben ist. 

La Rochefoucauld hat vor 400 Jahren
intuitiv herausgefunden: »Der Geist wird
stets vom Herzen überspielt«.12. Heute
können wir die Richtigkeit dieses Satzes
wissenschaftlich beweisen13, aber die
Gefahr, dass der Richter ihr erliegt, wird
in der vierten Phase des Verfahrens ge-
bannt. Hier gelangen wir wieder auf den
sicheren Boden der Logik: Bei der Ar-
beit an der Subsumtion entdecken wir
deduktiv nicht nur den »Verstoß gegen
die Denkgesetze«, sondern auch Verir-
rungen bei der Analogiebildung, die
durch Gefühle verursacht werden kön-
nen. Diese Fehler sind schwerer zu ent-
decken und ziemlich revisionssicher,
weil man gegen einen misslungenen
Vergleich nicht logisch argumentieren
kann und es große Ermessensspiel-
räume gibt.

�

Dieses Verfahren der Rechtsgewinnung
ist in Jahrhunderte alter Tradition ent-
wickelt worden und spiegelt sich in der
Relationstechnik wieder, die sich von
Preußen aus in ganz Deutschland als
Standard des juristischen Denkens fest
etabliert und seit E. T. A. Hoffmanns Zei-
ten14 nicht geändert hat. Als Kammerge-
richtsrat war er ein Meister seines
Fachs, der immer ausgezeichnete Beur-
teilungen von seinen Vorgesetzten er-
hielt. Wir kennen ihn heute eher als Mu-
siker, Komponist und Schriftsteller, aber
wer seine Relationen liest, die alle noch
erhalten sind, kann sie nur bewundern.
Der Spagat, den dieser Richter zwi-
schen Logik und Analogien jeden Tag
neu trainieren musste, hat ihn offen-
sichtlich überfordert. Um 17:00 Uhr ließ
er den Griffel fallen, eilte zu Lutter &
Wegner und begann schon mal, mit
Champagner »vorzuglühen«, bis endlich
sein guter Freund Dévrient von der nahe
gelegenen Bühne des Schauspielhau-

ses zu ihm stieß. Dann köpften sie noch
ein paar weitere Flaschen und manch-
mal soll er morgens von da direkt ins
Büro gegangen sein, um wieder an sei-
ner Relationstechnik zu feilen. 

Sie sorgt vor allem dafür, dass der Rich-
ter entscheidungsfreudig arbeitet. Es
gibt nichts Schlimmeres, als eine Sache
immer wieder von neuem hin und her zu
drehen, wie uns der anatolische Weise
Mullah Nasreddin (der in Berlin be-
stimmt trotz seiner türkischen Herkunft
schnell eingebürgert worden wäre) in ei-
ner seiner Lehrgeschichten erzählt hat15: 

Der Kläger trägt vor und der Richter
sagt: »Sie haben vollkommen recht«.
Dann folgt der Beklagte. »Das klingt
auch sehr überzeugend «. Da steht hin-
ten im Zuhörerraum einer auf: »Aber
Herr Richter, Sie können doch nicht
dem Kläger und dem Beklagten gleich-
zeitig Recht geben!« »Da kann ich Ihnen
kaum widersprechen« sagte der Richter. 

�

Kein Berliner Richter will jemals in so
eine Situation geraten. Im isolierten Bio-
top der Stadt hat die Relationstechnik
sich trotz aller politischen Umstürze,
neuen Verfassungen und endlosen Ge-
setzesänderungen in ihrer reinsten Form
erhalten. Dabei sollte es eigentlich keine
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lokalen Besonderheiten geben. Wer die
ZPO oder die StPO liest, wird nir-
gendwo bayerische oder preußische
Vorschriften finden, aber das Stuttgarter
Modell ist nicht ganz zufällig in Süd-
deutschland entstanden, während es
weiter nördlich nicht in Mode kam. Ich
versichere ihnen, es gibt nicht nur diese
Nord – Süd – Varianten, sondern späte-
stens seit 1990 auch einige östliche Va-
riationen, an denen mancher Kollege
gescheitert ist, der nur den oben skiz-
zierten »Kölner Stil« im Format der Büt-
tenrede gelernt hat. 

�

Von den eingangs genannten drei Werk-
zeugen nimmt der Berliner Richter vor
allem das Verfahren der Rechtsgewin-
nung ernst. Er achtet auf die Qualität
seiner Relationen, in denen er alle vier
Phasen gedanklich durchläuft und das
tut er meist allein, umgeben von seinen
Büchern und Datenbanken. In der
mündlichen Verhandlung sollen allen-
falls noch Fehler, Lücken und Wider-
sprüche in den Schriftsätzen geklärt
werden, aber sonst nichts. Als Forum
des Meinungsaustauschs wird sie in
Berlin nicht verstanden. Daraus ent-
wickelt sich ein Problem: Wenn man
seine Checklisten, die bei der Erstellung
der Relation entstehen, abgearbeitet
hat, wächst schnell ein Gefühl der inne-
ren Sicherheit, dass der Fall im Grunde
gelöst ist. Mir ist das als Schiedsrichter
in vielen Fällen so gegangen, denn in
dieser Funktion habe ich den »Berliner
Stil« immer bevorzugt. Man übersieht
dabei leicht, dass in der mündlichen
Verhandlung immer wieder Aspekte auf-
tauchen können, die auf einmal ein an-
deres Licht auf den Fall werfen. Nicht
alle kann man mit dem Argument der
Verspätung vom Tisch fegen. Besser
wäre es, die Phase der Analogiebildung
innerlich erst nach der mündlichen Ver-
handlung zu vollziehen, wie das weiter
im Süden üblich ist. Aber dann liegt das
halbfertige Urteil schon in der Schub-
lade hat. So entsteht die Gefahr, dass
ohne viel Federlesens »vom Stuhl weg«
entschieden wird. 

�

Ich bin 1992 nach Berlin gegangen, weil
die historisch einmalige Situation der
Stadt mich seit 1965 – meinem ersten
Studienjahr hier – immer fasziniert hat.
Damals, als die Kommune 1 noch am
Stuttgarter Platz hauste, war Berlin wirk-
lich arm, aber sexy16. Ich fand das gut
so. Immer wieder führten mich später
Mandate in die Stadt und ich kenne eine
Menge Kollegen hier. Nach dem Fall der
Mauer war Berlin offen für Impulse von
außen. Ich betrachtete das als Chance
und bin 1992 endgültig hierhergekom-
men. Schnell habe ich aber auf
schmerzliche Weise lernen müssen,
dass der Stil, in dem die Berliner Richter
arbeiten, sich von dem Münchner Stil
erheblich unterschied. Mir wurden diese
Unterschiede erst klar, als ich in einer
meiner ersten Verhandlungen ein
Rechtsgespräch anregte. 

»Worüber?« fragte der Vorsitzende.
»Über die Rechtslage« schlug ich vor –
und erntete beunru-
higendes Schwei-
gen. Der Vorsit-
zende sah mich an
wie eine Steinlaus
unter dem Mikro-
skop: »Noch Fra-
gen?«. Mein Berli-
ner Kollege auf der
anderen Seite wus-
ste genau, wie die
Regeln laufen und
schüttelte nur
stumm den Kopf.
»Dann ergeht im
Namen des Volkes
folgendes Endurteil
…«. Im Gespräch
auf dem Gang erin-
nerte ich den Kolle-
gen daran, dass die
Richter doch gehal-
ten seien, sich zum
Fall selbst zu
äußern. Anders
könne man doch
über Vergleiche gar
nicht sprechen
usw. »Bei unschlüs-
sig jibts kein’ Ver-
gleich« meinte der
Kollege trocken. 

Wie auch im wirklichen Leben bekom-
men die Anwälte hier keine zweite
Chance einen ersten Eindruck zu hinter-
lassen. 

�

Der »Berliner Stil«, den ich hier skizziert
habe, ist in vieler Hinsicht das Gegen-
stück zum »süddeutschen Stil«, den
Heinz Thomas im besten Sinne verkör-
perte. Er sieht die mündliche Verhand-
lung im Zentrum des Prozesses. Dahin-
ter steht nicht nur ein verfassungsrecht-
liches Ideal (das Recht muss in die Öf-
fentlichkeit wirken und ihr verständlich
bleiben), sondern auch eine tiefe Ein-
sicht in die Prozessökonomie: Wie wir
aus den jahrhundertelangen Erfahrun-
gen des Reichskammergerichts17 wis-
sen, folgen schriftlich geführte Prozesse
der Regel: »Undefinierte Zeit dehnt sich
unendlich«! Das Ideal des »Stuttgarter
Modells«, Prozesse nur mit einer münd-
lichen Verhandlung erledigen zu kön-
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nen, ist allerdings nie erreicht worden.
Der Grund: Dieses Verfahren gelingt nur,
wenn die Relation im »Berliner Stil« na-
hezu perfekt ausfällt. Der Süddeutsche
Richter müsste also gleichzeitig ein
idealer preußischer Richter sein – und
diese zwei Stile beherrscht niemand auf
dem gleichen hohen Niveau. 

�

Das ist mir in meinen ersten Verfahren
als Vorsitzender eines Schiedsgerichts
schmerzlich klar geworden. Ich hatte
schon einige Erfahrungen als Beisitzer
gesammelt, dabei aber nicht ganz reali-
siert, dass die jeweiligen Vorsitzenden
aktive oder pensionierte Berufsrichter
gewesen waren und das Verfahren da-
her (nahezu) genauso führten wie einen
staatlichen Prozess. Ich sah im Schieds-
verfahren andere Funktionen und ver-
suchte sie umzusetzen: In diesem Ver-
fahren begegnen sich oft Parteien, die
immer wieder Auseinandersetzungen
miteinander führen müssen, so z.B. ein
großer Energieversorger mit einer Kom-
mune, die zu seinen wichtigen Kunden
gehört oder ein Industrieanlagenbauer,
dessen Vorstand gleichzeitig im Auf-
sichtsrat des Unternehmen setzt, gegen
das seine Leute prozessieren. Ich
dachte also: Das Schiedsverfahren dient
letztlich nicht der Klärung endgültig
streitiger Rechtsfragen, sondern ist ein
formaler Weg um zu einem vernünftigen
Interessenausgleich zu kommen. Den
Unterschied zwischen Mediationen und
Schiedsverfahren kannte ich damals
noch nicht genügend. Also bereitete ich
mich weniger auf die aufgeworfenen
Rechtsfragen vor sondern widmete
mich der Analyse der gegenseitigen In-
teressen. Die Ergebnisse waren ernüch-
ternd: In der ersten Verhandlung, die
nun die Aufgabe haben sollte, den Par-

teien Gelegenheit zu geben, ihre Interes-
sen vor dem Gericht auszubreiten, da-
mit wir überprüfen könnten, ob sie rich-
tig interpretiert hätten, wurde sehr
schnell zu einer Zimmerschlacht. Und
das zwang mich, zur Vorbereitung der
nächsten Verhandlung fast 30 Seiten
Verfügung zu schreiben, in der ich nun
das nachholte, was ich besser vorher
getan hätte: Eine einigermaßen wasser-
dichte Relation zu fertigen. Die Reaktion
war ein Ablehnungsantrag der Partei,
deren Chancen ich zurückhaltend beur-
teilt hatte. Es folgte die Ehrenrunde über
das Oberlandesgericht und wir machten
ab diesem Zeitpunkt im »Berliner Stil«
weiter. Bei inhaltlich umkämpften The-
men ist es anders nicht möglich, wenn
man den Prozess straff zu Ende bringen
will. Da es heute die Möglichkeit gibt, in
jedem Stadium des Verfahrens eine Me-
diation vor – oder zwischen zu schalten,
wird also auch das Schiedsverfahren
sich stilistisch eher dem staatlichen Pro-
zess angleichen.

�

Der Stil des Richters folgt allen diesen
Erfahrungen, er entwickelt sich, blüht
auf oder verkümmert, je nachdem wie
sie ausfallen. Es gibt krasse Fälle, an
denen ein Richter zerbricht. Auf dem
kurzen Stück der Ludwigstraße zwi-
schen der Bayerischen Staatsbibliothek
und der Universität begegnete ich hin
und wieder einen Mann, der, auch im
Sommer mit einem Mantel bekleidet, mit
wirren Haaren und herunter gerutschten
Socken im Portal der Staatsbibliothek
verschwand und Stunden später offen-
bar geistesabwesend mit einer Pla-
stiktüte an der Hand wieder nach Nor-
den trottete. Nachdem er mir einmal
aufgefallen war, schien er zu den unter-
schiedlichsten Tageszeiten zum Stra-

ßenbild zu gehören. Irgendwann er-
zählte ich abends von ihm und einer aus
der Runde kannte seine Geschichte. 

»Das ist ein früherer Richter – aber das
ist zehn Jahre her« begann die Ge-
schichte, die mich noch heute tief
berührt. »Er hatte ein ganz normales Re-
ferat für Scheidungen und nichts an ihm
war auffällig, außer seiner Sorgfalt. Er
brauchte lange für seine Sachen und
vergleichen konnte er nicht sehr gut,
denn wenn die Parteien nach der ersten
freundlichen Ansprache die Köpfe
schüttelten, fasste er nie nach, sondern
schrieb lieber sein Urteil. Eines Tages
stritten die Parteien um das Besuchs-
recht und es wurden Zeugen vernom-
men, ob es dem Vater endgültig entzo-
gen werden solle. Das Jugendamt hatte
nicht diesen Eindruck, und drei Zeugen
wussten nichts Negatives zu berichten.
Nur die Schwiegermutter schüttete ei-
nen Haufen der ekelhaftesten Behaup-
tungen über ihn aus. Die meisten Zeu-
gen lernen, dass ihre Aussage glaub-
würdiger ist, wenn sie nicht herum gei-
fern, aber dafür reichte es hier nicht. Der
Richter hielt ihr vor, dass ihre Aussage
allein im Raum stünde und kündigte an,
sie zu vereidigen, was im Zivilprozess
nahezu nie stattfindet. Ein ernsteres
Warnzeichen konnte er nicht geben.
Und die Alte wiederholt tatsächlich al-
les, was sie gesagt hat und hebt zitternd
den Finger. Aber da unterbricht sie der
Richter, schließt die Sitzung, noch bevor
sie alles falsch beschwören kann, und
zieht seine Robe aus. Er hat sie nie wie-
der angezogen.« 
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17 Das Reichskammergericht hatte die Auf-
gabe, den Landfrieden (Streitigkeiten
zwischen Fürsten et cetera) zu sichern
und entschied zwischen 1495 und 1806
über die Appellation in »Untertanen-
prozessen«. Es galt der Schriftlichkeits-
grundsatz. Die Prozesse zogen sich oft
jahrzehntelang hin und über dauerten die
Lebenszeit der Prozessbeteiligten. Trotz
dieser praktischen Ineffizienz wird ihm ein
wichtiger struktureller Beitrag für die
Rechtspflege zugesprochen.
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1. Der Freistaat
Bayern und das
Land Hessen ha-
ben im März
2013 im Verfah-
ren der abstrak-
ten Normenkon-
trolle beim Bun-
desverfassungs-
gericht bean-

tragt, festzustellen, dass wesentliche
Teile des Maßstäbegesetzes vom 9.
September 2001 (BGBl. I 2001, S. 2302
mit späteren Änderungen) und wesentli-
che Teile des Finanzausgleichsgesetzes
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 2001,
S. 2955, 3956 mit späteren Änderungen
mit Art. 107 Abs. 2 GG in Verbindung
mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß
Art. 20 Abs. 1 GG unvereinbar sind.

Bayern und Hessen haben zur Stützung
Ihres Antrags ein finanzwissenschaftli-
ches Gutachten von Prof. Lars P. Feld
(Anm. 1 Verzerrungen im bundesstaatli-
chen Finanzausgleich, Gutachten im
Auftrag des Freistaats Bayern und des
Landes Hessen, 25. Februar 2013) er-
stellen lassen. Dieses Gutachten ist im
finanzwissenschaftlichen Teil weitge-
hend gleich mit dem gemeinsamen Gut-
achten von Feld, Kube und Schnellen-
bach zum bundesdeutschen Finanzaus-
gleich (Anm. 2 Optionen für eine Reform
des bundesdeutschen Finanzaus-
gleichs, Gutachten im Auftrag der FDP-
Landtagsfraktionen der Länder Baden-
Württemberg, Bayern und Hessen, In-
ternetveröffentlichung des Walter
Eucken Instituts Freiburg unter
www.eucken.de, vom 13. Mai 2013). Die
finanzwissenschaftliche Kritik am gelten
Finanzausgleich ist es wert, unter den
Vorgaben des Grundgesetzes näher be-
trachtet zu werden.

2. Die Kritik beginnt damit, dass der

bundesstaatliche Finanzausgleich für
dringend reformbedürftig gehalten wird.
Feld und seine Mitautoren nennen dafür
drei Entwicklungen (Anm. 3 Optionen,
aaO, S.9 ff.).

2.1. Die erste Entwicklung ist die Verän-
derung der Zahl der Zahler- und der
Nehmerländer. Waren es 1990 noch fünf
Zahlerländer und fünf Nehmerländer, so
sind es 2012 drei Zahlerländer und drei-
zehn Nehmerländer. Die Kritik daran,
dass „der Länderfinanzausgleich nur
noch von wenigen Ländern getragen
wird“ (Anm. 4 Optionen, aaO, S. 9) fin-
det im Grundgesetz keine Entspre-
chung. Eher gilt das Gegenteil. Art. 107
Abs. 2 Satz 1 GG verlangt, dass durch
Gesetz sichergestellt wird, „die unter-
schiedliche Finanzkraft der Länder“ an-
gemessen auszugleichen. Das Grund-
gesetz stellt abstrakt darauf ab, dass es
eine unterschiedliche Finanzkraft der
Länder gibt, ebenso wie es eine unter-
schiedliche Finanzkraft in der Europäi-
schen Union gibt. Es gibt Länder mit
starker industrieller Entwicklung und es
gibt Länder mit stärkerer landwirtschaft-
licher Entwicklung. Die von den Gutach-
tern kritisierte fehlende Balance enthält
ein Werturteil, das sich im Grundgesetz
nicht findet: hohe Finanzkraft=gutes
Land, niedrigere Finanzkraft=schlechte-
res Land. Offensichtlich soll die Balance
dadurch hergestellt werden, dass gute
und schlechte Länder sich die Waage
halten. Eine derartige Wertung ist dem
Grundgesetz fremd. Sie widerspricht
auch der Erfahrung, wie wir sie bei der
Europäischen Union erleben. Unter den
mit der Strukturpolitik der EU verfolgten
Zielen gilt besondere Aufmerksamkeit
den „ländlichen Gebieten“ und den Ge-
bieten mit „schweren und dauerhaften
natürlichen oder demografischen Nach-
teilen“ (Art. 174 Abs. 3 des Vertrags

über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, in der am 1.12.2009 in Kraft ge-
tretenen Fassung gemäß Bekanntma-
chung vom 24.11.2009 - BGBl. II S.
1223). Nichts anderes gilt im Bundes-
staat Bundesrepublik Deutschland. Es
wird kein gleichgewichtiges, aus der
Theorie hergeleitetes Staatsmodell an-
gestrebt, sondern ein angemessener
Ausgleich für eine unterschiedliche Fi-
nanzkraft der Länder vorgeschrieben.

2.2. Die zweite von den Gutachtern ge-
nannte Entwicklung, die eine Reform er-
forderlich machen soll, ist die „para-
doxe“ Wirkung. Hamburg besitze vor
Durchführung des Finanzausgleichs
eine primäre Finanzkraft von 150 Pro-
zent des Durchschnitts der Länder und
sei inzwischen zum Nehmerland avan-
ciert (Anm. 5 Optionen, aaO, S. 9). 

Das Erstaunen über die Paradoxie be-
ruht nicht auf dem Länderfinanzaus-
gleich im engeren Sinne, sondern auf
der Gesamtsicht unter Einbeziehung der
grundgesetzlich vorgegebenen Vertei-
lung der Umsatzsteuer nach Art. 106
Abs. 3 GG, der Ergänzungszuweisungen
nach Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG und der
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen. Insofern vermischen die
Gutachter in ihrer Darstellung die Vertei-
lung des gesamten Steueraufkommens
mit dem Länderfinanzausgleich im en-
geren Sinne. Man kann natürlich über
ein völlig neues Finanzierungssystem
des Bundes und der Länder nachden-
ken und dementsprechend auch über
neue Modelle der Verteilung von Ein-
kommensteuer, Körperschaftssteuer
und Umsatzsteuer. Dann mag man auch
prüfen, ob Art. 106 und Art. 107 GG mit
anderen Vorschriften des Grundgeset-
zes, etwa dem Bundesstaatsprinzip
gemäß Art. 20 Abs. 1 GG, vereinbar
sind. Aber das ist nicht Gegenstand des
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Antrags der Länder Bayern und Hessen.
Insofern tragen die Darlegungen von
Feld und den anderen Gutachtern nicht
zur Substantiierung des Antrages bei.

2.3. Die dritte von den Gutachtern ge-
nannte Entwicklung besteht darin, dass
durch die Länder Bayern und Hessen
das Bundesverfassungsgericht angeru-
fen wird. Im Gutachten liest sich das so:
„Die Akzeptanz des Systems in den Ge-
berländern ist soweit gesunken, dass
erneut eine verfassungsrechtliche Nor-
menkontrolle erforderlich wird“ (Anm. 6,
Optionen, aaO, S.9).Dieses Argument
muss jeden Juristen überzeugen. Ich
stelle mir den Anwalt vor Gericht vor,
der erklärt, allein die Tatsache seiner
Klage belege, dass an der Klage „etwas
dran“ sei. Hier macht das Gutachten ei-
nen unzulässigen Zirkelschluss.

3. Inhaltlich enthält das Gutachten von
Feld, Kube und Schnellenbach drei
Hauptargumente gegen das jetzige Fi-
nanzausgleichssystem:

Es sieht Verzerrungen durch das Fehlen
von Anreizen zur Stärkung der eigenen
Wirtschaftskraft, auch durch die Steuer-
zerlegung nach dem Wohnsitzprinzip
durch einen zu hohen Nivellierungsgrad
durch die Einwohnergewichtung.

3.1. Das wichtigste Hauptargument des
Gutachtens ist, dass das geltende 
System keinen Anreiz für die finanz-
schwächeren Länder biete, ihre Finanz-
kraft zu stärken (Anm. 7 Optionen, aaO,
S.9/17). Feld und Mitgutachter argu-
mentieren mit einer gedachten Ansied-
lung eines Unternehmens in Bremen.
Die Hansestadt Bremen müsse überle-
gen dass ein großer Teil Steuern an den
Bund fließe, ein anderer Teil durch
Pendler aus Niedersachsen an das
Nachbarland, ein weiterer Anteil auf-
grund der zentralen Lohnsteuerab-
führung an andere Bundesländer und
schließlich müsse sich Bremen überle-
gen, wie sich Mehreinnahmen auf den
Finanzausgleich auswirken (Anm. 8 Op-
tionen, aaO, S.16).

Das Gutachten argumentiert ferner mit
negativen Anreizen durch das Wohnsitz-
prinzip bei der Zerlegung des Länderan-

teils der Lohnsteuer. Nachbarländer der
Stadtstaaten und die neuen Bundeslän-
der würden durch eine überproportio-
nale Zahl von Pendlern profitieren. Für
die Nachbarländer der Stadtstaaten
gäbe das den Ländern einen „Anreiz zur
Einwohnermaximierung, aber nicht zur
Maximierung ihrer Wirtschaftskraft“.
(Anm. 9 Optionen, aaO, S. 17).

Die Anreizargumentation, wenn man
von der noch darzustellenden Frage
nach einer Nivellierungsgrenze absieht,
findet im Grundgesetz und in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsge-
richts keine Grundlage. Es gibt keine
verfassungsrechtliche Vorgabe, dass
die Bundesländer in ihrer Wirtschafts-
kraft sich gleich entwickeln sollten. Feld
verfällt hier in nationalstaatliches Den-
ken, wie es im neunzehnten Jahrhundert
gepflegt wurde. Der Staat sollte mög-
lichst viel eigene Wirtschaftskraft ent-
wickeln, autonom sein, möglichst das
Geld im Lande behalten, weshalb auch
umfangreiche Zölle auf Waren aus frem-
den Ländern erhoben wurden. Das wird
schon der Realität in jedem Bundesland
nicht gerecht, in dem in kleinerem Maß-
stab die gleiche Frage auftaucht: warum
sollen eigentlich die Bewohner von z.B.
München, Ingolstadt und Nürnberg die
bei ihnen erwirtschafteten Steuern nicht
behalten? Warum werden Gelder in
ländliche Gebiete abgegeben? Die An-
reizfrage von Feld ist ähnlich. Warum
schafft man nicht Anreize in den finanz-
schwächeren Bundesländern durch An-
siedlung von Industrieunternehmen
höhere Steuereinnahmen zu erwirt-
schaften?

Die Anreizdebatte geht an der Vielfalt ei-
nes Bundesstaates vorbei. Für einen
einzelnen Staat ist es selbstverständ-
lich, dass es verdichtete Räume mit
höherer Wirtschaftskraft und ländliche
oder Naturräume gibt. Für die ländlichen
oder Naturräume zahlen alle Steuerzah-
ler mit, nicht nur die in den brandenbur-
gischen, mecklenburg-vorpommer-
schen, thüringischen und schleswig-
holsteinischen Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebieten lebenden Bür-
gerinnen und Bürger. Das Bundesver-
fassungsgericht hat dies in seinem Urteil

vom 11.11.1999 (Anm. 10 BVerfGE
101,158/231) deutlich gemacht, indem
es auf die deutlich höheren Kosten vie-
ler öffentlicher Leistungen in dünn be-
siedelten Gebieten und auf die Umle-
gung der Gemeinkosten auf eine gerin-
gere Kopfzahl hingewiesen hat.

Eine einfache Aufforderung „verbessert
eure Wirtschaftskraft durch Ansiedlung
von Unternehmen“ verkennt, dass wir
eben nicht mehr in einem räumlich be-
grenzten Einzelland leben, sondern in
einem Bundesstaat, dessen landschaft-
liche und natürliche Schönheiten allen
Bundesbürgern offen gehalten werden
müssen. Die Menschen aus wirtschafts-
starken, dicht besiedelten Gebieten
müssen die Erhaltung von Landschaft,
landwirtschaftlich geprägter und natur-
belassener Landschaft, „mitbezahlen“,
auch über Bundesländergrenzen hinaus.
Das verkennt der nationalstaatlich ge-
prägte Ansatz von Feld. Er ist im Grund-
gesetz gerade nicht zu finden. Die Fra-
gestellung wird nicht auf den Bundes-
staat Bundesrepublik Deutschland be-
schränkt bleiben sondern uns über die
Grenzen Deutschlands hinaus beschäf-
tigen. Wer z.B. die Regenwälder oder
die Tierreservate Afrikas erhalten will,
muss künftig internationale Finanzaus-
gleichsinstrumente entwickeln. 

3.2. Beim zweiten Hauptargument, dem
von den Gutachtern beklagten zu hohen
Nivellierungsgrad durch den Finanzaus-
gleich (Anm. 11 Optionen, aaO, S.5),
gäbe es zumindest einen im Grundge-
setz zu findenden rechtlichen Ansatz.
Das Grundgesetz verlangt gemäß Art.
107 Abs. 2 Satz 1 GG beim Länderfinan-
zausgleich, dass „die unterschiedliche
Finanzkraft der Länder angemessen
ausgeglichen wird.“

Das Bundesverfassungsgericht hat
hierzu ausgeführt, dass der Gesetzge-
ber die richtige Mitte zu finden hat „zwi-
schen der Selbständigkeit der Länder
auf der einen und der solidargemein-
schaftlichen Mitverantwortung für die
Existenz und Eigenständigkeit der Bun-
desgenossen auf der anderen Seite“
(Anm. 12 Urteil vom 24.6.1986 BVerfGE
72,330/398 und Urteil vom 11.11.1999
BVerfGE 101,158/222).
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Der Verfassungsbegriff des „angemes-
senen“ Ausgleichs ist nur begrenzt ju-
stitiabel. Das Bundesverfassungsgericht
hat sich deshalb auch gehütet, eine ei-
gene Interpretation der Angemessenheit
zu definieren. Es hat einerseits zwar
ausgeführt, die „bloße parlamentarische
Mehrheit“ rechtfertigt „noch nicht den
beschlossenen Finanzausgleich“ (Anm.
13 Urteil vom 11.11.1999 BVerfGE
101,158/219). Andererseits hat es ein
Maßstäbegesetz gefordert, mit dem sich
der Gesetzgeber abstrakt auf ein Aus-
gleichsverfahren festlegen soll, bevor im
Einzelfall über einen Ausgleich entschie-
den wird (Anm. 14 Urteil vom
11.11.1999 BVerfGE 101, 158/214 ff.).
Damit hat das Bundesverfassungsge-
richt die Definition der „Angemessen-
heit“ wieder dem Gesetzgeber zugewie-
sen. Das Bundesverfassungsgericht hat
sich darauf beschränkt, allgemeine
Schranken aufzuzeigen.

Ein wesentliches Argument von Feld
und seinen Mitgutachtern zieht hier
nicht. In Artikel 106 Abs. 3 GG sind zwei
wesentliche Ziele des Finanzausgleichs
allgemein festgehalten: die Länder ha-
ben Anspruch auf Deckung ihrer not-
wendigen Ausgaben (Art. 106 Abs. 3
Satz 4 Nr. 1 GG) und die Einheitlichkeit
der Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet ist zu wahren (Art. 106 Abs. 3 Satz 4
Nr. 2 GG). Diese Grundsätze gelten
nicht nur für die Verteilung von Einkom-
mensteuer, Körperschaftssteuer und
Umsatzsteuer, sondern prägen die bun-
desstaatliche Ordnung insgesamt und
gelten auch für Ansprüche und Grenzen
sowohl im Länderfinanzausgleich im en-
geren Sinne wie auch bei Bundesergän-
zungszuweisungen und Sonderbedarfs-
zuweisungen.

Feld und seine Mitgutachter ziehen diese
Verfassungsregelungen in Zweifel. Nach
ihnen gibt es keinen Grund zu der An-
nahme, dass Präferenzen für öffentliche
Leistungen in allen Ländern identisch
sind. Noch deutlicher formuliert das Gut-
achten dann: „Wenn es also Länder gibt,
in denen die Opportunitätskosten der
Ausweitung öffentlicher Leistungen
höher sind als in anderen, beispielsweise
weil eine solche Ausweitung aufgrund ei-
ner geringeren Einwohnerdichte teurer

wäre, oder weil die Löhne im privaten
Sektor höher sind, dann ist es schlicht
vernünftig, relativ weniger von diesen öf-
fentlichen Leistungen bereitzustellen 
(Anm. 15 Optionen ,aaO, S.18).“

Diesen Satz muss man sich auf der
Zunge lassen. Ist es „schlicht vernünf-
tig“, in strukturschwachen Gebieten
keine Krankenhausversorgung, keinen
öffentlichen Personennahverkehr, keine
Bildungseinrichtungen zur Verfügung zu
stellen? Man mag ökonomisch so den-
ken. Mit dem verfassungsrechtlichen
Bild des sozialen Bundesstaats ist das
nicht vereinbar.

Dann bleibt von der Argumentation des

Gutachtens lediglich die Frage der zu
hohen Nivellierung. Hierzu hat das Bun-
desverfassungsgericht ausgeführt, dass
die Ausgleichspflicht nicht zu einer fi-
nanziellen Gleichstellung der Länder
führen soll (Anm. 16 Urteil vom
20.2.1952 BVerfGE 1, 117/131, Urteil
vom 24.6.1986 BVerfGE 72,330/398
und Urteil vom 11.11.1999 BVerfGE
101,158/222). Der horizontale Finanz-
ausgleich verringert die Abstände zwi-
schen den Ländern, hebt sie aber nicht
auf und darf sie nicht ins Gegenteil ver-
kehren. „Eine Solidarität unter Bundes-
staaten mindert Unterschiede, ebnet sie
aber nicht ein“ (Anm. 17 Urteil vom
11.11.1999 BVerfGE 101,158/222).
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Nach der vom Bundesfinanzministerium
vorgelegten Jahresrechnung der Um-
satzsteuer und des Finanzausgleichs für
2012 ergibt sich (Anm. 18 Monatsbe-
richt vom 21.2.2013) ( ohne Berücksich-
tigung von Bundesergänzungszuweisun-
gen und Sonderbedarfszuweisungen),
dass das antragstellende Land Bayern
eine relative Finanzkraft von 105,4%
behält und in der Rangfolge vor und nach
dem Ausgleich Platz 1 einnimmt und das
antragstellende Land Hessen eine rela-
tive Finanzkraft von 104,2 % behält und
in der Rangfolge vor und nach dem Aus-
gleich Platz 3 einnimmt.

Die Regelung liegt damit noch im Rah-
men der vom Bundesverfassungsge-
richt dem Gesetzgeber zugewiesenen
Ausfüllung des Verfassungsbegriffs „an-
gemessener Ausgleich“. Eine Nivellie-
rung oder Einebnung der Unterschiede
findet nicht statt. Hier muss eben auch
berücksichtigt werden, dass der Verfas-
sungsgrundsatz der „Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“
ein zu starkes Auseinanderklaffen der
öffentlichen Vorsorge verbietet. 

Das Gutachten kritisiert ausdrücklich die
Sonder-Bundesergänzungszuweisun-
gen, die zu einer zu geringen „Band-
breite“ der Finanzkraft der Länder
führen würden (Anm. 19 Optionen, aaO,
S.15). Richtig hieran ist, dass mit den
Sonder-Bundesergänzungszuweisun-
gen die Finanzkraft der Länder verän-
dert wird, allerdings nicht zu Lasten der
ausgleichspflichtigen Länder sondern zu
Lasten des Bundes. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat schon in seinem Urteil
vom 11.11.1999 entschieden, dass sie
zeitweise zu einer Veränderung der Fi-
nanzkraftreihenfolge führen können und
dass für sie das Nivellierungsgebot nicht
gelte (Anm. 20 BVerfGE 101,158/234). 

3.3 Das dritte Hauptargument des Gut-
achtens richtet sich gegen die Ein-
wohnergewichtung (Anm. 21 Optionen,
aaO, S.24). Das Gutachten bemängelt,
dass eine empirisch robuste Bestim-
mung des abstrakten Mehrbedarfs von
Stadtstaaten nicht möglich sei (Anm. 22
Optionen, aaO, S.25). Das Gutachten ist
insoweit widersprüchlich. Einerseits be-
hauptet es, die Einwohnergewichtung

erwecke den Eindruck der Willkürlich-
keit, andererseits gesteht es zu, dass es
eine kaum zu bestreitende Tatsache sei,
dass die Stadtstaaten positive Externa-
litäten zumindest für ihr Umland erbrin-
gen (Anm. 23 Optionen, aaO, S.25). An
anderer Stelle, nämlich bei der Kritik ge-
gen das Wohnsitzprinzip erkennt das
Gutachten Mehrausgaben der Stadt-
staaten ausdrücklich an: Stelle man in
Rechnung, dass ein Pendler aus Schles-
wig-Holstein „vielleicht subventionierte
Eintrittskarten zur Hamburger Elbphil-
harmonie kauft oder die dortige Infra-
struktur zum Einkaufsbummel in der
Hamburger Innenstadt nutzt“ (Anm. 24
Optionen, aaO, S.21), dann sehen auch
Feld und seine Mitgutachter das als
Problem an.

Das Gutachten kritisiert die Einwohner-
gewichtung, aber es kann sie verfas-
sungsrechtlich nicht völlig in Frage stel-
len. Das Bundesverfassungsgericht hat
in seinem Urteil vom 24.6.1986 festge-
stellt, dass die Berücksichtigung der
strukturellen Eigenart der Stadtstaaten
„dem Grunde nach zumindest zulässig“
ist (Anm. 25 BVerfGE 72,330/415). Es
hat diese Linie in seinem Urteil vom
27.5.1992 ausdrücklich bestätigt (Anm.
26 BVerfGE 86,148/239). Auch in seiner
jüngsten Entscheidung aus dem Jahre
1999 hat das Bundesverfassungsgericht
die Einwohnergewichtung als solche
nicht in Frage gestellt, sondern in Fort-
führung der bisherigen Rechtsprechung
nur wiederholt, dass Umfang und Höhe
eines Mehrbedarfs sowie die Art seiner
Berücksichtigung vom „Gesetzgeber
nicht frei gegriffen werden dürfen“, son-
dern sich nach Maßgabe verlässlicher,
objektivierbarer Indikatoren als ange-
messen erweisen (Anm. 27 Urteil vom
11.11.1999 BVerfGE 101,158/230).

Verfassungsrechtlich durchschlagende
Argumente gegen die geltende Ein-
wohnergewichtung sind im Gutachten
nicht zu finden. Aus der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts
wird deutlich, dass es insoweit auch um
eine vom Gesetzgeber zu findende Aus-
legung des Begriffs „angemessen aus-
geglichen“ des Art. 107 Abs. 2 Satz 1
GG geht. Der Gesetzgeber darf dabei

nicht willkürlich sein, nicht frei entschei-
den. Wenn er aber aus seiner Wertung
verschiedener, gutachterlich ermittelter
Indikatoren entscheidet, dann ist es von
Verfassungs wegen nicht zu beanstan-
den (Anm. 28 BVerfGE 86,148/239 ff).
Gerade das Bundesverfassungsgericht
hat deutlich gemacht, dass es eine Ge-
staltungsbefugnis des Gesetzgebers
gibt (Anm. 29 Urteil vom 27.5.1992
BVerfGE 86,148/241). Insofern ist das
Gutachten, das eine Vielzahl unter-
schiedlichster Studien anführt, nicht ge-
eignet, dem Gesetzgeber vorzuwerfen,
er habe bei der Einwohnergewichtung
„willkürlich“ entschieden. Unterschiedli-
che finanzwissenschaftliche Gutachten
müssen vom Gesetzgeber beurteilt wer-
den. Insbesondere kann das Bundes-
verfassungsgericht nicht in die Rolle des
„Obergutachters“ gedrängt werden.

4. Das Gutachten von Feld, Kube,
Schnellenbach mag Anregungen für
eine politische Diskussion geben, wenn
man das Finanzausgleichssystem im
Rahmen des Grundgesetzes modifizie-
ren wollte. Aber es trägt bei einer verfas-
sungsrechtlichen Prüfung den Antrag
der Bundesländer Bayern und Hessen
nicht. Die Zweifel aus finanzwissen-
schaftlicher Sicht des Gutachtens am
ökonomischen Sinn bestimmter
Aspekte des Länderfinanzausgleichs
sind ebenso wie etwa seine Vorschläge
zu einer Änderung des Wohnsitzprinzips
bei der Verteilung von Einkommen- und
Lohnsteuer politisch diskutabel. Auch
das Bundesverfassungsgericht hat die
geltenden Regelungen nicht als die al-
lein Denkbaren dargestellt. Es hat sie
aber als verfassungsrechtlich nicht zu
beanstandende Umsetzung des Verfas-
sungsauftrags aus Art. 107 Abs. 2 Satz
1 GG, die „angemessen ausgeglichen“
wird, akzeptiert. Dem setzen Feld, Kube
und Schnellenbach keine wirklich neuen
verfassungsrechtlich überzeugenden
Überlegungen entgegen.

Der Autor ist Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht. 

Er war von 1997 bis 1999 Justizsenator
und von 2001 bis 2011 Innensenator

des Landes Berlin.
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Im Land Berlin sind 20 Notarstellen zu
besetzen, davon 19 Stellen für Bewer-
berinnen und Bewerber mit zweiter juri-
stischer Staatsprüfung nach dem Deut-
schen Richtergesetz und eine Stelle für
Bewerberinnen und Bewerber mit juristi-
schem Diplomabschluss nach der Prü-
fungsordnung der DDR.

Die Bewerbung von Frauen ist er-
wünscht. Für die Bewerbung gelten die
folgenden Maßgaben: 

1. Bewerbungen sind bis zum 20. De-

zember 2013 an die Präsidentin des
Kammergerichts, Elßholzstraße 30-
33, 10781 Berlin, zu richten. Für die
Bewerbung sollen die dafür vorgese-
henen Vordrucke verwendet werden,
die zusammen mit einem Merkblatt
unter www.berlin.de/sen/justiz/ge-
richte/kg/notare/formulare.html als
pdf-Dokumente heruntergeladen oder
bei der Präsidentin des Kammerge-
richts unter Beifügung eines mit 1,45
EUR frankierten DIN-A4-Freium-
schlages schriftlich angefordert wer-
den können. Es wird darum gebeten,
sicherzustellen, dass ausschließlich
der aktuelle Vordruck (Stand 1. No-
vember 2013) verwendet wird, der als
solcher gekennzeichnet ist. Die Be-
werbungsunterlagen sind dem Vor-
druck – auch bei wiederholter Bewer-
bung – vollständig beizufügen.

2. Wegen der Einzelheiten der Voraus-
setzungen für das Notaramt und des
Ablaufs des Besetzungsverfahrens
wird auf die Nummern 2 bis 10 der
Allgemeinen Verfügung über die An-
gelegenheiten der Notarinnen und
Notare (AVNot) vom 30. Mai 2006
(ABl. S. 2007), die zuletzt durch Ver-
waltungsvorschriften vom 4. Oktober
2013 (ABl. S. 2143) geändert worden
ist, verwiesen. 

3. Zum Nachweis der Voraussetzungen
des § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
und 2 BNotO ist der Bewerbung eine
von der Bewerberin oder dem Bewer-
ber eigenhändig unterschriebene Er-
klärung beizufügen, in der die Tätig-

keit als Rechtsanwältin oder Rechts-
anwalt im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz
1 Nummer 1 und 2 BNotO im Einzel-
nen dargelegt wird. Die Richtigkeit
dieser Angaben muss von der Bewer-
berin oder dem Bewerber anwaltlich
versichert werden. Die Voraussetzun-
gen des § 6 Absatz 2 Satz 5 bis 7
BNotO sind gegebenenfalls durch ent-
sprechende Nachweise zu belegen. 

4. Die Bewerberinnen und Bewerber
können den Nachweis, dass sie mit
der notariellen Berufspraxis hinrei-
chend vertraut sind (§ 6 Absatz 2
Satz 2 bis 4 BNotO), auch nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist erbringen. 

5. Bei Bestimmung der Punktzahl nach
§ 6 Absatz 3 Satz 3 BNotO werden
das Ergebnis der notariellen Fach-
prüfung und das Ergebnis der die ju-
ristische Ausbildung abschließenden
Staatsprüfung mit den nach der Ver-
ordnung über eine Noten- und Punk-
teskala für die erste und zweite juri-
stische Prüfung vom 3. Dezember
1981 (BGBl. I S. 1243), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. April
2006 (BGBl. I S. 866), festgesetzten
Punktzahlen in Ansatz gebracht. Ein
Zeugnis über das Bestehen der die
juristische Ausbildung abschließen-
den Staatsprüfung, das eine Beno-
tung und nicht eine Punktzahl ent-
sprechend der in Satz 1 bezeichneten
Verordnung enthält, wird mit einer
Punktzahl angesetzt, die für ein ver-
gleichbares Ergebnis nach der ge-
nannten Verordnung in Ansatz zu brin-
gen wäre. Ein unbenotetes Zeugnis
über das Bestehen der die juristische
Ausbildung abschließenden Staats-
prüfung wird mit vier Punkten bewer-
tet, es sei denn, die Bewerberin oder
der Bewerber weist durch eine Be-
scheinigung des Prüfungsamtes, bei
dem die Staatsprüfung abgelegt wor-
den ist, nach, dass eine höhere Punkt-
zahl in Ansatz zu bringen ist. 

6. Schwerbehinderte Menschen und
diesen gleichgestellte behinderte
Menschen im Sinne des § 2 Absatz 2

und 3 SGB IX werden bei gleicher
Eignung gegenüber Bewerberinnen
und Bewerbern mit gleicher Punkt-
zahl bevorzugt berücksichtigt. 

7. Für die Entscheidung über den An-
trag auf Bestellung zum Notar oder
zur Notarin wird nach § 1 Absatz 2
des Justizverwaltungskostengeset-
zes in der Fassung vom 16. August
1993 (GVBl. S. 372), das zuletzt
durch Gesetz vom 27. Januar 2013
(GVBl. S. 10) geändert worden ist, in
Verbindung mit den Nummern 5.1.1.-
5.1.3 des Gebührenverzeichnisses
zum Justizverwaltungskostengesetz
eine Verwaltungsgebühr erhoben.
Diese beträgt für die Bestellung zum
Notar 1.600,- Euro, für die Ablehnung
des Antrags auf Bestellung zum
Notar 1.400,- Euro und bei Rück-
nahme des Antrags auf Bestellung
zum Notar vor Entscheidung über
den Antrag 700,- Euro. 

Senatsverwaltung für 
Justiz und Verbraucherschutz

Rechtsausschuss
für 

mehr Transparenz 
in der Justiz

Der Rechtsausschuss des Berliner Ab-
geordnetenhauses hat einstimmig den
Koalitionsantrag „Mehr Transparenz bei
der Bestellung von Insolvenzverwaltern
und Pflichtverteidigern“ (vgl. Berliner
Anwaltsblatt, Heft 7-8/2013, S. 211) be-
schlossen. Die Koalitionsfraktionen set-
zen sich dafür ein, dass die Gerichte
zukünftig regelmäßig Listen veröffentli-
chen, welche Insolvenzverwalter bestellt
und welche Pflichtverteidiger beigeord-
net wurden  – bei Insolvenzverwaltern
soll auch angegeben werden, wie der
Erfolg des Verfahrens und die Vergütung
des Insolvenzverwalters war. Das Anlie-
gen wird auch von den Oppositionsfrak-
tionen unterstützt. Nach dem eindeuti-
gen Ergebnis des Rechtsausschusses
steht dem Beschluss im Abgeordneten-
haus nichts mehr entgegen. Dieser soll
am 7. November 2013 erfolgen.
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat
die vom Nachrichtenmagazin „Der Spie-
gel“ aufgedeckten Abhörmaßnahmen
von Gesprächen zwischen Mandanten
und ihren Anwälten als „unerhörten Ver-
stoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien“
kritisiert. Die Verschwiegenheitspflicht
der Anwaltschaft schützt den Mandan-
ten. Nach geltender Rechtslage ist klar,
dass die Gespräche zwischen einem
Mandanten und seinem Anwalt generell
nicht Gegenstand von Abhörmaßnah-
men sein und auch nicht ausgewertet
werden dürfen. Auch die Beschwerde
der Bundesanwaltschaft gegen eine
Entscheidung des Bundesgerichtshofs
stößt auf größte Irritation des DAV.

„Wir verstehen nicht den Sinn und
Zweck der Beschwerde der Bundesan-
waltschaft. Es bedarf keiner Konkretisie-
rung der aktuellen Rechtslage, diese ist
eindeutig“, betont Rechtsanwalt Ulrich
Schellenberg, Vizepräsident des DAV.
Auch das Argument, es sei bei den ab-
gehörten Gesprächen nicht um rele-
vante Mandatsinhalte gegangen, sei
nicht nachvollziehbar. Wenn doch nicht

ausgewertet werden dürfe, müssten die
Ermittlungsbehörden eben auch den In-
halt des Gesprächs nicht kennen, unab-
hängig davon, ob es sich um irrelevante
oder relevante Gesprächsinhalte gehan-
delt habe. „Etwas wissen zu wollen, nur
um es zu wissen, ohne es wissen zu
dürfen, ist töricht“, betont Schellenberg
weiter. Der Verdacht liege nahe, dass
hier nicht das Ziel eine Konkretisierung
der bestehenden Rechtslage sei, son-
dern eine Aufweichung. Dem stelle sich
die deutsche Anwaltschaft entschieden
entgegen.

Zu den Grundpfeilern des Rechtsstaates
in Deutschland gehören nach Ansicht
des DAV die Verschwiegenheitspflicht
des Rechtsanwalts und der Schutz des
vertraulichen Gesprächs zwischen Man-
dant und Anwalt. Auch eine Verengung
des Schutzes auf das Gespräch zwi-
schen Mandant und Strafverteidiger ist
nicht zielführend. Aus guten Gründen
wurde 2008 der Schutz sämtlicher Ge-
spräche zwischen Mandanten und An-
wälten eingeführt. Für jede Bürgerin und
für jeden Bürger muss es die Möglich-

keit geben, sich einem Anwalt anver-
trauen zu können. Dieser elementare
Rechtsgrundsatz ist unumstößlich.

Pressemitteilung DAV

Berliner Anwalt 
erhält Zulassung

zum 
Bundesgerichtshof

Das Bundesjustizministerium hat acht
neue Anwälte als Rechtsanwälte beim
Bundesgerichts-
hof zugelassen.
Einer der acht
Anwälte ist Dr.
Peter Wessels
(50), Partner im
Berliner Büro der
Kanzlei Baker &
McKenzie. 

Der Berliner Nie-
derlassung gehört Wessels seit 1992 an.
Mit der Zulassung zum BGH wird Wes-
sels Berlin verlassen und sich in Karls-
ruhe niederlassen. Dort wird er sich der
Kanzlei von Prof. Dr. Dr. Norbert Gross
anschließen. Die Kanzlei wird künftig
unter Gross & Wessels firmieren.

„Peter Wessels hat uns schon vor etwa
zwei Jahren von seiner Bewerbung be-
richtet. Die Nachricht trifft uns daher
nicht unvorbereitet“, kommentiert Dr.
Constanze Ulmer-Eilfort, Managing
Partner von Baker & McKenzie Deutsch-
land. „Auch wenn wir uns gewünscht
hätten, Peter Wessels bei uns halten zu
können, sind wir doch stolz, dass einer
von uns die ehrenvolle Zulassung als
BGH-Anwalt erworben hat.“

„Für einen zivilrechtlichen Generalisten
wie mich ist die Tätigkeit als BGH-An-
walt die Erfüllung eines beruflichen
Traums“, sagt Wessels. „Mit Baker &
McKenzie und vielen Anwalts- und No-
tarkollegen in und außerhalb von Berlin
werde ich trotz des Wechsels nach
Karlsruhe gewiss verbunden bleiben.“

Eike Böttcher
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Insolvenzverwalter werden von dem zu-
ständigen Insolvenzgericht bestellt. Die
Insolvenzordnung sieht vor, dass eine
für den jeweiligen Einzelfall geeignete,
insbesondere geschäftskundige und
von den Gläubigern und dem Schuldner
unabhängige natürliche Person zu be-
stellen ist, die aus dem Kreis aller zur
Übernahme von Insolvenzverwaltungen
bereiten Personen auszuwählen ist. Das
gibt dem Insolvenzgericht einen weiten
Entscheidungsspielraum. Der Zugang
zu lukrativen Insolvenzverfahren ist
durchaus begehrt. Nach Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts, muss das
Insolvenzgericht jeden geeigneten Be-
werber berücksichtigen. Die Herstellung
von Transparenz über die jeweils einbe-
stellten Insolvenzverwalter wäre ein
wichtiger Beitrag, um sicherzustellen,

dass ein breiter Wettbewerb entsteht,
welcher insbesondere auch den Insol-
venzschuldnern zugute kommen würde. 

Pflichtverteidiger werden ebenfalls vom
Gericht ausgewählt, wenn der Beschul-
digte die Gelegenheit nicht ergreift,
selbst einen Verteidiger zu benennen. Die
Tätigkeit des Pflichtverteidigers ist inzwi-
schen für eine Vielzahl von Strafverteidi-
ger auch wirtschaftlich interessant. Auch
hier wäre Transparenz hilfreich, um den
Zugang zu den Mandaten entsprechend
der Befähigung gerechter zu verteilen. 

Rechtsanwältin 
Cornelia Seibeld, MdA,

Rechtsanwalt 
Sven Kohlmeier, MdA

DAV kritisiert Abhörmaßnahmen von
Mandantengesprächen als elementaren

Verstoß gegen den Rechtsstaat
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Anlässlich der Feier „20 Jahre OLG
Brandenburg“  am 3.12.2013 wird unser
Zeichner Philipp Heinisch dort seine Bil-
der ausstellen. Außerdem ist soeben der
Juristenkalender erschienen, den Hei-
nisch jedes Jahr produziert und in dem
er anwaltliche und juristische Themen
anregend und mit intelligentem Witz va-
riiert. Wir sprachen mit dem Künstler.

Berliner Anwaltsblatt (BAB): Ihr Juri-
stenkalender 2014 beschäftigt sich mit
einem juristisch-menschlichen Ur-
Thema.

Philipp Heinisch: Ja, mit dem Ka-
lender “KonfliKKtmanagement”
hoffe ich, über das Bild dazu bei-
zutragen, persönliche oder ge-
schäftliche Streitigkeiten halb-
wegs friedlich oder vielleicht so-
gar gewinnbringend für beide
Kontrahenten beizulegen. 

BAB: Nun geht es ja gerade im
juristischen Streit alles andere als
humorvoll zu, oft geht es ja um
die wirtschaftliche oder persönli-
che Existenz. 

Philipp Heinisch: Der Humor ist
nicht der einzige, aber immerhin
ein Weg, gerade bei massiven
Streitigkeiten in die Distanz zu
kommen. Wer lacht, schießt
nicht, um es mal vereinfacht zu
sagen. Es müssen aber nicht
nur Bilder mit Witz sein, -
ebenso kann ja ein streitlösen-
der Gedanke auch über die
ernsthafte Form mit entspre-
chend künstlerischer Ästhetik
angeregt werden.

BAB: Woran denken Sie da-
bei?

Philipp Heinisch: Ich denke
vor allem an die Tradition des
Gerechtigkeitsbildes, in der
ich mich bei aller Unbeschei-
denheit auch selbst sehe,

denn es ist ja gewissermaßen die Auf-
gabe dieses Genres, den vernünftigen
Interessenausgleich plastisch darzustel-
len. Die Karikatur wiederum hilft der Ver-
nunft, indem sie die Unvernunft verdeut-
licht.

BAB: Dann müsste eigentlich jeder
Streitbefangene bei Auseinandersetzun-
gen Bilder oder Kalender von Heinisch
im Hintergrund haben, um zu einer ver-
nünftigen Lösung zu kommen.

Philipp Heinisch: Besser kann man es
kaum sagen. Aber im Ernst: Daher be-

zieht das Gerechtigkeits-

bild als Genre gewissermaßen seine Le-
gitimation.

BAB: Zu Ihren Themen gehört auch der
Büroalltag.

Philipp Heinisch: Auch der will ja ge-
recht und menschlich organisiert sein, -
ohne dass der Anwalt dies in der juris-
tischen Ausbildung gelernt hat. Bilder
können dabei eine Stimmung erzeugen,
in der gerne gearbeitet wird oder Kon-
flikte fair ausgetragen werden. Ein Bild
kann dem oder den Kontrahenten wie
der Spiegel im Märchen vermitteln, wer
die oder der Schönste im ganzen Land

ist und wer nicht. 

BAB: Sie blicken mittler-
weile auf über 25 Kalender
zurück und nähern sich
langsam dem 70. Lebens-
jahr. Wie lange wollen Sie
das noch machen?

Philipp Heinisch: Solange
Hirn und Hand halten.

BAB: Herr Heinisch, wir dan-
ken für das Gespräch.

Der Juristenkalender 2014
“KonfliKKt-management” er-
scheint in einer Auflage von
nur 500 Stück und kostet 42
Euro. Bestellt werden kann er
bei Philipp Heinisch unter
www.kunstundjustiz.de bzw.
philipp.heinisch@t-online.de,
ebenso seine Jahreskarten
und Ausstellungen.

Philipp Heinisch

Bilder von und für JuristInnen
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Der Herbstempfang des Berliner
Anwaltsvereins, der traditionell
den Beginn der Internationalen
Berliner Anwaltstage markiert,
fand in diesem Jahr vor unge-
wöhnlicher Kulisse, nämlich im

Aquarium des Berliner Haupt-
stadt Zoos statt. Die anwesenden
Gäste lobten unisono die dies-
jährige „Location“ und waren be-
eindruckt von der faszinierenden
Unterwasserwelt um sich herum.

Herbstempfang 
im Zoo-Aquarium Berlin

Fotos: A. Burkhardt
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RAin Gerhild R. Pförtsch und RA Oliver Ibert im Gespräch mit einer Gründerin

Auch in diesem Jahr war der Berliner
Anwaltsverein wieder auf den Deut-
schen Gründer- und Unternehmertagen
(DeGUT) vom 25.-26. 10. 2013 in Berlin
mit einem eigenen Stand vertreten. 
Im Hangar 2 des Flughafen Tempelhofs
stattfindend, richtet sich die DeGUT mit
einem vielfältigen Veranstaltungs- und
Beratungsprogramm an Gründer und
Unternehmer, die kurz vor ihrem Start in
die Selbstständigkeit stehen. In diesem
Rahmen war es für die Anwälte des Ber-
liner Anwaltsvereins eine schöne Gele-
genheit, mit Existenzgründern ins Ge-
spräch zu kommen und auf die Ange-
bote des BAV hinzuweisen.

Christopher Serke

Der Berliner Anwaltsverein auf der DeGUT 2013

Anwälte und Anwältinnen einmal
versammelt vor einem Haifisch-
becken zu sehen, inspirierte
nicht nur Anwaltsblatt-Zeichner

Philipp Heinisch zu seiner Titel-
blatt-Grafik, sondern verschaffte
auch unserem Fotografen An-
dreas Burkhardt außergewöhnli-

che Motive. Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt ...

Thomas Vetter
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BAV-Termine

Dienstag, 19.11.2013
15.00 - 19.00 Uhr
VKU-Forum, Invalidenstr. 91, 10115 Berlin
Teilnahmebeitrag 
für Mitglieder: 90,00 EUR zzgl. USt; 
Nichtmitglieder: 140,00 EUR zzgl. USt. 

Bolko Rachow, 
Vorsitzender Richter 
am Landgericht Hamburg

Aktuelle Fragen im Urheberrecht 
(insbesondere im Internet) 
aus Hamburger Sicht

Donnerstag, 21.11.2013
16.00 - 19.00 Uhr
INHOUSE GmbH, 
Klosterstr. 64, 10179 Berlin 
Teilnahmebeitrag 
für Mitglieder: 50,00 EUR; 
Nichtmitglieder: 70,00 EUR zzgl. USt 

Wolfgang Ferner,
Fachanwalt für Strafrecht und
Verkehrsrecht, Koblenz, 
Autor zahlreicher Handbücher
und Kommentare zum Ver-
kehrsrecht, OWiG, STVO u.a. 

Rechtsmittel in 
VerkehrsOwi- und Verkehrsstrafsachen

Mittwoch, 20.11.2013
18.30 - 20.30 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Anmeldungen: 
ak-strafrecht@berliner-anwaltsverein.de

Prof. Dr. Dr. Alexander Ignor,
Mitautor des “Beck'schen 
Formularbuchs für den Straf-
verteidiger”, Mitherausgeber
und Bearbeiter des Löwe-
Rosenberg StPO-Kommentars

Arbeitskreis Strafrecht
Ermittlungsmaßnahmen 
in Rechtsanwaltskanzleien

Mittwoch, 04.12.2013 
19.00 – 21.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin, EG
Teilnahme kostenlos

Dr. Karin Heilmann,
Fachanwältin für Arbeitsrecht
und Mediatorin

Arbeitskreis Arbeitsrecht
Mediation im Arbeitsrecht 
Prinzipien und Grundzüge des Verfahrens-
ablaufs, Rolle der Beteiligten, Unterschiede
zu anderen Formen der Konfliktlösung –
insb. zum Rechtsstreit und zum Güterichter

Dienstag, 26.11.2013
18.00 - 20.00 Uhr
Steuerberaterverband, Littenstraße 11,
10179 Berlin
Teilnahmebeitrag 
für Mitglieder: 40,00 EUR zzgl. USt; 
Nichtmitglieder: 70,00 EUR zzgl. USt 

Björn Retzlaff, 
Vorsitzender Richter 
am Landgericht Berlin

Aktuelles zum Architektenrecht - 
HOAI 2013 und aktuelle Rechtsprechung

Datum / Ort / Gebühr Referent Thema

Dienstag, 03.12.2013
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin, EG
Teilnahme kostenlos

Ulrich Sperling Arbeitskreis Mietrecht und WEG
Kündigungstatbestände 
nach § 573 BGB

Freitag, 29.11.2013
16.00 - 18.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Teilnahmebeitrag 
für Mitglieder: 40,00 EUR zzgl USt; 
Nichtmitglieder: 70,00 EUR zzgl. USt 

Katrin Schönberg,
Richterin am Kammergericht 

Richter- und Anwaltschaft im Dialog:
Aktuelle Rechtsprechung 
des Kammergerichts zum Presserecht

Alle Veranstaltungen mit (FAO-) Teilnahmebescheinigungen. 
Die Teilnahmegebühren verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.

Anmeldung unter mail@berliner-anwaltsverein.de; Tel. (030) 251 38 46; Fax (030) 251 32 63. 
Informationen zu den monatlichen Veranstaltungen der 

Arbeitskreise des Berliner Anwaltsvereins unter: www.berliner-anwaltsverein.de
(Teilnahme für Mitglieder kostenlos / mit FAO-Teilnahmebescheinigungen)
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Mittwoch, 15.01.2014
18.30 - 20.30 Uhr
Ort: N.N.
Anmeldungen per E-Mail an: 
ak-strafrecht@berliner-anwaltsverein.de

Wolfgang Wrede,
TOA-Beauftragter 
der Staatsanwaltschaft Berlin,
Anette Höner, 
Soziale Dienste der Justiz, 
Benjamin Frettlöh, 
EJF Integrationshilfe

Arbeitskreis Strafrecht
Tätige Reue – 
TOA als Chance für Beschuldigte

Mittwoch, 04.12.2013 
18.00 Uhr
Mendelssohn-Remise, 
Jägerstraße 51, 10117 Berlin 
Teilnahmebeitrag von mind. 10,00 EUR 
vor Ort zu entrichten, 
Anmeldung erforderlich. 

Dr. Benjamin Lahusen,
Prof. Dr. Cosima Mölle,
Prof. Dr. Christoph Paulus

Friedrich Carl von Savigny 
und sein Einfluss auf die 
heutige Rechtswissenschaft

Mittwoch, 19.02.2014
18.30 - 20.30 Uhr
Ort: N.N.
Anmeldungen per E-Mail an: 
ak-strafrecht@berliner-anwaltsverein.de

Friedrich H. Humke,
Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Strafrecht Arbeitskreis
Strafrecht

Der Antrag auf Nichtverlesung 
der Anklageschrift – ein völlig 
unterschätztes Instrument 
effektiver Strafverteidigung

Mitgliederveranstaltung zum Jahresausklang am 4. Dezember 2013 
Die Juristische Gesellschaft und der Berliner Anwaltsverein (BAV) laden ihre Mitglieder (mit Begleitung) zu 

einem gemeinsamen „Savigny-Abend“ in die Mendelssohn-Remise (http://www.mendelssohn-remise.de/) ein. 

Anlass ist die im Jahr 2013 im Nicolai-Verlag erschienene Biographie von Benjamin Lahusen
„Alles Recht geht vom Volksgeist aus – Friedrich Carl von Savigny und die moderne Rechtswissenschaft“.

Nach einem kurzen Rundgang durch das Stammhaus der Mendelssohn-Bank mit seiner Ausstellung 
historischer Dokumente aus der Epoche Savignys wird uns der Autor sein Buch in einem Vortrag vorstellen:

„Friedrich Carl von Savigny und sein Einfluss auf die heutige Rechtswissenschaft“

Wir haben mit Frau Professor Dr. Cosima Möller (FU) und Herrn Professor Dr. Christoph Paulus (HUB) 
die Romanisten der beiden Berliner rechtswissenschaftlichen Fakultäten gebeten, die Diskussion 

mit eigenen Statements einzuleiten.

Zeit: Mittwoch, 4. Dezember 2013 um 17:00 Uhr

Ort: Mendelssohn-Remise, Jägerstraße 51, 10117 Berlin-Mitte 

Zum Abschluss laden die Veranstalter zu einem vorweihnachtlichen Empfang ein,
für den wir einen Kostenbeitrag von € 10,00/Person erbitten (zahlbar vor Ort in bar).

Bitte melden Sie sich bis Samstag, 16. November 2013 verbindlich an unter:
vorstand@juristische-gesellschaft.de. 

Wegen des begrenzten Platzangebotes werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

Professor Dr. Klaus Geppert Rechtsanwalt Ulrich Schellenberg
(Präsident der Juristischen Gesellschaft) (Vorstandsvorsitzender des BAV)
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Rechtsanwaltskammer Berlin

Hans-Litten-Haus
Littenstraße 9, 10179 Berlin

Tel. 306 931 - 0 Fax: 306 931 - 99
www.rak-berlin.de 

E-Mail: info@rak-berlin.org

TOP im...
Der Gesamtvorstand hat in seiner Sit-
zung am 09.10.2013 die Vorschläge der
Europäischen Kommission zur Errich-
tung einer Europäischen Staatsanwalt-
schaft und zur Reform von Eurojust, der
Agentur der EU für justizielle Zusam-
menarbeit in Strafsachen, abgelehnt.

Die Europäische Kommission hat mit 75
Artikeln einer Verordnung Vorschläge vor-
gelegt, um die ihrer Ansicht nach nicht
gleichmäßige Strafverfolgung in den Mit-
giedsstaaten der EU - bezogen auf sol-
che Straftaten, die die finanziellen
Interessen der EU betreffen - zu verbes-
sern.

Der Vorstand bemängelt an den Vor-
schlägen, dass Aussagen der Europä-
ischen Kommission nicht ausreichend
belegt, dass für die Europäische Staats-
anwaltschaft zu weitreichende Kompe-
tenzen vorgesehen seien und sie sich bei
Klageerhebung das zuständige einzel-
staatliche Gericht relativ willkürlich aus-
suchen könne. Darüber hinaus werde es
durch die Zusammenarbeit der Euro-
päischen Staatsanwaltschaft mit den na-
tionalen Behörden und mit den Einrich-
tungen der Europäischen Union zu einer
Informationsverarbeitung von giganti-
schem Ausmaß kommen. Schließlich
bleibe teilweise unklar, in welchem Ver-
hältnis die Regelungen zum nationalen
Verfahrensrecht stünden.

Die Rechtsanwaltskammer sucht jün-
gere Kolleginnen und Kollegen, die be-
reit sind, sich als Abwickler gem. § 55
BRAO oder Vertreter gem. § 53 BRAO
bestellen zu lassen. 

Wer interessiert ist, möge sich bitte
schriftlich an die Kammer wenden und
mitteilen, in welchem Umfang eine sol-
che Tätigkeit angenommen werden
kann: Fax-Nr. 306 931 -99.

Der Vertreter wird bei längerer Abwe-
senheit eines Kammermitglieds von der
Rechtsanwaltskammer bestellt, wenn
das Kammermitglied  den Vertreter nicht

selbst bestellt, § 53 Abs.1, Abs. 2
BRAO, oder in den Fällen des Berufs-
verbots (§§ 14 Abs.4, 161 BRAO). 

Ein Abwickler wird bestellt, wenn ein
Rechtsanwalt gestorben oder aber die
Zulassung beendet wurde. Das Institut
der Abwicklung dient vor allem dem In-
teresse der Mandanten, anhängige
Rechtsstreitigkeiten zu Ende zu führen.  

Die BRAO sieht vor, dass der Abwickler/
Vertreter vom Vertretenen vergütet wird.
Ist dies nicht gewährleistet haftet die
Rechtsanwaltskammer wie ein Bürge.

Abwickler und Vertreter gesucht

Verabschiedung mehrerer Vorsitzender
der Fachanwaltsausschüsse

In der ersten Jahreshälfte sind mehrere
Fachanwaltsausschüsse aufgrund des
Ablaufs von Amtsperioden neu besetzt
werden. Dabei haben mehrere Aus-
schutzvorsitzende nach langjähriger
Tätigkeit ihre Ämter aufgegeben.

Kammerpräsident Dr. Marcus Mollnau
hat diesen erfahrenen Aussschussvor-
sitzenden auf dem diesjährigen Empfang
für die ehrenamtlich Tätigen am 11. Sep-
tember 2013 für ihren großen Einsatz
gedankt

Der besondere Dank richtete sich an: 

RAin Frauke Reeckmann-Fiedler

(Fachanwaltsausschuss Familienrecht), 

RA Dr. Reiner Geulen (Fachanwalts-
ausschuss Verwaltungsrecht), 

RA Rüdiger Portius (Fachanwalts-
ausschuss Strafrecht), 

RA Dr. Ulrich Becker (Fachanwalts-
ausschuss Verwaltungsrecht), 

RA Kay-Thomas Pohl (Fachanwalts-
ausschuss Erbrecht), 

RA Dr. Rolf-Peter Lukoschek

(Fachanwaltsausschuss Miet- und
Wohnungseigentumsrecht).

Kammerpräsident
Dr. Marcus Moll-
nau verabschiede-
tete am 11.09.13
in den Räumen
der Geschäfts-
stelle der RAK
Berlin beim gut
besuchten Emp-
fang für die ehren-
amtlich Tätigen
mehrere Vorsitzen-
de von Fachan-
waltsausschüssen.

Foto: Schick
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Steigender Bedarf an Notarinnen und Notaren
Fragen an Elke Holthausen-Dux, Präsidentin der Notarkammer Berlin

Kammerton: Frau Holthausen-Dux, die

Hürden für die Zulassung zum No-

taramt sind ja seit der Neufassung der

§§ 6 ff. BNotO recht hoch. Warum

sollte man diese Mühen überhaupt auf

sich nehmen?

Holthausen-Dux: Ich halte das Amt des
Notars für einen sehr schönen und erfül-
lenden Beruf, den es sich anzustreben
lohnt. Als Notar stehen Sie ja als neutraler
Mittler zwischen den Urkundsbeteiligten
und müssen nicht, wie häufig der Anwalt,
für eine Partei „das Beste herausholen“.
Viele Kollegen werden mir zustimmen,
dass der Notarberuf deswegen so be-
friedigend ist, weil es bei erfolgreicher
Bemühung gelingen kann, widerstreit-
ende Interessen auszugleichen und bei
der Urkundsverhandlung zu einer Lösung
zu kommen, die  Streit dauerhaft verhin-
dert oder ihn beilegt. 

Es ist zwar richtig, dass die Einführung
einer notariellen Fachprüfung den Zu-
gang zum Anwaltsnotariat anspruchs-
voller gemacht  hat. Dies dient aber der
Bestenauslese und damit der Qua-
litätssicherung im Anwaltsnotariat und
führt für diejenigen, die das Amt er-
reichen, dazu, dass ihr Beruf im Ansehen
der Öffentlichkeit aufgewertet wird.

Es wird teilweise kritisiert, dass die no-

tarielle Fachprüfung neben dem Kanz-

leibetrieb nicht zu schaffen sei und

dass Großkanzleien, die es sich leis-

ten können, Anwaltskollegen für die

Prüfung freizustellen, im Vorteil sind.

Ist diese Kritik berechtigt?

Den Vorteil für Großkanzleien gab es
früher in viel stärkerem Maße, als die Kol-
legen noch mit Fortbildungsveranstal-
tungen und Notarvertretungen Punkte
sammeln und so ihre Rangstelle heben
konnten. Das neue System, bei dem
schlicht die Note des 2. Staatsexamens
zu 40 % und die der notariellen Fach-
prüfung zu 60 % über den Rang
entscheidet, hat hier eher zur Chancen-

gleichheit (auch für Frauen) beigetragen.
Bei den Gesprächen mit den Kolleginnen
und Kollegen, die sich der Prüfung un-
terziehen, hören wir oft, die Klausuren
und auch die mündlichen Prüfungen
seien „hart aber fair“. Die Klausuren sind,

davon haben wir uns überzeugt, stark
praxisbezogen, d.h. sie geben Situatio-
nen und Fragestellungen wieder, die Ih-
nen im Alltag jederzeit begegnen können. 

Wer sich sorgfältig vorbereitet und sich
Einblicke in die notarielle Praxis ver-
schafft, kann die Prüfung bewältigen. Das
zeigen Ihnen die Prüfungsarbeiten und
die Erfolgsstatistiken, die Sie auf der In-
ternetseite des Prüfungsamtes für die no-
tarielle Fachprüfung finden
(www.pruefungsamt-bnotk.de/service/
downloadbereich/Statistiken.php
Anm. d. Red.).   

Die Gebühr für die Teilnahme an der

Fachprüfung beträgt ja immerhin

3.000,- EUR. Welche Chancen

„erkauft“ man sich damit, tatsächlich

eine Notarstelle zu erlangen?

Diese Frage, die uns sehr oft gestellt
wird, können wir leider nicht zuverlässig
beantworten. Wir wissen ja nicht, wie
viele erfolgreiche „Kandidaten“ sich letzt-
lich um offene Stellen bewerben, welche
Noten diese Kollegen vorweisen können

Rechtsanwältin und Notarin
Elke Holthausen-Dux, seit April 2006
Präsidentin der Notarkammer Berlin
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Auch in diesem Jahr ruft der caritative
Verein der Anwaltschaft „Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte“ wieder zu
Spenden zugunsten von notleidenden
Menschen innerhalb der Anwaltschaft
auf. Im letzten Jahr konnte der Verein
aufgrund der großzügigen Spendenbe-
reitschaft einen Gesamtbetrag von
136.025,00 Euro an 221 Bedürftige aus-
zahlen. Im Namen aller Unterstützten
dankt der Vorstandsvorsitzende der
Hülfskasse, Herr Rechtsanwalt B.-L.
Holle, allen Kolleginnen und Kollegen,
die diese solidarische Hilfe ermöglicht
haben, sehr herzlich. 

Das Spendenkonto der Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte lautet:

Deutsche Bank Hamburg, 
Kto.-Nr. 0309906, BLZ 200 700 00.

Zudem bittet die Hülfskasse darum, ihr
Notfälle zu nennen, um Rechtsanwältin-
nen, Rechtsanwälten und deren Hinter-
bliebenen in schwierigen Lebensum-
ständen, verursacht z. B. durch Krank-
heit, unbürokratisch finanziell helfen zu
können.

Die Spenden an die Hülfskasse sind
steuerabzugsfähig.

Die Hülfskasse ist wegen Förderung
mildtätiger Zwecke nach dem Freistel-
lungsbescheid vom 11. Juli 2011,
Steuer-Nr. 17/432/06459, nach § 5 Abs.
1 Nr. 9 des KStG von der Körper-
schaftssteuer befreit.

Für Spenden ab 200,00 Euro stellt der
Verein unaufgefordert Quittungen aus,
für kleinere Beträge gern auf Wunsch.

und wie viele Stellen die Senatsverwal-
tung für Justiz und Verbraucherschutz
jedes Jahr genau ausschreiben wird. 

Allerdings stehen die Chancen derzeit für
erfolgreiche Kandidaten so gut wie lange
nicht. Zum einen sind wir aufgrund der
sog. „Altersstrukturstellen“ in der kom-
fortablen Lage, in jedem ungeraden Jahr
20 Notarstellen besetzen zu können. Die
nächste Ausschreibung dieser Art ist am
8. November im Amtsblatt für Berlin
veröffentlicht worden. (Anm. d. Red.: Die
Ausschreibung ist auch in diesem Heft
auf S. 373 zu finden.)

Zum anderen zeigt die Altersstruktur des
Berliner Notariats, dass wir voraus-
sichtlich mittelfristig noch darüber hin-
ausgehende „Bedarfsstellen“ haben
werden. Solche Stellen werden gemäß
Ziffer I.1. Abs. 2 der Allgemeinen Verfü-
gung über Angelegenheiten der Notarin-
nen und Notare (AVNot) ausgeschrieben,
wenn die bereinigte Zahl der Urkunds-
geschäfte im Land Berlin dividiert durch
die Zahl der zugelassenen Notare die
sog. Bedarfszahl überschreitet. 

Wenn also jährlich mehr Notarinnen und
Notare in den Ruhestand gehen, als
junge Kollegen neu zugelassen werden –
wie es derzeit der Fall ist – werden früher
oder später zusätzlich zu den im Ver-
gleich zu anderen Kammerbezirken
ohnehin recht üppigen und bedarfs-
unabhängigen Altersstrukturstellen wei-
tere Bedarfsstellen ausgeschrieben. Dies
gilt wegen der zahlreichen Kolleginnen
und Kollegen, die durch Erreichen der Al-
tersgrenze in den nächsten Jahren aus-
scheiden werden, selbst dann, wenn man
– wie der Vorstand der Notarkammer
Berlin – keine Erhöhung, sondern eher
eine moderate Reduzierung der
Gesamtzahl der Berliner Notare – derzeit
sind wir 830 Kolleginnen und Kollegen –
anstrebt. 

Ich möchte daher die Berliner Anwalts-
kolleginnen und –kollegen, die den No-
tarberuf reizvoll und erstrebenswert
finden, ausdrücklich ermuntern, die Prü-
fung in Angriff zu nehmen und sich um
eine Notarstelle zu bewerben.

Frau Holthausen-Dux, wir bedanken

uns für dieses Gespräch

Die Türkei im Blickpunkt
Besuch des Menschenrechtsausschusses der RAK Eskisehir in Berlin und

der Besuch einer Berliner Referendargruppe in Istanbul

Weihnachtsspendenaktion 2013 
der “Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte”

Eine Berliner Referendar-
gruppe, die sich auf einer Reise
nach Istanbul über die Situation
der türkischen Anwaltschaft in-
formieren wollte, hat am
23.10.2013 Marc Daniel Wes-
ser, Vorstandsbeauftragter für
junge RAinnen und RAe, sowie
den Vizepräsidenten und Men-
schrechtsbeauftragten Bernd
Häusler in den Räumen der
RAK zu einem Vorgespräch ge-
troffen (Foto links). Fotos: Schick

Am 17.10.2013 (Foto rechts)
hat Vizepräsident und Men-
schenrechtsbeauftragter Bernd
Häusler mit dem Menschen-
rechsausschuss der RAK Eski-
sehir (südöstlich von Ankara)
die schwierige Situation von
Kolleginnen und Kollegen erör-
tert, die nach Ausschreitungen
in Eskisehir (in Folge der Ereig-
nisse im Istanbuler Gezi-Park)
Opfer vertreten haben.
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Über die Abrechnung von Beratungshilfesachen und 
die Erstattung der Kosten von Privatgutachten 

Die Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern am 19.10.2013 in Erfurt

Strahlender Sonnenschein draußen,

interessanter Gedankenaustausch

drinnen – am 19.10.2013 trafen sich die

Gebührenreferenten der Rechtsan-

waltskammern in Thüringens Haupt-

stadt zu ihrer 67. Tagung. Auch in

Erfurt wurde wieder über zahlreiche

Fragestellungen des anwaltlichen

Gebührenrechts und damit im Zusam-

menhang stehender Fachgebiete

diskutiert. Es fand ein anregender und

angeregter Meinungs- und Er-

fahrungsaustausch statt. 

Unter anderem gab der Vorsitzende
Richter am Landgericht Heinz Hansens
den Teilnehmern der Tagung einen
Überblick über aktuelle Rechtsprechung
im Kostenrecht. Hierbei wies Herr
Hansen z.B. auf die neuere Recht-
sprechung des BGH zur Frage der Er-
stattungsfähigkeit von Privatgutachten
hin. 

Der 8. Senat des BGH hatte am
24.04.2012 entschieden, dass eine Er-

stattung der Kosten eines Pri-

vatgutachtens als Kosten des
Rechtsstreits ausnahmsweise dann in
Betracht komme, wenn die Partei infolge

fehlender Sachkenntnis zu einem
sachgerechten Vortrag nicht in der Lage
sei. Verfüge die Partei jedoch aufgrund
ihres Berufs über ausreichende allge-
meine Kenntnisse um sachgerechte Ein-
wendungen vorbringen zu können, seien
diese Voraussetzungen nicht erfüllt (BGH,
VIII ZB 27/11,  RVGreport 2012, S. 303 f.).
Die Beurteilung der Erstattungsfähigkeit
der Kosten für die Einholung eines Pri-
vatgutachtens hat sich nach Auffassung
des 6. Zivilsenats des BGH daran
auszurichten, ob eine wirtschaftlich

vernünftig denkende Partei diese ex
ante als sachdienlich ansehen durfte. Die
Erstattungsfähigkeit setze indes nicht vo-
raus, dass das Gutachten tatsächlich die
Entscheidungsfindung des Gerichts be-
einflusst habe (BGH, VI ZB 17/11, NJW
2012, 1370 ff.). Der BGH schloss sich in-

soweit der überwiegend von den Ober-
landesgerichten vertretenen Auffassung
an (wie vor, m.w.N.). Unter Berücksichti-
gung der vorbenannten Entscheidung
des 6. Zivilsenats hat der 7. Zivilsenat die
Erstattungsfähigkeit der Kosten eines pri-
vaten Sachverständigengutachtens, das
während eines selbstständigen Be-
weisverfahrens vom Antragsgegner in
Auftrag gegeben wurde, gemäß § 494a
Abs. 2 ZPO bejaht (BGH, VII ZB 60/11,
NJW 2013, 1820 ff.). 

Die Gebührenreferenten erörterten im
Verlaufe der Tagung zahlreiche
gebührenrechtliche Sachverhalte. Einer
der Tagesordnungspunkte war beispiels-
weise der Austausch der Tagungsteil-
nehmer über Einschränkungen und
Probleme bei der Abrechnung von Be-

ratungshilfesachen. Die Handhabung
bei der Gewährung von Beratungshilfe
ist im Hinblick darauf, wann ver-

schiedene Angelegenheiten vorliegen,
sehr unterschiedlich. Da dem Beratungs-
hilfegesetz keine Definition des Begriffs
der Angelegenheit entnommen werden
kann, stellt sich die Frage, ob eine Über-
tragung des Begriffsverständnisses aus
dem RVG erfolgen kann (bejahend: OLG
Schleswig-Holstein, B. v. 25.04.2013, 9
W 41/13,  AGS 2013, S. 301 ff.). 

Insbesondere für im Rahmen der Be-
ratungshilfe erteilte familienrechtliche

Beratungen in Scheidungs- und Schei-

dungsfolgesachen werden sehr unter-
schiedliche Auffassungen in Literatur und
Rechtsprechung vertreten (vgl. Lissner in
FamRZ 2013, 1271 ff.). Teilweise wird die
Auffassung vertreten, es sei in Anwen-
dung von § 16 Nr. 4 RVG grundsätzlich
von zwei Angelegenheiten auszugehen,
wenn Beratungshilfe für Regelungen für
die Zeit vor Rechtskraft der Scheidung
(Trennungszeit) und solche danach erteilt
werde. 

Nach einer anderen Ansicht soll § 16 
Nr. 4 RVG nicht anwendbar sein. Es

komme vielmehr darauf an, ob es sich
um einen einheitlichen Lebenssachver-
halt handele (OLG Schleswig-Holstein,
aaO). Als Vertreter dieser Ansicht nimmt
das OLG Düsseldorf in seiner Entschei-
dung vom 16.10.2012 für einen Berech-
tigungsschein betreffend anwaltliche
Beratungs-hilfe für „Trennung und alle
daraus resultierenden Angelegenheiten“
das Vorliegen von acht Angelegenheiten
an, und zwar Trennungsunterhalt, Kin-
desunterhalt, Versorgungsausgleich, Ver-
mögensauseinandersetzung, Scheidung,
Besuchsrecht bei den Kindern, elterliche
Sorge und Hausrat (OLG Düsseldorf, I-3
Wx 189/12, 3 Wx 189/12, FamRZ 2013,
S. 725 f.). Im Regelfall gehen die Gerichte
bei Beratungshilfe für Trennungsfol-

gen von bis zu vier Angelegenheiten aus
(vgl. Hansens, RVG-Report 2013, 315).
Letztlich kommt es jedoch auf die
Entscheidung des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle des zuständigen Gerichts
an (vgl. § 55 Abs. 4 RVG). 

Aufgrund des zum 01.01.2014 in Kraft

tretenden Gesetzes zur Änderung des

Prozesskosten- und Beratungshilfe-

rechts werden sich in diesem Bereich
künftig zahlreiche Änderungen ergeben.
Dies und auch die bereits in Kraft ge-
tretenen Änderungen des RVG werden
gewiss Gegenstand der kommenden
Tagungen der Gebührenreferenten der
Rechtsanwaltskammern sein. 

Der

Newsletter der RAK

(z.Zt. 4.100 Abonnenten)

kann kostenlos abonniert werden

unter www.rak-berlin.de unter

Aktuelles/Newsletter
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§ 43 a Abs. 2 BRAO normiert die
Verpflichtung des Rechtsanwalts zur Ver-
schwiegenheit. Danach bezieht sich
diese Pflicht auf alles, was ihm in
Ausübung seines Berufes bekanntge-
worden ist. Bereits die Anbahnung eines
Mandats zählt zu den Berufspflichten und
auch die Mandanteneigenschaft
schlechthin. Ferner gilt die Ver-
schwiegenheitspflicht auch nach Beendi-
gung des Mandats fort, § 2 Abs. 2 der
Berufsordnung, 2. Halbsatz. 

Die Ausnahmen

Ausnahmen bieten neben der Entbindung
von der Schweigepflicht durch den Man-
danten, offenkundige Tatsachen sowie
solche, die ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen. Ferner, wenn
eine Rechtsgüterabwägung - beispiels-
weise bei der Bekämpfung schwerster
Straftaten - ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse aus Gemein-
wohlgründen ergibt. Weiterhin können
auch Einschränkungen aus Individualin-
teressen geboten sein, beispielsweise zur
Erfüllung von Steuergesetzen wie nach 
§ 4 Abs. 5, Satz 1 Nr. 2 EStG hinsichtlich
von Teilnehmern bei abgesetzten Be-
wirtungskosten (vgl. dazu Böhnlein in
Feuerich/Weyland, 8. Aufl., 2012, zu 
§ 43a Rdnr. 14). 

Auch die Durchsetzung oder die Abwehr
von Ansprüchen aus dem Mandatsver-
hältnis oder die Verteidigung des Rechts-
anwalts in eigener Sache kann eine
Offenbarung erfordern, § 2 Abs. 3 der
Berufsordnung. Dies ist insbesondere in
Honorarsachen häufig von Bedeutung.
Hier ist besonders darauf zu achten, dass
stets der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
beachtet und auch nur dasjenige kund-
getan wird, was zur angemessenen
Rechtsverfolgung unumgänglich ist, (vgl.
Henssler in Henssler/Prütting, 3. Aufl.,
2010, zu § 43a Rdnr. 102.)

Verpflichtung der Mitarbeiter

Die Pflicht zur Verschwiegenheit trifft

neben dem Anwalt auch alle Sozien,
Angestellte und freie Mitarbeiter. § 2 Abs.
4 der Berufsordnung normiert ausdrück-
lich, dass der Anwalt seine Mitarbeiter
und sonstige bei seiner beruflichen
Tätigkeit mitwirkende Personen zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten und
anzuhalten hat. Schon weil die fahrläs-
sige Verletzung dieser berufsrechtlich 
elementaren Pflicht einen Verstoß be-
gründet, ist auch eine entsprechende
Dokumentation solcher Maßnahmen
empfehlenswert. 

Einrichtung der Kanzlei

Ebenso eine Sicherstellung dieser Pflicht
durch geeignete Maßnahmen im
täglichen Berufsalltag. Anzuführen sind
hier beispielsweise eine ggf. nötige Tren-
nung von Warteräumen vom Sekretariat,
das Vermeiden zum Mithören von Tele-
fonaten, als auch die für Dritte nicht
erkennbare Beschriftung von Schränken
oder Akten, die Rückschlüsse auf die der
Verschwiegenheitspflicht unterliegende
Umstände zulassen könnten. Dies be-
trifft insbesondere auch Arbeiten in Büro-
gemeinschaften, da diese im Verhältnis
untereinander außenstehenden Dritten
gleichgestellt sind.

E-Mail-Versand

Schließlich ist bei Korrespondenz per
Telefax und Internet besondere Vorsicht
geboten, da die Gefahr der unbefugten
Kenntnisnahme durch Dritte aus-
geschlossen werden muss. Geboten ist
eine entsprechende Verschlüsselung bei
Nachrichten per E-Mail. Die Versendung
von vertraulich zu behandelnden Fakten
per E-Mail bedarf grundsätzlich der Zu-
stimmung des Mandanten, welche
wiederum entsprechend dokumentiert
werden sollte. Bei einer Übermittlung
solcher Umstände durch den Mandan-
ten selbst an den Anwalt kann hingegen
davon ausgegangen werden kann, dass
dieser mit einer entsprechenden Ver-
fahrensweise des Anwalts einverstanden
ist, (vgl. Böhnlein in Feuerich/Weyland,

8. Aufl., 2012, zu § 43a Rdnr. 25 m.w.N.)
Böhnlein weist aaO auch darauf hin, dass
der Anwalt die vom Mandanten genutzte
E-Mail-Adresse nicht ohne Abklärung mit
dem Mandanten als “Mandanten”-An-
schrift nutzen dürfe, um zu verhindern,
dass Dritte die Mitteilung erhalten.

Die RAK Berlin bietet am 28.11.2013

zwei Mal das Seminar “Nach der NSA-

Affäre - Wie kommuniziere ich sicher

mit meinen Mandanten” von 10 - 13

Uhr und von 14 -17 Uhr wieder an

(s. rechts).

Fortbildung 2014
Diesem Heft liegt das umfangreiche
Fortbildungsprogramm für das kom-
mende Jahr bei, das die RAK Berlin auf-
grund einer neuer Kooperations-
vereinbarung mit dem Deutschen An-
waltsinsitut e.V. (DAI) in Berlin anbietet.
Es werden für alle Fachanwaltschaften -
mit Ausnahme des Agrarrechts - min-
destens 10 Pflichtfortbildungsstunden
angeboten, wie nach § 15 FAO erfor-
derlich.  Kammerpräsident Dr. Marcus
Mollnau hat im Kammerton 10/2013, 
S. 331, darauf hingewiesen, dass sich
das Angebot an alle Kammermitglieder
richte, also ebenso an die Kolleginnen
und Kollegen ohne Fachanwaltstitel.

Die Teilnahmegebühren sind sehr gün-
stig und liegen mit 130,- € für 5 Zeit-
stunden und 245,- € für 10 Zeitstunden
deutlich unter den Gebühren für Mitglie-
der anderer Kammern.

Daneben bietet die RAK Berlin noch ein-
zelne eigene und zum Teil kostenfreie
Veranstaltungen an. Nur für diese Ter-
mine läuft die Anmeldung über die RAK. 

Bei allen Kooperationsveranstaltungen
müssen sich die Teilnehmer beim DAI
anmelden, können dies aber auch über
die Website der Rechtsanwaltskammer
unter www.rak-berlin.de/termine ma-
chen.

„Wussten Sie schon?“

Die Reichweite der Verschwiegenheitsverpflichtung
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A N W A L T I N E I G E N E R S A C H E
Das „Bermudadreieck“ Rechtsanwalt, Mandant und Rechtschutzversicherer 
– Einführung und Hilfestellung beim Umschiffen 
27.11.2013 . Mi. 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, 4. OG . kostenlos
Gesine Reisert, RAin, FAin für Strafrecht und FAin für Verkehrsrecht; 
Michael Rudnicki, RA, FA für Strafrecht und FA für Verkehrsrecht
Nach der NSA-Affäre – wie kommuniziere ich sicher mit meinen Mandanten 
per E-Mail?
28.11.2013 . Do. 10 – 13 Uhr bzw. 14 – 17 Uhr
Bitte bei der Fax-Anmeldung die Uhrzeit angeben! .  RAK, 4. OG . 30,– € 
Dipl.-Ing. Hans Höfken, schuba & höfken GbR
A R B E I T S R E C H T / S T E U E R R E C H T /
S O Z I A L R E C H T / V E R W A L T U N G S R E C H T
Das Vorabentscheidungsverfahren – Der normale Anwalt vor dem EuGH 
19.11.2013 . Di. 9.30 – 17.00 Uhr . DAI Berlin
Dr. Hans-Michael Pott, RA, FA für Steuerrecht, Düsseldorf, Mitglied des 
Europaausschusses der BRAK
120,– € . 6 Zeitstunden – § 15 FAO
H A N D E L S - U N D G E S E L L S C H A F T S R E C H T
Aktuelles Wirtschafts- und Steuerrecht zum Jahresanfang 2014
22.1.2014 . Mi. 14.30 – 20.00 Uhr . FI Steuerrecht
Michael Daumke, Ltd. Regierungsdirektor a. D., Berlin
80,– € . 5 Zeitstunden – § 15 FAO

V E R W A L T U N G S R E C H T
Beamtenrecht
Teil 1: 15.11.2013 . Teil 2: 22.11.2013
jeweils Fr. 14.30 – 20.00 Uhr . RAK, 4. OG
Johann Weber, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht i. R. 
pro Teil: 80,– € . jeweils 5 Zeitstunden – § 15 FAO
Tipps und Tricks im Verwaltungsrecht
21.11.2013 . Do. 12.30 – 19.00 Uhr . RAK, 4. OG
Klaus Füßer, RA, FA für Verwaltungsrecht, Leipzig 
120,– € . 6 Zeitstunden – § 15 FAO

Die Termine sind nur buchbar über die Rechtsanwaltskammer Berlin.
Online-Anmeldung unter www.rak-berlin.de unter Aktuelles/Termine
Die Teilnahmegebühren gelten nur für 
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Berlin.
Rechtsanwaltskammer Berlin 
Littenstr. 9 . 10179 Berlin . Tel. 030 3069310 · Fax 030 30693199
info@rak-berlin.org · www.rak-berlin.de
Weitere Veranstaltungsorte:
Fachinstitut (FI) für Steuerrecht: Littenstraße 10, 10179 Berlin 
DAI-Ausbildungscenter Berlin (DAI Berlin): Voltairestraße 1, 10179 Berlin

Fortbildungsveranstaltungen der Rechtsanwaltskammer Berlin

Fortbildungs-und Festveranstaltung der Rechtsanwaltskammer Berlin am 10.12.2013

in Kooperation mit dem Menschenrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer 

und dem Deutschen Institut für Menschenrechte  

aus Anlass des 65. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Dle Menschenrechte sind unteilbar und gelten universell. Bei diesem Satz hat man gerne Tibet, Kolumbien oder Weißrussland im
Hinterkopf. Universell heißt aber auch, dass sie in der Bundesrepublik Deutschland gelten. Auch wenn die Bundesrepublik Deutsch-
land nicht mit "Problemländern" vergleichbar ist, so könnte es gleichwohl auf dem einen oder anderen Gebiet der "Nachjustierung"
an Hand menschenrechtlicher Standards bedürfen. Die Veranstaltung steht daher unter dem Thema Zur Frage der Um- und
Durchsetzung menschenrechtlicher Standards des Völkerrechts im innerstaatlichen Recht. 

Drei erfahrene Referenten werden zu diesem Thema jeweils 30 Minuten referieren. Im Anschluss an jedes Referat besteht die Mög-
lichkeit zu einer Aussprache. Für den sich anschließenden Festvortrag ist die amtierende Bundesjustizministerin Leutheusser-
Schnarrenberger angefragt. Danach findet ein kleiner Empfang statt. Die Veranstaltung richtet sich an die Anwaltschaft, die
Richterschaft und an Verwaltungsjuristen/-juristinnen. 

Die Veranstaltung ist gleichzeitig Auftaktveranstaltung einer in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, dem
Menschenrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer und weiteren Rechtsanwaltskammern in Deutschland durchge-
führten Veranstaltungsreihe zu dem Thema Anwaltschaft für Menschenrechte und Vielfalt.

Veranstaltungsort: Plenarsaal des Kammergerichts, Elßholzstr. 30-33, 10781 Berlin-Schöneberg 

Zeit: Dienstag, 10.12.2013, von 17:00 Uhr bis ca 21:30 Uhr. 

17.00 Uhr: Begrüßung durch RAuN Bernd Häusler, Vizepräsident und Menschenrechtsbeauftragter der RAK Berlin 

17.15 Uhr: Dr. Petra Follmar-Otto, Deutsches Institut für Menschenrechte, Leiterin der Abt. Menschenrechtspolitik Inland/Europa:
Zur Frage der Um-und Durchsetzung menschenrechtlicher Standards des Völkerrechts im innerstaatlichen Recht

18.00 Uhr: Rechtsanwalt Dr. Oliver Tolmein, Hamburg: Erfahrungen bei der Umsetzung von Menschenrechten im Sozialrecht

18.45 Uhr: Dr. Rechtsanwalt Dr. Martin Theben, Berlin: Erfahrungen bei der Umsetzung von Menschenrechten im Arbeitsrecht

19.30 Uhr: Pause 

19.45 Uhr: Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (angefragt): Anwaltschaft und Menschenrechte

Anschließend Empfang

Anmeldung bei der RAK Berlin bis 03.12.2013 erbeten unter info@rak-berlin.org oder per Fax an: 030/306 931 99.

Die Um- und Durchsetzung menschenrechtlicher Standards 
des Völkerrechts im innerstaatlichen Recht
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1. Berufsausbildung/

Zwischenprüfung

Prüfungstermin

Die Zwischenprüfung findet am Montag,
20.01.2014 statt und beginnt um 8.30
Uhr.

Prüfungsorte

Auszubildende des OSZ 2 Potsdam:
OSZ 2 Potsdam
Zum Jagenstein 26, 
14478 Potsdam

Auszubildende des OSZ Cottbus:
OSZ 2 Spree-Neiße
Makarenkostr. 8/9, 

03050 Cottbus

Auszubildende des 
OSZ Ostprignitz-Ruppin

OSZ Ostprignitz-Ruppin
Alt-Ruppiner Allee 39, 
16816 Neuruppin

Es wird gebeten, die Auszubildenden
über den Inhalt dieser Mitteilung zu un-
terrichten.

Die Anmeldung zur Zwischenprüfung
und die Einzahlung der Prüfungsgebühr
hat sechs Wochen vor dem Prüfungs-
termin zu erfolgen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 110,00 €

ist auf das Konto der Rechtsanwalts-
kammer bei der

Brandenburger Bank
Kontonummer: 60 50 000
Bankleitzahl:    160 620 73

zu überweisen.

Weiteres zur Anmeldung und Zulassung
zur Prüfung ist der Prüfungsordnung zu
entnehmen.

Mitgeteilt

386 Berliner Anwaltsblatt 11/2013

Rechtsanwaltskammer
des Landes Brandenburg

Grillendamm 2,
14776 Brandenburg

Telefon (03381) 25 33-0
Telefax (03381) 25 33-23

Mitgeteilt

3. Veranstaltungen in Kooperation mit dem Deutschen Anwaltsinstitut

Sozialrecht/Arbeitsrecht „Schnittstellen Arbeits- und Sozialrecht“

28.11.2013, 14.00 – 19.00 Uhr RAin Bettina Schmidt
29.11.2013,   9.00 – 15.30 Uhr FAin für Arbeitsrecht und Sozialrecht
Berlin, DAI-Ausbildungscenter Gem. § 15 FAO 10 Zeitstunden. 
Kostenbeitrag: 325,00 €

Familienrecht „Aktuelles Familienrecht 2013: 

28.11.2013, 13.00 – 19.45 Uhr FamFG – Unterhaltsrecht – Güterrecht“

29.11.2013,   9.00 – 13.30 Uhr RAin Esther Caspary, 
Berlin, DAI-Ausbildungscenter FAin für Familienrecht, Berlin
Kostenbeitrag: 275,00 € Dr. Jürgen Soyka, 

Vors. Richter am OLG, Düsseldorf 
Gem. § 15 FAO 10 Zeitstunden. 

Verkehrsrecht „Aktuelle Praxisprobleme der 

29.11.2013, 14.00 – 19.30 Uhr Personenschadenregulierung“

Cottbus, Lindner Congress Hotel Dr. Jan Luckey
Kostenbeitrag: 175,00 € Richter am Landgericht, Köln

Gem. § 15 FAO 5 Zeitstunden. 

Arbeitsrecht „Upgrade Arbeitsrecht“

06.12.2013, 14.00 – 19.00 Uhr Dr. Hans Friedrich Eisemann
07.12.2013,   9.00 – 15.15 Uhr Präsident des LAG Brandenburg a. D.  
Berlin, DAI-Ausbildungscenter Gem. § 15 FAO 10 Zeitstunden. 
Kostenbeitrag: 245,00 €

Arbeitsrecht „Upgrade Arbeitsrecht“

13.12.2013, 14.00 – 19.00 Uhr Dr. Hans Friedrich Eisemann
14.12.2013,   9.00 – 15.15 Uhr Präsident des LAG Brandenburg a. D. 
Berlin, DAI-Ausbildungscenter Gem. § 15 FAO 10 Zeitstunden. 
Kostenbeitrag: 245,00 € 

Ihre Anmeldung können Sie unter: www.rak-brb.de (Seminare/Seminarübersicht)
vornehmen. So sichern Sie sich einen 5% Online-Rabatt und erhalten auch wei-
tere inhaltliche Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen. 

Sämtlichen Teilnehmern wird nach dem Seminar eine qualifizierte Bescheinigung
von der Rechtsanwaltskammer ausgestellt und zugesandt.

2. Fortbildung zum anerkannten Abschluss 

“Geprüfte Rechtsfachwirtin/Geprüfter Rechtsfachwirt

Noch Plätze frei: 

Ausbildung zur/m 

Geprüfte/r Rechtsfachwirt/in (RAK)

- berufsbegleitend – 

bereits der achte Kursbeginn!

samstags 08:00-15:30, vierzehntägig, ca. 4,5 Semester

Beginntermin: 11. Januar 2014 

Abschluss: Kammerprüfung mit Zeugnis

- Bafög individuell möglich -

Gebühren: 2.500 € , Prüfungsgebühr extra, Ratenzahlung möglich

Beratung/Anmeldung: 
Urania-Schulhaus GmbH, Am Moosfenn 1, 14478 Potsdam, Fr. E. Neundorf

0331-88 85 80 -  www.urania-schulhaus.de - e-mail: info@urania-schulhaus.de
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Container-Signatur
vor Gericht zulässig
Die im EGVP-Verfahren eingesetzte

qualifizierte Container-Signatur ge-

nügt den Anforderungen des § 130a

ZPO. (Leitsatz des Gerichts)

In einem Berufungsverfahren – die Ein-
gangsinstanz war das AG Rathenow,
über die Berufung hatte des LG Pots-
dam zu befinden – übermittelte die Be-
rufungsklägerin ihren Rechtsmittel-
schriftsatz am letzten Tag der Beru-
fungsbegründungsfrist nebst Anlagen
an das Elektronische Gerichts- und Ver-
waltungspostfach (EGVP). Das Beru-
fungsgericht sah die Rechtsmittelfrist je-
doch als nicht gewahrt an, da die Beru-
fung nur mittels einer sogenannten Con-
tainersignatur signiert war. Hierbei wird
lediglich die Nachricht, mit der sämtli-
che Dokumente übermittelt werden,
elektronisch signiert. Das Gericht hielt
es aber für nötig, dass jede einzelne Da-
tei aus der Nachricht eine gesonderte
Signatur hätte aufweisen müssen. 

Der Bundesgerichtshof nahm die dage-
gen gerichtete Rechtsbeschwerde zur
Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung zur Entscheidung an. § 130a
ZPO bedürfe insoweit einer einheitlichen
Auslegung in der Rechtsprechung, so
die BGH-Richter. Nach Ansicht der

obersten Zivilrichter stelle § 130a ZPO
eine zwingende Formvorschrift dar, die
vor allem die Authentizität und Integrität
eines Dokuments sicherstellen soll. Ins-
besondere soll gewährleistet werden,
dass elektronische Dokumente nicht
spurenlos manipuliert werden könnten.
Auch wenn aus diesen Gründen strenge
Maßstäbe an die Auslegung der Vor-
schrift anzulegen seien, dürfe dies nicht
dazu führen, dass der Zweck der Norm
übererfüllt werde. Demnach hätte die
Vorinstanz prüfen müssen, ob die Con-
tainer-Signatur den Gesetzeszweck
ebenso wie die Einzelsignatur erfülle.
Nach Ansicht des BGH ist dies der Fall.
Die Container-Signatur sei dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie die gesamte
elektronische Nachricht umfasse, mit
der die Datei an das Gericht übermittelt
wird. Sie stelle sicher, dass die Nach-
richt auf dem Übertragungsweg nicht
verändert worden sei und ermögliche so
die Feststellung, ob der Inhalt der über-
sandten Dateien verfälscht wurde. Da-
mit biete sie eine der Einzelsignatur ver-
gleichbare Gewähr für die Urheber-
schaft und den Willen des Verfassers,
die übersandten Dokumente so in den
Rechtsverkehr zu bringen. Demzufolge
werde auch durch die Container-Signa-
tur der Zweck des Gesetzes erfüllt. 

Eine Nichtberücksichtigung von mit ei-
ner Container-Signatur versehenen
elektronischen prozessgestaltenden

Schriftsätzen würde demgemäß eine
Verletzung des Anspruchs der Prozes-
sbeteiligten auf Gewährung wirkungs-
vollen Rechtsschutzes darstellen. Der
Beschluss des Berufungsgerichts wurde
aufgehoben und die Sache an eben je-
nes Gericht zurückverwiesen.

BGH, Beschluss vom 14.05.2013 – 
Az.: VI ZB 7/13

(Eike Böttcher)

Keine 
Anwaltsbeiordnung

trotz 
PKH-Bewilligung

Ein Antrag auf Beiordnung eines

Rechtsanwalts kann auch bei gleich-

zeitiger Bewilligung von Prozessko-

stenhilfe und anwaltlicher Vertretung

der Gegenseite als rechtsmiss-

bräuchlich abzulehnen sein, wenn die

bedürftige Partei bereits vor Ein-

schaltung ihres Verfahrensbevoll-

mächtigten ihr Rechtsschutzziel er-

reicht hat. (Leitsatz des Gerichts)

In einem Rechtsstreit um die Zulassung
zum Hochschulstudium begehrte der
Antragsteller einstweiligen Rechts-
schutz für seine Immatrikulation in ei-
nem Zweitfach und wollte gleichzeitig
für dieses Eilverfahren einen Rechtsan-
walt beigeordnet haben. Hierzu hatte
der Rechtsanwalt einen Antrag auf Ge-
währung von Prozesskostenhilfe ge-
stellt, die vom Gericht so ausgelegt
wurde, dass auch die Beiordnung des
Rechtsanwalts begehrt werde. Sowohl
die Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes als auch die Beiordnung eines
Anwalts wurde ihm verwehrt. Die dage-
gen gerichtete Rechtsbeschwerde zum
Oberverwaltungsgericht hatte keinen Er-
folg. Das OVG bemängelte zum einen,
dass in der Beschwerde das Zweitfach
nicht näher bezeichnet wurde. Der Se-
nat habe bereits in seinem Beschluss
vom 12.11.2010 (OVG 5 NC 173.08)
grundlegend klargestellt, dass insoweit
keine gesonderte Zulassung zum Stu-
dium erfolge und ein gerichtlich durch-

Urteile
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Matias Collan

Langhansstr. 12, 14469 Potsdam

Dr. Christine Wilhelm

c/o Kanzlei Mayr
Jägerallee 18, 14467 Potsdam

Frank Peters

c/o Fiedler Haase RAe
Hebbelstraße 41, 14469 Potsdam

Eva Greil

Gerhart-Hauptmann-Str. 34,
14513 Teltow

Corinna Sondermann

c/o RAe Barthel & Wolf
Wallstraße 5, 15344 Strausberg

Sarah Fuhrmann

c/o RA Fuhrmann
Straupitzstraße 2, 03172 Guben

Esther Anna Watorowski

c/o Kanzlei Niemann
Hauptstraße 46, 15741 Bestensee

4. Zulassungen und Aufnahmen im Kammerbezirk Brandenburg

UND ANDERE ENTSCHEIDUNGEN

WWW.URTEILSRUBRIK.DE

Urteile
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setzbarer Anspruch auf Zuweisung ei-
nes Zweitfachplatzes im Bachelorkom-
binationsstudiengang nicht bestehe. 

Darüber hinaus sei das Begehren für die
Beiordnung eines Rechtsanwalts in die-
sem Fall rechtsmissbräuchlich. Das
Rechtsschutzziel des Antragstellers sei
nämlich schon vor dem Antrag auf Bei-
ordnung eines Anwalts erreicht worden.
Der Antragsteller hatte in seinem ur-
sprünglichen Antragsschriftsatz bereits
erklärt, er werde einen etwaigen Ver-
gleichsvorschlag, wonach er gegen Kla-
gerücknahme die endgültige Immatriku-
lation angeboten bekomme und die Ko-
sten der Beklagten nicht tragen brauche,
bereits jetzt annehmen. Einen solchen
Vergleichsvorschlag unterbreitete die be-
klagte Hochschule dann auch. Ange-
sichts der darin liegenden Einigung der
Beteiligten über den Streitgegenstand
habe der Antragsteller sein Rechts-
schutzziel mit bindender Wirkung er-
reicht, sodass für eine Einschaltung eines
Rechtsanwalts in diesem Verfahrenssta-
dium kein Raum mehr war, so das OVG.

OVG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 21.10.2013 – 
Az.: OVG 5 NC 1.13, OVG 5 M 1.13

(Eike Böttcher)

Anwalts-
geschwindigkeit 

= 170 km/d
Einem Rechtsanwalt ist das Wahr-

nehmen von zwei Terminen an zwei

ca. 170 Kilometer voneinander ent-

fernten Gerichten am selben Tag zu-

zumuten, insbesondere, wenn diese

Termine voraussichtlich innerhalb ei-

nes „normalen Acht-Stunden-Tages“

abgeschlossen sein werden. (Leitsatz

des Bearbeiters)

Eine Rechtsanwältin sollte um 9.00 Uhr
einen Gerichtstermin für ihren Mandan-
ten wahrnehmen. Da sie aber schon um
15.00 Uhr einen weiteren Gerichtstermin
an einem 170 Kilometer entfernten Ge-
richt wahrzunehmen hatte, bat sie um
Verlegung des 9.00-Uhr-Termins auf ei-

nen anderen Tag. Allerdings vergeblich.
Auch die vor dem OVG Lüneburg erho-
bene Verfahrensrüge hatte keinen Erfolg. 

Nach Ansicht der OVG-Richter liege
schon keine Terminkollision vor. Sollte
der 9.00-Uhr-Termin zu lange dauern,
könne man für den 15.00-Uhr-Termin
immer noch eine Verlegung beantragen.
Die Verwaltungsrichter hielten die Wahr-
nehmung beider Termine auch ange-
sichts der Entfernung zwischen den Ge-
richten nicht für unzumutbar. Einen ver-
allgemeinerungsfähigen Maßstab habe
die Anwältin hierfür nicht benannt. Auch
gebe es keine normativen Maßstäbe für
die zeitliche Beanspruchung eines
selbstständigen Rechtsanwalts. Jeden-
falls seien werktäglich acht Stunden
grundsätzlich zumutbar. Mangels an-
derweitigen Vortrags sei bei dem 15.00-

Uhr-Termin keine längere Verhand-
lungsdauer als zwei Stunden zu erwar-
ten, so dass die grundsätzlich zumutba-
ren acht Stunden (9-17 Uhr) nicht über-
schritten würden. 

Darüber hinaus müsse berücksichtigt
werden, dass hier überwiegend Reise-
zeit zur Diskussion stehe. Diese könne
nicht ohne weiteres der Arbeitszeit
gleichgestellt werden. Eine Reisestrecke
wie die hier in Rede stehenden 170 Kilo-
meter sei nicht so lang, dass ein durch-
schnittlich belastbarer Rechtsanwalt al-
lein davon schon zu ermüdet wäre.

OVG Lüneburg, Beschluss 
vom 22.01.2013 – Az.: 11 LA 3/13

(Eike Böttcher)

Urteile / Wissen
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I. „Punitive damages“, als zulässiger

zusätzlicher Strafschadenersatz?

Fast jeder Jurastudent in Deutschland
kennt den Fall aus den USA vor nun-
mehr rund zwanzig Jahren, bei dem sich
die Kundin einer Fastfood-Kette an ei-
nem Kaffeebecher verbrannte und dafür
eine Millionen-Dollar-Entschädigung ver-
langte. Ein Aufschrei der Entrüstung
ging durch die juristische Fachland-
schaft, das Medienecho war gewaltig.
Aufgrund der immensen Ansprüche
wurde das US-amerikanische Scha-
densrecht allseits als absurd abqualifi-
ziert, zumindest aber belächelt.

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt indes,
dass viele Juristen über diesen Fall in-
formiert sind, jedoch nichts über die De-

tails wissen. Wer diese aber kennt, dem
erschließt sich ein völlig anderes Bild:

„Liebeck ./. McDonald’s:1

Die Geschädigte befand sich in einem
Fahrzeug, wo sie beim Entfernen des
Plastikdeckels eines Kaffeebechers den
gesamten Inhalt verschüttete. Da sie
den Becher zwischen den Knien hielt,
floss er über ihre Beine und wurde von
ihrer Jogginghose aufgesaugt. Sie erlitt
dadurch Verbrennungen dritten Grades
auf 6 % ihrer Körperoberfläche und mus-
ste acht Tage im Krankenhaus verbrin-
gen, wo auch eine Hauttransplantation
erforderlich wurde. Von den Unfallfolgen
hat sich die Geschädigte gesundheitlich
nie wieder richtig erholt.

Wissen

Neue Wege bei der Regulierung 
im Personenschadensrecht

„Punitive damages“, 

das „System der taggenauen Schmerzensgeldbemessung“ 

und der „Härtefonds“

Dr. Dirk Christoph Ciper
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Die Geschädigte verlangte daraufhin von
McDonald’s 20.000,- US-Dollar Ersatz
für die Behandlungskosten und sonsti-
ger Schäden. Diese war jedoch lediglich
bereit, 800,- Dollar zu regulieren. In dem
folgenden Prozess stellte sich heraus,
dass zwischen 1982 und 1992 über 700
Ansprüche im Zusammenhang mit zu
heißem Kaffee gegen McDonald’s erho-
ben worden waren. Trotz dieser Vorfälle
senkte die Kette die Temperatur des
Kaffees nicht ab. Die Jury sprach der
Geschädigten daraufhin 2,7 Millionen
Dollar Strafschadenersatz zu („punitive
damages“), der vom Richter auf 480.000
US Dollar reduziert wurde. Weiter wurde
ein Schmerzensgeld von 200.000 US-
Dollar zuerkannt und aufgrund des 20-
prozentigen Mitverschuldens auf
160.000 US-Dollar herabgesetzt. Im An-
schluss daran gingen beide Parteien in
Berufung und einigten sich auf einen
Vergleich, über dessen Höhe in der Öf-
fentlichkeit nichts bekannt wurde.“

Der Fall macht plastisch deutlich, wel-
che grundlegenden Unterschiede zwi-
schen der US-amerikanischen und der
deutschen Rechtslage im Bereich des
Personenschadens bestehen. Zusätz-
lich zu dem zugesprochenen materiellen
Schadenersatz und dem Schmerzens-
geld treten im anglo-amerikanischen
„Common Law“ die „Punitive damages“
als weitere Strafschadenersatzan-
sprüche hinzu, die zum Zweck haben,
den Beklagten für sein Verhalten abzu-
strafen, ihn davon abzuhalten, dieses
rechtswidrige Verhalten erneut zu set-
zen (Spezialprävention) und auch an-
dere davon abzuhalten (Generalpräven-
tion). Vor dem Hintergrund der erlittenen
Verbrennungen und der Gesundheitsfol-
gen für die Geschädigte ist es nicht
nachvollziehbar, weshalb McDonald’s
im Vorfeld des Prozesses lediglich mit
800,- US-Dollar regulieren wollte. Stellt
sich sodann auch noch heraus, dass es
sich hierbei nicht um einen Einzelfall
handelt, sondern hunderte Betroffene
existieren, ohne dass die Firma Anstal-
ten macht, hierauf ihre Kaffeetemperatur
zu senken, erfüllt ein entsprechender
Strafschadenanspruch genau seinen
Zweck: Der Schädiger ist für sein Ver-
halten abzustrafen. Berücksichtigt man

noch die Firmengewinne, die die Fast-
foodkette durch den Abverkauf der Kaf-
feebecher erzielt, stellt die zugespro-
chene Summe der Höhe nach nicht ein-
mal den Erlös des Unternehmens dar,
den es pro Tag mit dem Kaffeeverkauf
erwirtschaftet. Die vorgenannten Punkte
stellen die Relationen daher wieder her.

Die „Punitive damages“ sind der deut-
schen Rechtsprechung, die dem „Civil
Law“ unterliegt, völlig fremd. Das deut-
sche Schadenrecht ist getragen vom
Kompensationsgedanken, d.h. der Ge-
schädigte soll nicht weniger, aber auch
nicht mehr als dasjenige verlangen dür-
fen, was ihm nach dem normalen Ver-
laufe der Dinge - ohne das schädigende
Ereignis - zusteht. Sanktions- und Prä-
ventionsgedanken bleiben in Deutsch-
land dem Strafrecht vorbehalten. Vor
dem Hintergrund der Globalisierung und
Mobilität in der heutigen Zeit stellt sich
aber die Frage, ob diese Gegensätzlich-
keit der Rechtssysteme eigentlich noch
den modernen Zeiten Rechnung tragen
kann; ob sie also noch „up to date“ ist. 

Trotz der Unterschiedlichkeit der Rechts-
lagen sind Tendenzen erkennbar, auch
in Deutschland „punitive damages“
nicht von vornherein auszuschließen.
Sowohl der Bundesgerichtshof (BGHZ
118, 312, 337/338) als auch das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfGE 80,
137 ff; BVerfGE 91, 335) hatten sich
schon mit der Frage zu befassen, wel-
chen Einfluss dieser Strafschadenersatz
auf das deutsche Recht hat. Salopp for-
muliert, kommen die Gerichte zum Er-
gebnis, dass die Punitive damages
grundsätzlich keine offensichtliche Ver-
letzung oder Gefährdung unverzichtba-
rer Grundsätze des deutschen Staates
darstellen, insofern sie nicht einen Be-
trag in „extensiver“ Höhe ausweisen,
der in überhaupt keiner Relation mehr
zu dem eingetretenen Schaden steht.

Im Bereich des Personenschadensrech-
tes ist in der deutschen Rechtsprechung
der Umfang der zugesprochenen
Schmerzensgelder grundsätzlich von
der Intensität der Körperverletzung ab-
hängig, wobei eine leichte Tendenz zur
Zusprechung höherer Beträge bei er-
heblichen Gesundheitsschäden festzu-

stellen ist. Die gesetzliche Vorschrift des
§ 253 II BGB führt explizit eine „billige
Entschädigung in Geld“ aus. Was je-
doch als „billig“ angesehen wird, bleibt
der Interpretation und der Einzelfallab-
wägung vorbehalten, wobei hinsichtlich
der Bemessung alle Umstände zu
berücksichtigen sind. 

Vom auf Seiten des Geschädigten täti-
gen Rechtsanwalt werden die von der
deutschen Rechtsprechung zugespro-
chenen Schmerzensgeldsummen schon
seit langem als untersetzt kritisiert: Es
ist schwer einzusehen, dass der pönale
Charakter bei der Zumessung im
Grunde kaum eine Rolle spielt. Wenig-
stens was die Hinauszögerung der
Schadenregulierung durch eine Versi-
cherungsgesellschaft zugunsten des
Verletzten angeht, sollte sich diese bei
der Schadenzumessung deutlicher be-
merkbar machen. Auch hierbei lässt ein
Blick über den Atlantik aufhorchen. Eine
Steilvorlage bietet folgender Fall aus
dem US- Bundesstaat Mississippi:

„Die verklagte Unfallversicherung wei-
gerte sich, eine berechtigte Regulierung
eines Schadens von 20.000,- US Dollar
vorzunehmen. Zwar erfüllte dieses den
Tatbestand des Betruges im Staate Mis-
sissippi, allerdings sah die Straftatver-
wirklichung nur eine Höchststrafe von
1.000,- US Dollar vor. Angesichts der
Lukrativität einer routinemäßigen Zu-
rückweisung von Regulierungsforderun-
gen der Versicherten hatte die Strafan-
drohung die Versicherung nicht von
ihrem Verhaltensmuster abzubringen
vermocht. Neben actual damages in
Höhe von 20.000,- US Dollar wurden
Punitive damages von 1,6 Millionen US-
Dollar zugesprochen, was 0,5 % des
Eigenkapitals der Versicherungsgesell-
schaft entsprach.2“

Quintessenz: „Punitive damages“, also
ein Strafschadenersatz, der über den
reinen kompensatorischen Ersatz hin-
ausgeht, sind nicht per se zu „verteu-
feln“, sondern haben durchaus ihre Be-
rechtigung und sind aus dem Common
Law nicht wegzudenken. Eine Eins-zu-
eins-Übernahme ins Civil Law wird es
nicht geben, das ist aber auch gar nicht
notwendig. Dem deutschen Rechts-
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system stehen bereits jetzt mit ihren
Rechtsvorschriften genügend Möglich-
keiten zur Verfügung, über einen rein
kompensatorischen Ersatz hinaus wei-
tergehende immaterielle Ansprüche zu
befriedigen. Nur davon sollte die Recht-
sprechung halt auch Gebrauch machen
und das in erheblich höherem Maße als
bisher.

II. Das „System der taggenauen

Schmerzensgeldbemessung“:

Einen ganz anderen Weg schlägt der
Berliner Rechtsgelehrte Prof. Dr. Hans-
Peter Schwintowski von der Humboldt-
Universität zu Berlin ein. Er wählt ein 
System, bei dem sich Schmerzensgeld-
ansprüche taggenau berechnen lassen
sollen:

Ausgehend von dem Grundgedanken,
dass eine Rechtsschutzlücke hinsicht-
lich der Bemessung der Schmerzens-
geldhöhen existiert und die momentan
zugesprochenen Schadensummen deut-
lich untersetzt sind, legt er zunächst an-
hand der Grundsatzentscheidung des
Bundesgerichtshofes aus 1955 zum
Schmerzensgeldanspruch aus § 253 II
BGB3 deren Kriterien dar und weist auf
die zugesprochene Doppelfunktion - der
Genugtuung und des Ausgleiches - für
die erlittenen Schäden hin. Er führt aus,
dass die Genugtuungsfunktion in denje-
nigen Fällen, in denen der Ausgleich sei-
ner Natur nach nicht möglich ist, in de-
nen die Lebensbeeinträchtigungen zu
groß, zu stark und zu elementar sind,
eine neben die Ausgleichsfunktion tre-
tende ergänzende, letztlich auf Kom-
pensation gerichtete Funktion über-
nimmt der zwar kein Strafcharakter in-
newohnt, die aber doch eine Art „Buße“
oder eben Genugtuung für zugefügte
körperliche und seelische Leiden dar-

stellt. Diese Kriterien habe der BGH
zwar im Jahre 1955 genannt, aber man
vermisst weitgehend deren Fortschrei-
bung, das heißt, in der Mehrzahl der
Fälle würde der BGH sowohl zu den
Schmerzensgeldkriterien als auch zur
Höhe des Schmerzensgeldes schwei-
gen. Das bedeutet, die Rechtspraxis su-
che nach objektivierenden Maßstäben
für die Bemessung des Schmerzensgel-
des; ein verbindlicher Katalog fehle. Die
bisherige Praxis berufe sich zwar auf
vergleichbare Fälle und Fallgruppen, so
wie sie etwa in Schmerzensgeldsamm-
lungen veröffentlicht werden. Diese
Schmerzensgeldsammlungen seien aber
durch keinerlei überprüfte oder über-
prüfbare Systematik gekennzeichnet.
Abweichungen zwischen den Schmer-
zensgeldern bei ansonsten vergleichba-
ren Sachverhalten seien in der Praxis
außerordentlich hoch - Schwankungen
zwischen 20 % und mehr als 100 %
seien nicht ungewöhnlich. Diese
Rechtsschutzlücke will er mit dem Sy-
stem der taggenauen Bemessung des
Schmerzensgeldes füllen. 

Er führt weiter aus, der BGH habe als
Maßstab für die Vergleichbarkeit von Ver-
letzungsfolgen zwar immer auf die
„Größe, Heftigkeit und Dauer der
Schmerzen und Leiden“ abgestellt,
meine damit aber eigentlich die daraus
resultierende „Lebensbeeinträchtigung“.
Um diese Lebensbeeinträchtigung objek-
tivieren und messen zu können müsse
man zunächst nach den Behandlungs-
stufen fragen, die ein Patient durchlaufen
muss. Die stärkste Lebensbeeinträchti-
gung erfahre der Patient auf der Intensiv-
station, die zweitstärkste auf der Normal-
station im Krankenhaus. Danach folgen
Reha-Maßnahmen, danach ambulante
Behandlungen zuhause und schließlich
ginge es um die Frage, ob der Patient
durch den Unfall eine dauerhafte Lebens-
beeinträchtigung davonträgt.

Im Ergebnis teilt Prof. Schwintowski die
konkreten Schadenfälle in drei Stufen
auf und kommt auf Stufe eins zunächst
zu klaren Feststellungen der prozentua-
len Höhe der Tagessätze. Ausgehend
von der Lebensbeeinträchtigung, die die
verschiedenen Behandlungsstufen be-
stimmen, schlägt er vor:

• Intensivstation: 15 % täglich des mo-
natlichen Durchschnittseinkommens

• Normalstation: 10 % täglich des mo-
natlichen Durchschnittseinkommens

• Rehabilitation: 9 % täglich des mo-
natlichen Durchschnittseinkommens

• Ambulant : 8 % täglich des monatli-
chen Durchschnittseinkommens

• Dauerschaden 7% täglich (bei 100%
GdS) des monatlichen Durchschnitts-
einkommens – bei weniger als 100%
entsprechend reduziert.

Realistisch werden diese Prozentsätze
durch die Verbindung mit dem monatli-
chen Durchschnittseinkommen der
Bundesbürger, das im Jahre 2011
2.670,16 Euro betrug. Danach beträgt
das Schmerzensgeld für einen Tag auf
der Intensivstation ca. 400,- Euro, für
den Tag auf der Normalstation sind es
ca. 267,- Euro, für die Rehabilitation ca.
240,- Euro und für einen Tag ambulant
zuhause ca. 213,- Euro, während eine
Person, die einen 100 % Dauerschaden
erleidet, pro Tag einen Betrag von ca.
187,- Euro an Schmerzensgeld erhält.

In einer zweiten Stufe sollen individuelle
Zu- und Abschläge ermöglicht werden,
je nach Gestaltung der Schwere des
Falles. Die sich aus dem besonderen
Verschuldensgrad, aus den beiderseiti-
gen Vermögensverhältnissen und aus
anderen Faktoren ergeben, die den Ein-
zelfall prägen (§ 287 ZPO).

Die dritte Stufe soll der Präventionsfunk-
tion des Haftungsrechtes Rechnung tra-
gen, damit sich über die Höhe des
Schmerzensgeldes letztlich doch das
Verhalten derjenigen, die schwere Schä-
den angerichtet haben, ändert. Verwie-
sen wird auf Studien, die den Geldbe-
trag zu ermitteln versuchen, den die Mit-
glieder einer Risikogruppe aufzuwenden
bereit sind, um das Risiko zu vermin-
dern. Danach ergibt sich für das Risiko
eines tödlichen Unfalles ein Betrag, der
zwischen 1 – 2 Millionen Euro als Wert
der Todesverhütung schwankt, für
schwere körperliche Verletzungen, z.B.
obere Querschnittslähmung wird ein
Schmerzensgeld von etwa 1,5 Mio. Euro
unter Abschreckungsgesichtspunkten
angemessen sein. Momentan bewegen
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sich die zugesprochenen Beträge bei
rund einem Zehntel dieser Summe.

Sodann geht Prof. Schwintowski noch
auf Einzelfälle ein, wie u.a. die eine tag-
genaue Bemessung des Zinsschadens
und zeigt auf, dass das System der tag-
genauen Bemessung des Schmerzens-
geldes weder die Versicherungsgesell-
schaften noch die Versichertengemein-
schaft überfordern würde, da die aus
dem System resultierenden Lasten wirt-
schaftlich angemessen auf alle Schul-
tern verteilt werden könnten. 

Die Anregung zur taggenauen Schmer-
zensgeldbemessung stellt sich für den
Rechtspraktiker als ein gelungener Ver-
such dar, die momentan bestehende
Rechtsschutzlücke zur Höhe des
Schmerzensgeldes und der momentan
völlig untersetzten zugesprochenen
Schadensummen zu füllen. Es lässt sich
darüber streiten, ob man tatsächlich die
Behandlungsstufen Intensivstation, Nor-
malstation, Reha-Maßnahmen und am-
bulante Behandlung zuhause zum Maß-
stab nimmt. Subjektiv empfindet sicher
jeder Geschädigte die jeweilige Behand-
lungsstufe, in der er sich befindet, an-
ders. Aber es kommt für die Rechtspra-
xis notwendigerweise auf objektivie-
rende Orientierungsmaßstäbe an. Dazu
bietet das System Ansätze, die nicht
einmal einer gesetzgeberischen Inter-
vention bedürfen, zumal sie de lege lata
bereits durch die bestehende Gesetzes-
lage eins zu eins umsetzbar wären.

III. Härtefonds/Entschädigungsfonds

Opferschutzverbände, Verbraucher-
schützer, Patientenorganisatoren und
Anwälte, die auf Geschädigtenseite tätig
sind, verlangen seit vielen Jahren von
Seiten der Politik die Geschädigten-

rechte zu stärken. Jeder auf dem Gebiet
des Patientenrechtes tätige Jurist weiß,
dass allen Beteuerungen zum Trotz das
als „Reform“ avisierte neue „Patienten-
rechtegesetz“ nichts weiter als eine
„Mogelpackung“ ist,  ohne jede rele-
vante Verbesserung für den Geschädig-
ten. Körperlich geschädigte Patienten
müssen nach wie vor gegen eine oft-
mals regulierungsunwillige Versiche-
rungswirtschaft ankämpfen, die nicht
nur in Einzelfällen, wie oftmals kolpor-
tiert, keine Mühen scheut, sich ihrer Re-
gulierungspflicht zu entziehen. Der Ge-
samtverband der Versicherungswirt-
schaft weist in einer Stellungnahme zu
Reformvorschlägen von Opferseite dar-
auf hin, der jetzige Rechtsrahmen habe
sich bewährt. Das ist richtig, allerdings
nur für die Versicherer, nicht jedoch für
die Betroffenen von Personenschäden.

Insbesondere enthält das Gesetz kein-
erlei Regelungen zu einem Entschädi-
gungsfonds für Patienten, obwohl die-
ser nicht nur von Patientenschutzorga-
nisationen und Opferverbänden, son-
dern auch Vertretern der politischen
Opposition im Bundestag und sogar
vom Patientenbeauftragten der Bundes-
regierung, Wolfgang Zöller (CSU), immer
wieder ins Gespräch gebracht wurde.
Gerade aufgrund der für den Recht-
spraktiker bekannten Regulierungspro-
blematiken, aber auch den langen Ver-
fahrensdauern sollte daher auf die Ein-
führung eines entsprechenden Fonds
für den Bereich des Patientenrechtes
hingewirkt werden. Die Ausgestaltung
dieses Fonds ließe sich problemlos be-
werkstelligen, zumal auch hier auf be-
reits bestehende Entschädigungsmo-
delle zurückgegriffen werden könnte,
die in anderen Bereichen bestehen. Zu
denken ist dabei insbesondere an Rege-
lungen der §§ 12 ff. Pflichtversiche-
rungsgesetz, die für genau diejenigen
Fälle eintreten, in denen geschädigte
Verkehrsopfer durch das System fallen
und auf ihren Ansprüchen sitzen blei-
ben. 

Der Verein Verkehrsopferhilfe e.V. wurde
im Jahre 1963 von allen Autohaftpflicht-
versicherern, die dem früheren HUK-
Verband angehörten, gegründet: Mit

Wirkung vom 01.01.1966 wurde ihm die
Stellung des gesetzlichen Entschädi-
gungsfonds für Schäden aus Kraftfahr-
zeugunfällen und seit dem 01.01.2003
die Stellung der Entschädigungsstelle
jeweils mit Zustimmung zugewiesen.4

Der Garantiefonds ist eingerichtet wor-
den, um letzte Lücken im Pflichtversi-
cherungsgesetz zu schließen und um
die Verkehrsopfer vor Härten zu bewah-
ren, gegen die sie sich am wenigsten
schützen können. Er reguliert nach den
§§ 12 ff. Pflichtversicherungsgesetz u.a.
Schäden, die durch den Gebrauch eines
nicht zu ermittelnden beziehungsweise
pflichtwidrig nicht versicherten Kraft-
fahrzeuges entstanden sind oder mit ei-
nem Kraftfahrzeug vorsätzlich oder
rechtswidrig herbeigefügt werden. Fer-
ner ist er zuständig im Falle einer Insol-
venz eines in Deutschland tätigen Auto-
haftpflichtversicherers. Die gesamten
Schadenaufwendungen werden allein
von den Autohaftpflichtversicherern ge-
tragen: Die öffentliche Hand beteiligt
sich nicht. Jeder kann sich an den Ver-
ein wenden; man muss kein Mitglied
sein. 

Das Bundesland Hamburg ist aktuell mit
Reformvorschlägen vorgeprescht, die
genau in diese Richtung zielen: Cornelia
Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesund-
heit und Verbraucherschutz in Hamburg
will einen Entschädigungsfonds einrich-
ten, aus dem Opfer nach einem Be-
handlungsfehler rasch und unbürokra-
tisch finanzielle Unterstützung erhalten
sollen. Der Vorschlag des Senates zielt
auf eine bundesmittelbare Stiftung des
öffentlichen Rechtes hin, wobei Gesetz-
gebungs- und Handlungskompetenz auf
den Bund fiele. Es sollen durch diesen
Fonds jährlich rund 20.000 Fälle positiv
beschieden werden. Dafür sei eine erste
Finanzausstattung von etwa 100 Millio-
nen Euro notwendig. Hamburg hat da-
mit unter den deutschen Bundesländern
eine Vorreiterrolle eingenommen, der
die anderen Bundesländer nachfolgen
dürften.

Der Autor ist Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Medizinrecht 

in Berlin
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1 Liebeck v McDonald’s Restaurants,
P.T.S., Inc. No. D-202 CV-93-02419, 1995
WL 360309 (Bernalillo County, N.M. Dis.
Ct. August 18, 1994)

2 Bankers Life & Casualty Co.V. Crenshaw,
486 U.S. 71, 108 S.Ct. 1645 (1988)

3 BGHZ, 18, 149

4 vgl. www.verkehrsopferhilfe.de/entscha-
edigungsfonds.html, Auszug vom
11.04.2012
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Quer gedacht
VI.

Während des 2. Weltkriegs warnten Pla-
kate mit einem schwarzen Schatten-
mann und dem Spruch „Vorsicht! Feind
hört mit!“ das Publikum. NSA, der briti-
sche Geheim- und andere Dienste, die
nach zahlreichen glaubhaften Berichten
auch zum Wohle von Patentdieben und
unlauteren Wettbewerbern spionieren,
legen den Spruch nahe „Vorsicht!
Freund liest mit!“ Wer sich da mit dem
Argument einlullen lässt, er habe doch
wohl nichts zu verbergen und sei weder
Terrorist, noch Drogenhändler oder
Geldwäscher, steht vor der Gretchen-
frage: Wie halt ich es mit der Schweige-
pflicht? 

§ 203 StGB droht Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe für den Re-
gelfall an.

Da wir nun wissen, dass der E-Mail-Ver-
kehr mitgelesen wird, ist dieser Kommu-
nikationsweg für den Austausch von In-
formationen mit Mandanten oder Kolle-
gen noch zulässig? Tut sich da ein Ab-
grund auf, in den das Streben nach
Papierlosigkeit fällt? 

Russlands Präsident Putin kauft in
Deutschland Schreibmaschinen, weil er
sich ähnliche Gedanken macht. Wohl
dem, der noch so ein Gerät hat! 

VII.

Rechtsstaaten - wenn die Rede davon
ist, kommt bei uns schon mal ein stolzer
Unterton auf. Kalter Schauer rieselt über
den Rücken, wenn wir lesen, was isla-
misch oder postkommunistisch ge-
prägte Rechtsordnungen oder auch die
Notwehrrechtsprechung Floridas für die
ihrer Justiz unterworfenen Menschen
bereithalten - aber: Wanderer, kommst
du nach Bayern... Da saß ein Mann 7
Jahre als angeblich gefährlicher Unzu-
rechnungsfähiger in einer geschlosse-
nen Anstalt. Die Medien haben zahlrei-
che Gelegenheiten gegeben, die Ge-

schichte Gustl Mollaths und ihn selbst
zu sehen und zu hören. Nach den ersten
Reaktionen der bayerischen Justizmini-
sterin, die wohl aus Wahlkampfgründen
umschwenkte, und der ablehnenden
Entscheidung des Landgerichts Re-
gensburg ist mindestens zu zweifeln,
wer gegen unsere rechtsstaatlichen
Grundsätze verstößt. 

Diese landschaftlich so schöne Gegend
hält unzählige höchst angenehme Un-
terbringungen für die bereit, die bei dor-
tigen Staatsanwaltschaften und Gerich-
ten nicht Betroffene sind. 

Wird von der Bundesrepublik als
Rechtsstaat gesprochen, sollten wir be-
scheiden auch an die juristischen Sepa-
ratisten im Süden denken.

Nachtrag: Am 24.10.13 hat die Landes-
beauftragte des Landes Brandenburg
für den Datenschutz, Frau Dagmar
Hartge, einen Vortrag vor der Potsda-
mer Juristischen Gesellschaft gehalten
und sich auch zur NSA-Affäre geäußert.
Auf meine in VI geäußerte Ansicht ange-
sprochen, stimmte sie mir uneinge-

schränkt zu und ergänzte, dass ihre
Behörde zwar einen recht komplizierten
Mitleseschutz zur Verfügung stelle, aber
selbst nur noch auf ausdrücklichen
Wunsch des Empfängers E-Mails ver-
schicke und sonst die Post benutze, die
nicht rund um den Erdball mitgelesen
werden kann.

Wilfried Nacke
Rechtsanwalt, Notar a.D. 

Leserbriefe
Untergegrabene Akte

Unsere Leserin RAin Ariane Paulus er-
reichte im Oktober einer der, aus ihrer
Sicht, „unglaublichsten aller richterli-
chen Hinweise“. Folgende Passage des
Amtsgerichts Wedding ließ die Anwältin
mit dem Kopf schütteln:

„In der Sache ……. wird mitgeteilt, dass
der Termin am ........ aufgehoben ist. Das
Gericht hat sich zwar eine ganze Reihe
nützlicher Notizen gemacht, dafür aber
die Akte quasi untergegraben und die
Parteien daran nicht teilhaben lassen.
Das Gericht bittet vielmals um Entschul-

Forum
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Korrektur
Berliner Anwaltsblatt, Heft 10/2013, S. 318

Bei der Vorstellung des Buches, dem der Themenbeitrag der letzten Ausgabe:
„100 Jahre Kammergerichtsgebäude, Ein Haus mit Geschichte“ entstammte, ist
uns ein bedauerlicher Fehler unterlaufen.

Das im Berliner Wissenschafts-Verlag erschienene Werk kostet natürlich nicht
600,00 Euro, sondern lediglich 69,00 Euro. Wir bitten den Fehler zu entschuldi-
gen und drucken nachfolgend die korrekten bibliografischen Angaben noch ein-
mal ab.

Die Redaktion

Jürgen Kipp: 

Einhundert Jahre
Zur Geschichte eines Gebäudes 1913–2013.

Berliner Wissenschafts-Verlag 2013, 
400 S., 23 farb. Abb., 72 s/w Abb., 3 Tab., geb., 
ISBN 978-3-8305-3226-2, 
69,00 EUR.
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Geboren am 30.01.1928, von zarter Ge-
stalt, die Jugend im Krieg überlebt und
somit zäh wie Leder, eine echte Preus-
sin. Frau Rechtsanwältin Dr. Karin Pro-
bant von Dassel ist am 14.10.2013 ver-
storben. Da sie bis zuletzt voll im Leben
stand, dreimal die Woche 18-Loch Golf
spielte und mindestens 5mal im Jahr
verreiste, war es gleichwohl für uns ein
plötzlicher Tod.

Sie war ursprünglich Schauspielerin und
bestimmt die erste Anwältin, die in den
60iger Jahren von der Zeitschrift „Quick“
im Gerichtssaal abgebildet wurde. Da-
mals ein Skandal! Sie lernte ihren Mann,
Rechtsanwalt und Notar Dr. Wolfgang
Probandt als Referendarin kennen. Er
war damals schon ein bekannter Berli-
ner Anwalt, sie von ihm fasziniert. Sie
spezialisierte sich auf Nachlassverwal-
tung und betreute bis zuletzt große Er-
bengemeinschaften. Sie wurde nach 
10-jähriger Zulassung als Anwältin fast
automatisch Notarin und sie war es mit
Leidenschaft. Es fiel ihr schwer, als sie
mit 75 Jahren ihr eigenes Notariat ab-
wickeln musste. Der Tod des Mannes
war für sie kaum zu ertragen. Immerhin
war sie mit ihm über Jahrzehnte jeden
Tag, Montag bis Samstag in der Kanzlei
am Ku-Damm tätig. Auch mit 85 sah sie
einmal in der Woche nach den Damen,
brachte Frühstück und hatte ein offenes
Ohr. Doch sie entdeckte das Golfspiel
und legte die High Heels (mindestens 10
cm) endgültig ab. Sie liebte den Garten,
die Natur, die Vögel, nur das Wort „lang-
sam“ existierte nicht in ihrem Wort-
schatz. Sie war von zarter Gestalt, aber
stark und diszipliniert. Ihr Freundeskreis
war groß und das iPad wurde zuletzt zu

ihrem ständigen Begleiter. Nur bei 30 °C
legte sie die Wolljacke ab –  sie fror im-
mer und meinte, das sei ein Kriegsleiden
– , den Schmuck hatte sie meist in der
Handtasche, man weiß ja nie wo man
noch hingeht... Ihre Lieblingsfarben wa-
ren schwarz und rot. Sie war immer chic
gekleidet, hatte auch gerne Besuch,
trank, wenn überhaupt, am liebsten ein
Gläschen Wodka, nahm bis zuletzt re-
gelmäßig Englischunterricht und inter-
essierte sich für Politik, Wirtschaft und
natürlich auch den neuesten Tratsch.
Ein „sich gehen lassen“, das gab es nie.
Sie hatte ein volles Leben und sie hat je-
den Tag genossen. Wir werden sie ver-
missen. 

Claudia Frank, 
Rechtsanwältin

Klaus Schach (Hrsg.)

Mietrecht 

Wohnraum | Gewerberaum | Pacht
Vertragsgestaltung | Prozessführung

Nomos Verlag, 2. Auflage 2013, 928 S., geb.,
mit CD-ROM, 
ISBN 978-3-8329-7089-5,
118,00 EUR

Mit der aktuellen Reform des Mietrechts
(Mietrechtsänderungsgesetz) gestaltet
der Gesetzgeber zentrale Regelungen
des Mietrechts neu. Die Berater der Ver-
mieter, wie der Mieter müssen sich ab
sofort auf erhebliche Veränderungen

einstellen, die
weitreichende
Auswirkungen
auf die Behand-
lung und Abwick-
lung der Mietver-
hältnisse, die
Vertragsgestal-
tung und den
Mietprozess ha-
ben werden. Die
Rechtssicherheit für investitionswillige
Vermieter wird gestärkt. 

Der Gesetzgeber hat Änderungen in Be-
zug auf die energetische Modernisie-
rung mit der Einschränkung von Miet-
minderungsmöglichkeiten und der Sen-
kung der Anforderungen an Begrün-
dungspflichten für die Modernisierung
geschaffen. Ferner gibt es nun die Mög-
lichkeit der Umlage der Kosten für die
gewerbliche Wärmelieferung. Auch wer-
den bessere Möglichkeiten gegenüber
Mietnomaden eingeräumt. 

Das Werk bereitet diese Neuerungen
genauso wie die anderen Regelungen
im Mietrecht anhand von aktueller
Rechtsprechung verständlich auf. Mit
zahlreichen Mustern hilft das Werk da-
bei auch in der täglichen Praxis. 

Stephan Lofing
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

Mayer/Kroiß (Hrsg.)

RVG Kommentar
Nomos Verlag, 6. Auflage 2013, 1.
867 Seiten, gebundene Ausgabe, 
ISBN 978-3-8329-7971-3,
109,00 EUR

Eine erfreulich zeitnahe Kommentierung
zum neuen Rechtsanwaltsgebühren-
recht. Mit dem 2. Kostenmodernisie-
rungsgesetz kommt erstmals seit 1994
wieder Bewegung in die stagnierende
Höhe der Anwaltsgebühren. Neben der
Einführung neuer Gebührentatbestände
berücksichtigt die Anwaltsvergütung
auch die unterschiedlich aufwendigen
Prozesssituationen und spiegelt den
Aufwand einzelner Mandate auch in der
Vergütung wieder. Der Mayer/Kroiß be-
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Nachruf auf Rechtsanwältin und Notarin a.D.
Dr. Karin Probandt von Dassel

digung. Das Gericht wird sich bemühen,
zur zumindest teilweisen Kompensation
bei Fortgang des Verfahrens einen Ter-
min zwischenzuschieben.“

Haben Sie ähnliches erlebt? Welches

war Ihr kuriosester Hinweis vom Ge-
richt? Schicken Sie uns Ihre Fundstücke
per E-Mail (redaktion@berliner-anwalts-
blatt.de) oder per Post (Berliner An-
waltsverein, Littenstr. 11, 10179 Berlin).

Personalia

Von Praktikern gelesen

Bücher
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gleitet bereits in
der 6. Auflage mit
Berechnungsbei-
spielen und Ge-
bührentabellen
Anwälte erfolg-
reich bei der kor-
rekten Berech-
nung ihrer Ho-
norare. Die Her-
ausgeber
schreiben in

ihrem Vorwort:

„Gut neun Jahre nach Inkrafttreten des
1. Kostenmodernisierungsgesetzes hat
der Gesetzgeber mit dem 2. Kosten-
rechtsmodernisierungsgesetz vom
23.7.2013, BGBl. 2586, im Bereich der
Betragsrahmengebühren eine tief grei-
fende Systemänderung vorgenommen,
indem die indirekte Anrechnung durch
eine direkte Anrechnungslösung ersetzt
wurde. Auch hat der Gesetzgeber die
Gelegenheit genutzt, verschiedene Sy-
stembrüche in der bisherigen Fassung
des RVG auszumerzen und uner-
wünschten Fehlentwicklungen des Ver-
gütungsrechts entgegenzutreten. Eben-
falls wurde die von der Anwaltschaft seit
langem geforderte allgemeine Anhe-
bung der Anwaltsgebühren vorgenom-
men. ... Die vorliegende Neuauflage
kommentiert den neuen Rechtsstand
nach Inkrafttreten des 2. Kostenrechts-
modernisierungsgesetzes zum 1.8.2013
und berücksichtigt ebenfalls bereits jetzt
schon die Änderungen, die durch das
Gesetz zur Änderung des Prozessko-
stenhilfe- und Beratungshilferechts am
1.1.2014 in Kraft treten werden. Selbst-
verständlich wurden auch wiederum
Rechtsprechung und Literatur auf den
neusten Stand gebracht.“.

Zu ergänzen ist, dass zu der bewährten,
praktischen Kommentierung die wert-
vollen Anhänge zur Streitwertkommen-
tierung und die Gebührentabellen hinzu-
gefügt sind. Man kann also sofort losar-
beiten.

Dr. Eckart Yersin
Rechtsanwalt und Notar

Rolf Hannich (Hrsg.)

Karlsruher Kommentar 
zur Strafprozessordnung
mit GVG, EGGVG, EMRK
C.H.Beck, 7. neu bearbeitete Auflage 2013.
XXXVIII, 3180 S. In Leinen
ISBN 978-3-406-63672-1
249,00 EUR

Nach 5 Jahren hat
der C-H. Beck-
Verlag die 7. Auf-
lage des Karlsru-
her Kommentars
herausgegeben.
Der Standard-
kommentar bleibt
seinem Konzept
treu, als Mittelweg
zwischen Kurz-
und Großkom-
mentar einen praxisorientierten Überblick
über die StPO zu geben und die strafver-
fahrensrechtlichen Vorschriften des Ge-
richtsverfassungsgesetzes zu kommen-
tieren. Die Gestaltung ist unverändert,
den kommentierten Paragraphen ist ein
Überblick vorangestellt, der Fettdruck
einzelner Schlagworte erleichtert die Ori-
entierung in der Kommentierung. Es wird
Wert auf Übersichtlichkeit und Sprache
gelegt. Weiterhin enthalten ist ein Auszug
des GVG mit kurzer Kommentierung, des
EGGVG und der EMRK. Unkommentiert
befinden sich im Anhang noch ein Aus-
zug des JGG und die RiStBV. Im Bear-
beiterverzeichnis fällt auf, dass inzwi-
schen mehrheitlich Staatsanwälte, Ober-
staatsanwältInnen sowie Bundesanwälte
Bearbeiter sind, die Richterinnen und
Richter sind inzwischen in der Minder-
zahl. Es bleibt zu prüfen, ob dies die in-
haltliche Auseinandersetzung prägen
wird. 

Nach Aussage des Verlages wurden
durchgängig alle Kommentierungen um-
fassend neu bearbeitet und aktualisiert.
Die 7. Auflage befindet sich auf dem
Stand Anfang 2013 und es seien alle ge-
setzlichen Änderungen der vergangenen
Jahre verarbeitet worden. 

Der Karlsruher Kommentar ist der Klassi-
ker, der in keiner Strafrechtskanzlei feh-
len sollte. Insbesondere der übersichtli-
che Aufbau und die Zusammenfassung

der strafrechtlichen Kommentierung in
einem Band sind handlich und übersicht-
lich und bieten einen guten komprimier-
ten Überblick über die Rechtsprechung.

Dr. Vera Hofmann,
Rechtsanwältin und Fachanwältin 

für Strafrecht,
Vizepräsidentin 

der Rechtsanwaltskammer Berlin

Janis Leroy

Mietnomaden - Möglichkeiten der
Prävention und Reaktion 

Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
zur Vermeidung finanzieller Nachteile 
für Vermieter 

Nomos Universitätsschriften - Recht, BD.
789 2013, 304 S., brosch., 
ISBN 978-3-8487-0192-6
79,00 EUR

Mietnomaden
können Vermieter
leicht in ihrer fi-
nanziellen Exi-
stenz gefährden.
Der Autor stellt
Möglichkeiten der
vorvertraglichen
Informationser-
langung über po-
tentielle Mieter

dar ebenso wie Handlungsvarianten
nebst ihrer rechtlichen Konsequenzen,
die einem getäuschten Vermieter zur
Seite stehen. Weiterhin zeigt das Werk
Optionen auf, wie schon durch die Ver-
tragsgestaltung Zahlungsausfällen und
anderen Vermieterrisiken vorgebeugt
werden kann. Bei dem Fall, dass einem
zahlungsunfähigen Mieter Besitz an ei-
ner Wohnung eingeräumt wurde, be-
schäftigt sich der Autor mit Fragen der
rechtlichen Zulässigkeit und der prakti-
schen Durchführung im Hinblick auf
Versorgungssperren und kostensparen-
den Räumungsvarianten. 

Das Werk bietet nützliche Tipps im Um-
gang mit Mietnomaden und hilft sehr bei
der Durchsetzung von Räumungen. 

Stephan Lofing
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

Bücher
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22.11. Aktuelle Rechtsprechung zur dienstlichen Maren Thomsen Bundesvereinigung
Beurteilung im Beamtenrecht Öffentliches Recht

www.bör.de

22.11. Der Antrag auf Nichtverlesung der Anklageschrift – Friedrich H. Humke SVO-Seminare
Instrument effektiver Strafverteidigung www.svo-seminare.de

22.11. Die rechtliche Beratung bei der Durchsetzung Prof. Thomas Thierau DAI
von Sachnachträgen und Bauzeitansprüchen www.anwaltsinstitut.de

22.11. Formulierung von Patentansprüchen und deren Konrad Retzer DeutscheAnwaltAkademie
Auswirkungen Friedrich R. von www.anwaltakademie.de

Samson-Himmelstjerna

22.11. Warm up im Strafverfahren – Horst Wesemann SVO-Seminare
Tipps und Anträge zum Prozessauftakt www.svo-seminare.de

22. - 23.11. Praxisschwerpunkte Mietrecht Michael Reinke DAI
www.anwaltsinstitut.de

23.11. Expertengespräch zum Arzthaftungsrecht Dr. Alexandra Jorzig DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de

23.11. Steuerliche Brennpunkte Prof. Dr. habil. DeutscheAnwaltAkademie
bei Unternehmensfinanzierungen Günther Strunk www.anwaltakademie.de

25. - 26.11. Vertiefungs- und Qualifizierungskurs Klaus Griese DAI
Kündigungsschutzrecht www.anwaltsinstitut.de

25.11. Zumutbarkeit im Denkmalrecht Dr. Dieter Martin, Bundesvereinigung
Dr. Stefan Mieth, Öffentliches Recht
Dr. Jörg Spennemann www.bör.de

26.11. Aktuelles zum Architektenrecht - Björn Retzlaff Berliner Anwaltsverein
HOAI 2013 und aktuelle Rechtsprechung www.berliner-anwaltsverein.de

26.11. Argumentieren und Verhandeln Kathrin Scheel RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

27.11. Anwaltsworkshop: RA-MICRO Online - Georg-F. Klusemann RA-MICRO GmbH & Co. KGaA
Online-Dienste, Recherchen, RMO VS, DASD Dirk Matthis www.ra-micro.de

27.11. Die Zukunft der anwaltlichen Mobilität - Andrea Brandenburg RA-MICRO GmbH & Co. KGaA
schon heute: RA-Mobile www.ra-micro.de

28. - 29.11. Aktuelles Familienrecht 2013: FamFG - Esther Caspary DAI
Unterhaltsrecht - Güterrecht Dr. Jürgen Soyka www.anwaltsinstitut.de

28. - 29.11. Schnittstellen Arbeits- und Sozialrecht Bettina Schmidt DAI
www.anwaltsinstitut.de

28.11. Direktionsrecht und Änderungskündigung Dr. Martin Brock DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de

28.11. Lesung aus der Monographie “Interessante Zeiten - Benno Heussen Schweitzer Sortiment
Reportagen aus der Innenwelt des Rechts” www.schweitzer-online.de

28.11. RVG Neuerungen - Das neue Gebührenrecht im Heinz Hansens RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
Zuge des 2. KostRMoG www.ra-micro-berlin-mitte.de

29.11. DAV-Forum Menschenrechte Deutscher Anwaltverein
www.anwaltverein.de

Datum Thema Referent Veranstalter

Terminkalender
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29.11. Richter- und Anwaltschaft im Dialog: Katrin Schönberg Berliner Anwaltsverein
Aktuelle Rechtsprechung des Kammergerichts www.berliner-anwaltsverein.de
zum Presserecht

29.11. Tarifvertragsrecht – neue Strategien von Prof. Dr. Martin Henssler DeutscheAnwaltAkademie
Gewerkschaften und Arbeitgebern www.anwaltakademie.de

29.11.-01.12. 2. Einführungsseminar Mediationsausbildung Jutta Hohmann Mediation & Ausbildung Berlin
für alle Berufsgruppen www.mediation-ausbildung.de

30.11. Steuerrecht kompakt Michael Beneke, DAI
Friedemann Kirschstein www.anwaltsinstitut.de
Thomas Müller
Dr. Christoph Wäger

02.12. Weiterbildung in Mediation – Familienmediation Frauke Decker Berliner Institut für Mediation
Joachim Hiersemann bei Zusammenwirken 

im Familienkonflikt e.V.

03.12. Arbeitskreis Mietrecht und WEG: Ulrich Sperling Berliner Anwaltsverein
Kündigungstatbestände nach § 573 BGB www.berliner-anwaltsverein.de

04.12. Friedrich Carl von Savigny und sein Einfluss Dr. Benjamin Lahusen, Berliner Anwaltsverein
auf die heutige Rechtswissenschaft Prof. Dr. Cosima Mölle, www.berliner-anwaltsverein.de

Prof. Dr. Chr. Paulus

05.12. Einsatz für das Recht in Russland Deutscher Anwaltverein
Amnesty International
www.anwaltverein.de

06. - 07.12. Upgrade Arbeitsrecht I Bernd Ennemann DAI
Dr. Hans-F. Eisemann www.anwaltsinstitut.de

06.12. Erwerbsschaden nach Haftpflichtfällen Dietrich Freyberger DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de

06.12. Kausalität und Unfallfolgen in Haftpflicht-, Jörg Elsner DeutscheAnwaltAkademie
gesetzlicher und privater Unfallversicherung Prof. Dr. med. www.anwaltakademie.de

Hans-Jürgen Kock

06.12. RVG in Verkehrssachen Horst-Reiner Enders RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
www.ra-micro-berlin-mitte.de

07.12. Verteidigung bei Verkehrsunfallflucht - Leif H. Kroll SVO-Seminare
Das Seminar mit dem Crash-Test Dr. Michael Weyde www.svo-seminare.de

11.12. Klischee oder Tatsache? Männliche/weibliche Kathrin Scheel RA-MICRO Berlin Mitte GmbH
Kommunikation - Ein Rethorikkurs nur für Frauen - www.ra-micro-berlin-mitte.de

12.12. Die neue HOAI 2013 Prof. Dr. Ulrich Locher DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de

13. - 14.12. Upgrade Arbeitsrecht II Dr. Hans-F. Eisemann DAI
www.anwaltsinstitut.de

13. - 14.12. Zwangsverwaltung und Insolvenz im Miet- Henrike Butenberg DeutscheAnwaltAkademie
und WEG-Recht Beate Heilmann www.anwaltakademie.de

13.12. Dreiecksverhältnisse im privaten Baurecht Ulrich Schröder DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de

13.12. Dritthaftung im Netz Prof. Dr. DeutscheAnwaltAkademie
Matthias Leistner www.anwaltakademie.de

13.12. Renten- und Vormerkungsbescheide Christina Forster DeutscheAnwaltAkademie
professionell prüfen www.anwaltakademie.de

14.12. Sozialrechtliche Ansprüche für Inhaftierte Manuela Paulsen DeutscheAnwaltAkademie
www.anwaltakademie.de
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RA/RAin gesucht für Sozialrecht

kieser braune Rechtsanwälte, eine auf Zivilrecht,
Strafrecht sowie Sozial- und Betreuungsrecht speziali-
sierte Kanzlei im Herzen Berlins, sucht RA/RAin mit
Schwerpunkt Sozialrecht in freier Mitarbeit

Kontakt: 
conrad@kieserbraune.de oder Tel.: 030/521396850

Langjährig geführte Einzelkanzlei als Teil 
einer Bürogemeinschaft im Berliner Süden zu verkaufen
Jahresnettoumsatz 80 Tsd., günstige Kostenstruktur

Tel. 0172/1099044 rabrauers@berlin-kanzlei.de

Ass./RAin/RA als Angestellte(r)
ab 01.01. oder 01.02.2014 für Arbeitsrechtskanzlei in 

Berlin-Charlottenburg gesucht

Partnerschaft, ggf. Übernahme der Kanzlei zu späterem
Zeitpunkt angestrebt. 

Praxiserfahrung in Beratung und Vertretung von Arbeit-
nehmern, Betriebsräten, Gewerkschaften erwünscht, aber

keine Voraussetzung. Die Kanzlei berät und vertritt nur 
Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaften.

Prof. Dr. H. Wolter, FAArbR 

Knesebeckstr. 76 – 10623 Berlin 
Tel.: 030-939 33 30 - Fax: 939 33 33-3 

www.rawolter-berlin.de – info@rawolter-berlin.de

Schöneberg, Nähe Kammergericht, 
U-Bahn Eisenacher Str.: Notar und 2 Anwälte (überwiegend
zivilrechtlich ausgerichtet, 25jähr. im Beruf) bieten in groß-
zügig geschnittenem Büro (Parkett/ Teppich) einen hellen

Raum mit zusätzl. Sekretariatsarbeitsplatz an. 600 € Miete.

Email: kanzlei@ra-busch.eu Tel.: 0172 96 22 881

Erbrechtliche Mandate gesucht?

Wir suchen den passenden Rechtsanwalt (m/w) in 

Partnerschaft, freier Mitarbeit oder Festanstellung

Für den weiteren Ausbau unserer Niederlassung am Hacke-
schen Markt suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w) mit erb-
rechtlicher Ausrichtung. Wir sind eine mittelständische Wirt-
schaftskanzlei mit Hauptsitz in Hamburg und haben interes-
sante erbrechtliche Mandate aus den Bereichen Vermögens-
nachfolge und Unternehmensnachfolge. Wir bieten ein
professionelles Umfeld in einem netten Team mit gutem
Außenauftritt. Interessenten sollten zumindest die theoreti-
sche Fachanwaltsausbildung durchlaufen haben und über
mindestens 2 Jahre Berufserfahrung verfügen. Interessant
sind aus unserer Sicht sowohl Einzelanwälte, die Ihre Kanzlei
bei uns einbringen wollen, aber auch Anwälte, die in freier Mit-
arbeit oder Teilzeit für uns erbrechtliche Mandate bearbeiten
wollen, z.B. um Fälle für den Fachanwaltstitel zu sammeln. 

Mehr über uns: www.rosepartner.de.

Ansprechpartner 

ROSE & PARTNER LLP. · RA Bernfried Rose 
Tel. 040/ 414 375 90 · rose@rosepartner.de

Inserate

Sozietät aus zwei Rechtsanwälten, Notar und Steuerberater,
bietet 1 bis 3 

Zimmer mit Aussicht 
im 12. Stock zwischen Oberbaum- und Elsenbrücke, nette
Atmosphäre und kollegiale Zusammenarbeit; zunächst zur
Untermiete (auf Wunsch mit Nutzung des Sekretariats und
Besprechungszimmers), später ggf. auch gerne engere Zu-
sammenarbeit in Sozietät.

Wegen unserer internationalen Ausrichtung wären Fremd-
sprachenkenntnisse für eine engere Zusammenarbeit von
Vorteil.

Kontaktaufnahme bitte über info@kanzlei-zmg.de

Anwaltsservice für  a l le  Fäl le

Ch. Schellenberg

Tel.: 030-757 64 033  Mobil: 0160-99 25 52 91

Bürogemeinschaft
nahe Leipziger Platz bietet für gestandene/n Kollegen/in
mit eigenem Dezernat ein bis zwei Büroräumne in reprä-
sentativer Lage.

Ebenso können Sekretariatsplatz für weitere Reno so-
wie eine moderne Büroinfrastruktur zur Verfügung ge-
stellt werden.

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2013-3 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

KANZLEI STEPHAN
Rechtsanwälte am Gendarmenmarkt

Für den Bereich Verkehrsrecht suchen wir eine/n
engagierte/n

Rechtsanwält/in 

für die Beratung sowie fachkundige gerichtliche und 
außergerichtliche Vertretung unserer Mandanten

(zunächst halbtags und in freier Mitarbeit).
Bewerbung bitte an info@kanzlei-stephan.de

Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Arbeitsrecht bietet in

Berlin-Zehlendorf, Clayallee einen 

Büroraum ca. 15 m2 zur Miete an.

Ein Besprechungsraum, WC, Teeküche sind zur Mitbenut-
zung vorhanden. Anbindung an das Sekretariat ist möglich.

Nur für Kollegen/in mit Tätigkeitsfeld außerhalb des 
Arbeitsrechtes.

Kontakt: Tel. 030/81 00 57 82, buero@kanzlei-reichwald.de
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Bleibtreustraße /Nähe Kurfürstendamm

Fachanwaltskanzlei für Arbeitsrecht/Mietrecht bietet ab
01.01.2014 hellen Büroraum nebst Mitnutzung des Konfe-
renzraums und des Sekretariats in repräsentativen Räumen
an.

Kontaktaufnahme: 
mail@kanzlei-badewitz.de, Tel. 0172 999 74 29

Rechtsanwalt (37) sucht freie Mitarbeit
oder Anstellung

Rechtsanwalt, 6 Jahre Berufserfahrung, LL.M. im Wirt-
schafts- und Steuerrecht, Fachanwaltslehrgang Versiche-
rungsrecht, Prädikatsexamen, sucht neue Herausforderung
als freier Mitarbeiter oder in Festanstellung.

Tel. 0162/7021651

Ihr neuer Büroraum am Tauentzien
ab 01.01.2014 nebst anteiliger Gemeinschaftsfläche steht
bereit, wenn Sie mit sehr angenehmen Kollegen durchstar-
ten wollen und eine langfristige und wechselseitige Zusam-
menarbeit angestrebt ist.

ATAS & PARTNER Telefon : 030- 23620090 

1-2 schöne Büroäume zentral in Steglitz
Für 1 bis 2 Räume in schönem Büro in der Schloßstraße wird
ein(e) nette(r), aufgeschlossene(r) Kollege/-in zur Untermiete
gesucht. Mitbenutzung von Besprechungsraum sowie Se-
kretariat sind möglich, gegenseitige Urlaubsvertretung und
inhalticher Austausch selbstverständlich.

bueroraum-steglitz@gmx.de

Bieten 1-3 moderne Kanzleiräume
in guter Lage am Kurfürstendamm. 

Telefon: 0151-46633654

KMK RECHTSANWÄLTE & NOTARE
Knesebeckstraße 54, 10719 Berlin

ETABLIERTE/R  NOTAR/IN GESUCHT!
(UND EIN JUNGNOTAR/IN GESUCHT)

Sie sind ein/e erfolgsorientierte/r  Notar/in, der/die
weiterkommen möchte? Dann sind Sie bei uns 

ab sofort richtig!

Wir sind eine erfolgreiche Notariatskanzlei mit
Anspruch und Niveau, die seit rd. 25 Jahren solide 

gewachsen ist.

Wir gehen in Zukunftsmärkte mit Marktdurch-
dringung. Wir bieten die Plattform, ein junges Team,

Option zur Steigerung von Honorar und 
Lebensqualität sowie eine 1A-Location.

SABINE MASSIH, mail: sabine@massih.de

Rechtsanwalt für Steuerrecht 

oder Steuerberater als Partner gesucht

Wir suchen einen Steuerberater (m/w) oder einen Rechtsan-
walt (m/w) mit steuerrechtlicher Ausrichtung, der den Be-
reich Steuern in unserer Niederlassung am Hackeschen
Markt selbständig auf- und ausbauen will. Als mittelständi-
sche Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in Hamburg haben wir
interessante steuerrechtliche Mandate aus den Bereichen
Steuergestaltung, Unternehmensnachfolge, Steuerstrafrecht
sowie laufende Mandate von der Buchhaltung bis zu Steue-
rerklärungen und Jahresabschlüssen. Wir bieten ein profes-
sionelles Umfeld in einem netten Team mit gutem Außenauf-
tritt. Interessenten sollten zumindest über erste Berufserfah-
rung verfügen und entweder Steuerberater sein oder zumin-
dest die theoretischer Fachanwaltsausbildung im
Steuerrecht absolviert haben. Die Zusammenarbeit soll auf
selbständiger Basis in Partnerschaft oder freier Mitarbeit er-
folgen – auch Teilzeit ist  möglich. 

Mehr über uns: www.rosepartner.de.

Ansprechpartner 

ROSE & PARTNER LLP. · RA Bernfried Rose
Tel. 040/ 414 375 90 · rose@rosepartner.de

Kanzleiräume / Neukölln „Reuterkiez“
FA für SteuerR bietet Kollegin/Kollegen, ab 1.1.2014 (oder
früher), 2 Räume (ca. 14 u. 23 qm) einschließlich Mitbenut-
zung von Gemeinschaftsflächen (Küche, Bad, Archiv…) 
zu äußerst günstigen Konditionen.

Kollegiale Zusammenarbeit und wechselseitige Vertretung
sind erwünscht. Tel.: 0179 / 21 85 467

Bürogemeinschaft Teltow – Berlin

Individuelle zivil- als auch strafrechtlich orientierte moderne
Kanzlei, 200 m hinter der Stadtgrenze Berlins in Teltow, 
bietet Kollegen/Kollegin mit eigenem Mandantenstamm

einen sehr schönen hellen und geräumigen, ca. 20 m2

großen Büroraum (Erstbezug) mit Blick ins Grüne

in einem neu errichteten Wohn- und Geschäftshaus, verkehrs-
günstig mit Berliner Bus und S-Bahn erreichbar, zu guten
Konditionen an. Fachlicher Austausch ausdrücklich er-
wünscht. Arbeitsplatz für eigene Reno ist komplett vorhanden.

Kontakt: 03328 - 33 7660, E-Mail: info@recht-kunst.de

Fachanwalt MedR u. BauR, Dr., Dozent, Publik.,
16 J. zugel., eigene Mandanten, selbst. u. teamfähig, sucht

Vollzeit-Integration in renommiertem Büro. 

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2013-2 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin
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Exklusiver Büroraum
im repräsentativen Quartier am Gendarmenmarkt

RA (Zivilrecht) bietet an: 1-2 Büroräume, Sekretariat,
techn. Ausstattung, Besprechungsraum 

– auch für StB, WP, Notar geeignet – 

Eine Email nebst Rückrufnummer bitte an
info@kanzlei-fuer-schadensrecht.de

Berlin-Weißensee, repräsentative Büroräume, ca. 200 m2

EG, denkmalgeschütztes Gebäude, zentral aber ruhig, 
individueller Ausbau möglich, Prov.-frei 
Hr. Pries, 0172 380 55 16 E-Mail: ipries.immo@web.de

Potsdamer Platz 8 · 10117 Berlin Telefon 030/31 86 85-3 · Telefax 030/31 86 85-55 · E-Mail mail@fs-pp.de www.fs-pp.de

Strafrechtliche Unternehmensberatung und -vertretung, Strafverteidigung in Berlin und bundesweit.
Sie sind interessiert und durch gute Examina und Promotion qualifiziert?

Wir wollen uns exzellent erweitern.

Münchener Rechtsanwaltskanzlei mit kleinem Berliner
Büro bietet jungem Anwalt oder Syndikus (m/w)

Domiziliation am Gendarmenmarkt.

Zuschriften unter Chiffre AW 11/2013-1 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Übernahme der Kanzlei ab 01.01.2015 oder später

Arbeitsrechtskanzlei in Berlin-Charlottenburg 
altersbedingt zum 01.01.2015, auf Wunsch auch 
später, an RAin/RA abzugeben. 

Schöne Räume, umfangreiche Bibliothek, 
zentrale Lage, gute Verkehrsanbindungen. 

Prof. Dr. H. Wolter, FAArbR 

Knesebeckstr. 76 – 10623 Berlin 
Tel.: 030-939 33 30 - Fax: 939 33 33-3 
www.rawolter-berlin.de – info@rawolter-berlin.de

Seit 1996 bestehende und gut ausgestattete 

Anwaltskanzlei im Prenzlauer Berg
wird zu günstigen Konditionen abgegeben. 

Einarbeitung wird gewährleistet.

Kontaktaufnahme wird unter der 
Telefonnummer 0178/ 67 24 701 erbeten.

17 RA-Micro-Lizenzen zu verkaufen.

Preis VB, Rembert Rechtsanwälte, Tel. 040/4132290

Lebhafte Allgemeinkanzlei – Einzelanwalt in Lichtenberg –

bietet ab Januar 2013 Bürogemeinschaft mit 

Übertragung eines Dezernats (Arbeits-, Ver-

kehrs- und Strafrecht) nach Ausscheiden eines Partners.

Die Kanzlei ist vollständig eingerichtet und wartet nur auf Sie.

Rechtsanwalt Bernd Wuthenow 
RA_Wuthenow@arndt-und-wuthenow.de

Als zivilrechtlich ausgerichteter Rechtsanwalt und 
Fachanwalt im Miet- und WEG-Recht und Verkehrsrecht 

mit neuem, verkehrsgünstig gelegenem Standort 
in Berlin-Reinickendorf suche ich

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

zunächst in freier Mitarbeit und dem Interesse, zukünftig die
Kanzlei gemeinsam fort zu führen und weiter zu entwickeln.

Ihr Schwerpunkt wird auf den in einer Allgemeinkanzlei üb-
lichen Gebieten liegen. Ihre Ambition, einen Fachanwaltstitel

zu erlangen, unterstütze ich gerne.

Sie verfügen über ein sicheres, praxisorientiertes und zuge-
wandtes Auftreten und sind dabei engagiert, dann freue ich
mich, Sie über Ihre aussagekräftige Bewerbung, versehen

mit vollständigen Unterlagen, kennen zu lernen. 

Diese senden Sie bitte an: rareinickendorf1@aol.com

Reinberg/ Meyer/ von Beust

Rechtsanwälte und Steuerberater LLP

freuen sich in den neuen Berliner Räumlichkeiten 
einem weiteren Kollegen (w/m) eine

Domiziliation in der Friedrichstrasse
anbieten zu können mit dem Ziel einer langfristigen 

Zusammenarbeit

Kontakt: meyer@reinberg.de; 030.8904455-0"
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Baurechts-/ Immobilienrechtskanzlei 
in repräsentativen Büroräumen nahe Leipziger Platz sucht
anspruchsvolle/n, versierte/n Mitstreiter/in mit eigenem
Dezernat für kollegiale Zusammenarbeit. Daneben besteht
Gelegenheit zur Unterstützung in laufenden Mandaten.

Kontakt: 
Rechtsanwälte Steeger, Leipziger Str. 124, 10117 Berlin,

Telefon 030/263 912 80 www.ra-steeger.de

Büroraum in Kanzlei am Olivaer Platz
zu vermieten. Ca. 35 qm, Altbau mit Dielen und Stuck. Se-
kretariat, gute Büroausstattung (Kopierer, W-Lan) und Bi-
bliothek (insbes. MedizinR, GesellschaftsR, SteuerR, ErbR)
können mit genutzt werden. Raum für eigene Sekretärin im
Sekretariat vorhanden. Berufliche Kooperation möglich,
wenn es passt. Für weitere Informationen: 0172 / 6279071

Kanzlei strategisch führen
Erfolgsmodell Balanced Scorecard

Einzel-Coaching | ca. 2 h | 100,00 € zzgl. USt

www.balanceplanner.com

BBIITTTTEE BBEEAACCHHTTEENN SSIIEE DDIIEE VVEERRÄÄNNDDEERRTTEE EERRSSCCHHEEIINNUUNNGGSSWWEEIISSEE IIMM JJAANNUUAARR//FFEEBBRRUUAARR::
DIE AUSGABE 1-2/2014 DES BBEERRLLIINNEERR AANNWWAALLTTSSBBLLAATTTT ERSCHEINT ALS DOPPELHEFT IM FEBRUAR 2014.

AANNZZEEIIGGEENNSSCCHHLLUUSSSS FFÜÜRR HHEEFFTT 1122//22001133  IISSTT AAMM 3300..1111..22001133

1-2 Top-Büroräume am Gendarmenmarkt

International ausgerichtete Anwaltskanzlei bietet günstig zur
Untermiete 1-2 hochwertig möblierte (USM-Haller) und voll
ausgestattete sowie helle Büroräume (30 und 36 m2) in der

Charlottenstraße 65 am Gendarmenmarkt. Die Räume befin-
den sich in einem stilvoll restaurierten Bürohaus mit vielen
namhaften Mietern. Ideal für wirtschaftsberatende Kanzlei

oder Verband.

Ansprechpartner: RA Dr. Gisbert Stalfort
Email: berlin-bs21@stalfort.de Tel.: 0176 / 104 248 38

Kanzlei-/Büroraum – fussläufig zum Gericht
in Moabit – sucht neue(n) Nutzer. ca. 160m2 Fläche (teil-
bar) und 40m2 Archivkeller. Ausstattung /Raumgestaltung
nach Nutzerwünschen möglich. Schaufensterfront + Pkw-
Stellplatz vorhanden. Prov.frei.

Infos unter info@avim-immobilien.de
oder 03023618852-01712410520

Biete NJW Nr. 1-26 (1. Halbj. 2013); VB 130 €

Tel. 0172 / 310 8961

Bieten Büroraum in Kanzlei mit zwei weiteren Kolle-
gen in Kreuzberg, nahe U-Bhf. Görlitzer Bhf., Mitnutzung des
Sekretariats u.a. möglich.

RA Draeger Tel.: 030/618 50 18 Fax: 030/611 23 40 
E-Mail: draeger@3ra.deBüroräume Wallotstraße 8

nahe Koenigsallee und Kurfürstendamm
in Grunewald - Bestlage

6 Räume, Empfang, Küche, 3 WC´s, im EG, ca. 200 m2, sep.
Keller-Abstellraum, 1a-Ausstattung in sehr gepflegtem Haus

mit ansprechendem Entree, ruhig, verkehrsgünstig, ohne
Parkprobleme, bisher genutzt von Anwaltskanzlei

KM EUR 1.700,00 zzgl. NK EUR 560,00, provisionsfrei. 
Verfügbar ab SOFORT.

Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin!

Ansprechpartner: Ingrid Weiss
IHW Grundstücksgesellschaft mbH

Tel.: 0 30 / 3 04 61 42 . Fax: 0 30 / 3 04 60 50
Email: ihw.gmbh@berlin.de

Notar a.D. bietet ab Dezember 2013 nach
Absprache auch kurzfristig  Notarvertretungen an. 

Kontaktaufnahme unter 0171/ 3006751.

Rechtsanwalt
mit Berufserfahrung und dem Willen sich der Herausforde-
rung des kurzfristigen Einstiegs in bestehende Kanzlei zu
stellen, von Rechtsanwälten in Charlottenburg gesucht.

Kontakt: ranot@hotmail.de

Kanzleiräume in Charlottenburg,
66,5 m2, Miete 608,48 € netto, voll eingerichtet und mit
Mandantenstamm altersbedingt sofort abzugeben, 
Preis VB. 

Fax: (030) 34 70 26 42.

Gutgehendes Notariat Unter den Linden, Berlin,
sucht Notar/in oder Anwärter/in 

zur Mitarbeit und späteren Fortführung.
kanzlei@law-care.de
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Terminsvertretungen

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin und München

übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berlin
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.: (030) 288 789 60
Fax: (089) 552 999 90 Fax: (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

Terminsvertretungen vor den Gerichten in

Cottbus, Lübben, Senftenberg und Guben
übernehmen

Bohn & Kollegen • Rechtsanwälte
Ostrower Wohnpark 2 • 03046 Cottbus

Telefon: 0355/3 83 24 30 • Fax: 0355/3 83 24 31

Terminsvertretungen 

an allen Amts- und Landgerichten

im Großraum Hannover/Braunschweig 

RA Michael Richter 

Friesenstr. 48a • 30161 Hannover
Tel.: (0511) 676 57 35 • Fax (0511) 676 57 36 

anwalt@kanzleirichter.de

BRANDENBURG AN DER HAVEL

Terminsvertretung beim Amtsgericht und Arbeitsgericht 
sowie Brandenburgischen Oberlandesgericht

Rechtsanwalt Thomas Küppers

Kanzlei Scherbarth, · Hergaden · Küppers · Käthe

Magdeburger Straße 21 Telefon: 03381/324-717
14770 Brandenburg Telefax: 03381/30 49 99

E-Mail: kanzlei@scherbarth-partner.de

4000 Berliner Bau-Ingenieure
suchen einen Rechtsanwalt.

Die Chance für Sie!
Nutzen Sie die Gelegenheit, mit einer Anzeige in der Zeitschrift für die 

im Bauwesen tätigen Ingenieure Baukammer Berlin auf Ihre Kanzlei aufmerksam zu machen.

Anzeigenschluss für Heft 4/2013 ist am 22. November 2013

Nähere Informationen erhalten Sie beim

CB-Verlag Carl Boldt · Baseler Str. 80 · 12205 Berlin · Telefon (030) 833 70 87 · E-Mail: cb-verlag@t-online.de

Wir übernehmen Termins- und Prozessvertretungen
aller Art an folgenden Kanzleistandorten

bundesweit:

Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, München, Dortmund,
Stuttgart, Aachen, Essen, Frankfurt, Nürnberg, Bonn, 

Bremen, Dresden, Freiburg, Kiel, Koblenz, Leipzig, 
Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Regensburg,

Rostock, Saarbrücken, Trier.

Kontaktaufnahme bitte über
RA Dr. Dirk Christoph Ciper, 

Kurfürstendamm 217, 10719 Berlin, Tel. 030-8532064, 
E-Mail: RA.Ciper@t-online.de, www.Ciper.de
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